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Kreis Lippe 
 
255 Satzung des Kreises Lippe vom 06.07.2011 zur 

Verkürzung der Nachwirkungsfrist  der Zweck-
bindung öffentlich geförderter Mietwohnungen 
im Gemeindegebiet der Stadt Lügde (Teilbe-
reich) 

 
Aufgrund des § 5 der Kreisordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646), des 
§ 22 Abs. 5 des Gesetzes zur Förderung und Nutzung von 
Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen 
(WFNG NRW) vom 08.12.2009 (GV. NRW. S. 772) in den 
jeweils geltenden Fassungen hat der Kreistag des Kreises 
Lippe in seiner Sitzung am 04.07.2011 mit Einverständnis 
der Stadt Lügde folgende Satzung des Kreises Lippe be-
schlossen: 
 
§ 1 Geltungsbereich 
 
(1) sachlicher Geltungsbereich: 

Diese Satzung ist anzuwenden auf öffentlich geförder-
te Mietwohnungen im Sinne des Ersten Wohnungs-
baugesetzes und des Zweiten Wohnungsbaugesetzes 
(sogenannter Erster Förderweg). 
 
 

 
(2) räumlicher Geltungsbereich: 

Diese Satzung gilt für den südlichen Bereich des histo-
rischen Stadtkerns Lügde. Die genaue Abgrenzung 
ergibt sich aus der anliegenden Karte. 
 

§ 2 verkürzte Nachwirkungsfrist 
 
Werden die für eine Mietwohnung bewilligten Mittel ohne 
rechtliche Verpflichtung vorzeitig vollständig zurückgezahlt, 
so unterliegt diese Wohnung abweichend von 
§ 22 Abs. 2 WFNG NRW der bisherigen Zweckbindung nur 
noch bis zum Ablauf des dritten Kalenderjahres nach dem 
Jahr der Rückzahlung (verkürzte Nachwirkungsfrist nach 
§ 22 Abs. 5 WFNG NRW). 
 
§ 3 Inkrafttreten, Geltungsdauer 
 
Diese Satzung tritt am 01.08.2011 in Kraft und ist zeitlich 

befristet bis zum 31.07.2016 (5 Jahre) gültig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 379 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



380 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

  

 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Satzung des Kreises Lippe vom 
06.07.2011 zur Verkürzung der Nachwirkungsfrist der 
Zweckbindung öffentlich geförderter Mietwohnungen 
im Gemeindegebiet der Stadt Lügde (Teilbereich) wird 
hiermit gemäß § 5 Abs. 4 KrO NRW i.V.m. den Bestim-
mungen der BekanntmVO und der Hauptsatzung des Krei-
ses Lippe öffentlich bekannt gemacht. Die Satzung besteht 
aus dem Satzungstext und einer Abgrenzungskarte. 
 
Hinweis auf § 5 Abs. 6 KrO NRW:  
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO 
NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung kann nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden, 

c) der Landrat hat den Satzungsbeschluss vorher bean-
standet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Kreis Lippe vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Detmold, den 06.07.2011 
 
 
gez. 
Heuwinkel 
- Landrat - 

Kr.Bl. Lippe 25.07.2011 
 
 
 
256 Öffentliche Zustellung eines Bescheides vom 

11.07.2011 des Landrates des Kreises Lippe 
über die Änderung eines Familiennamens 

 
Empfänger: Eheleute Sabine und Karl-Heinz Fatho 
   
Der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers ist unbe-
kannt.  
 
Aus diesem Grunde wird gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 1 Verwal-
tungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) – LZG NRW – in der 
Fassung des Gesetzes vom 16.11.2010 der vorgenannte 
Bescheid öffentlich zugestellt. Durch diese öffentliche Zu-
stellung des Dokuments können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Den Bescheid kann der Empfänger in Zimmer 395 (Kreis-
haus, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold) wäh-
rend der allgemeinen Dienststunden einsehen und in Emp-
fang nehmen. 
 
 
 
 
 
 

 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung zwei Wochen 
verstrichen sind (§ 10 Abs. 2 LZG NRW). 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
Bestvater 

Kr.Bl. Lippe 25.07.2011 
 
 
 
257 Öffentliche Bekanntmachung: Aufforderung zur 

Anmeldung unbekannter Rechte – gemäß § 14 
Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) 

 
Die Bezirksregierung Detmold (Dezernat 33) hat als Flurbe-
reinigungsbehörde das durch den Flurbereinigungsbe-
schluss des Amtes für Agrarordnung Bielefeld vom 
10.12.1992 festgestellte Flurbereinigungsgebiet gem. 
§ 86 Abs. 1 Nr. 1 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der 
zurzeit gültigen Fassung durch die Änderungsbeschlüsse 1 
bis 11  vom 20.08.1993, 25.11.1996, 14.04.1997, 
29.04.1998, 20.02.2001, 14.08.2001, 30.09.2004, 
24.04.2006, 14.12.2006, 30.08.2007 und 22.06.2011 gem. 
§ 8 Abs. 1 FlurbG schrittweise geändert. 
Die nachfolgend aufgeführten zugezogenen Grundstücke 
unterliegen derzeit dem vereinfachten Flurbereinigungsver-
fahren Wörmkebachtal: 
 
Regierungsbezirk Detmold, Kreis Lippe 
 
Stadt Lügde  

Gemarkung Lügde Flur 7 Flurstücke  924 und 925 

 Flur 24 Flurstücke 174/42 und  

   175/42  

 Flur 25 Flurstücke  23, 44, 46/1,  

   74, 81 und 144 

 Flur 29 Flurstück  51 

Gemarkung Wörderfeld  Flur 1 Flurstück  89 

Stadt Oerlinghausen  

Gemarkung Oerlinghausen  Flur 7 Flurstücke 34 und  

    36 

 
Für diese Grundstücke wird bekanntgemacht: 
Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, 
aber zur Beteiligung am Flurbereinigungsverfahren be-
rechtigen, sind nach § 14 Abs. 1 FlurbG innerhalb einer 
Frist von drei Monaten nach erfolgter öffentlicher Be-
kanntmachung bei der 
 
 Bezirksregierung Detmold, Dezernat 33, 

 Leopoldstr. 15, 32756 Detmold 
 

anzumelden. 
 
Zu diesen Rechten gehören z. B. nicht eingetragene dingli-
che Rechte an Grundstücken oder Rechte an solchen 
Rechten sowie persönliche Rechte, die zum Besitz oder 
zur Nutzung von Grundstücken berechtigen oder die Nut-
zung von Grundstücken beschränken. 
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Auf Verlangen der Flurbereinigungsbehörde hat der An-
meldende sein Recht innerhalb einer von der Flurbereini-
gungsbehörde zu setzenden Frist nachzuweisen. Nach 
fruchtlosem Ablauf derFrist besteht kein Anspruch auf 
Beteiligung. 
 
Werden Rechte erst nach Ablauf der bezeichneten Frist 
angemeldet oder nachgewiesen, so kann die Flurbereini-
gungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und Fest-
setzungen gemäß § 14 Abs. 2 FlurbG gelten lassen. 
 
Der Inhaber eines der bezeichneten Rechte muss nach 
§ 14 Abs. 1 FlurbG die Wirkung eines vor der Anmeldung 
eingetretenen Fristablaufes ebenso gegen sich gelten 
lassen, wie der Beteiligte, dem gegenüber die Frist durch 
Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf ge-
setzt worden ist. 
 
Bezirksregierung Detmold 
Dezernat 33 
 
Im Auftrag 
 
 
(Himstedt) 

Kr.Bl. Lippe 25.07.2011 
 
 
 
258 Errichtung und Betrieb einer Verbrennungs-

motoranlage zur Erzeugung von Strom, 
Warmwasser … mit einer Feuerungswärme-
leistung von1 MW bis weniger als 10 MW beim 
Einsatz von gasförmigen Brennstoffen, hier 
Biogas 

 
Detmold, den  27.05.2011 
Vorhaben: Errichtung und Betrieb einer Verbren-

nungsmotoranlage zur Erzeugung von 
Strom, Warmwasser … mit einer Feue-
rungswärmeleistung von1 MW bis weniger 
als 10 MW beim Einsatz von gasförmigen 
Brennstoffen, hier Biogas  

Antragsteller: Wolf-Friedrich von Dallwitz, Bielefelder 
Straße 222, 33818 Leopoldshöhe 

Antrag vom: 22.12.2010 
Nennung in: Nr. 1.4 b) aa) Spalte 2 des Anhanges zu 

§ 1 der 4. BImSchV nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 
der 4. BImSchV 

 Nr. 1.3.2 Spalte 2 des Anhangs 1 zum 
UVPG (standortbezogene Vorprüfung des 
Einzelfalles) 

Az.:  766.0002/10/0104 BB2 
 
Immissionsschutz 
Entscheidung über die Notwendigkeit einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (standortbezogene Vorprüfung des Einzel-
falles nach § 3c des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung - UVPG - ) für die Errichtung und den Betrieb 
einer Verbrennungsmotoranlage mit Gaserzeugung (Bio-
gasanlage) in Leopoldshöhe. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Landwirt Wolf-Friedrich von Dallwitz, 33818 
Leopoldshöhe, Bielefelder Straße 222, beantragt die Ge-
nehmigung gemäß §§ 4/19 des Bundes- Immissions-
schutzgesetzes (BImSchG) für die Errichtung und den Be-
trieb einer Verbrennungsmotoranlage mit Gaserzeugung 
(Biogasanlage) an dem Standort in 33818 Leopoldshöhe, 
Gemarkung Schuckenbaum, Flur 6, Flurstück 23 
 
Die Verbrennungsmotoranlage ist in der Anlage 1 (Liste der 
UVP- pflichtigen Vorhaben) des UVPG unter der Nr. 1.3.2 
Spalte 2 als Anlage genannt, für die im Rahmen einer 
standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c 
Abs. 1 Satz 2 des UVPG zu prüfen ist, ob nach den in der 
Anlage 2 Nr. 2 UVPG aufgeführten Schutzkriterien erhebli-
che nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind, die 
nach § 12 UVPG zu berücksichtigen wären. 
 
Nach Prüfung der Antragsunterlagen und unter Berücksich-
tigung der Stellungnahmen der im Genehmigungsverfahren 
beteiligten Träger öffentlicher Belange wurde entschieden, 
dass die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
nicht notwendig ist, da erhebliche nachteilige Umweltaus-
wirkungen nach den in der Anlage 2 des UVPG genannten 
Schutzkriterien zum Standort des Vorhabens nicht zu er-
warten sind. Die Feststellung ist selbstständig nicht an-
fechtbar. 
 
i.A. 

Kr.Bl. Lippe 25.07.2011 
 
 
 
259 1. Satzung vom 08.07.2011 zur Änderung der 

Satzung der Jagdgenossenschaft des gemein-
schaftlichen Jagdbezirks Oerlinghausen vom 
09.03.1989 

 
Die 1. Satzung vom 08.07.2011 zur Änderung der Satzung 
der Jagdgenossenschaft des gemein- schaftlichen Jagdbe-
zirks Oerlinghausen vom 09.03.1989 einschließlich der Ge-
nehmigungsverfügung des Landrates als untere staatliche 
Verwaltungsbehörde vom 11.07.2011 liegt in der Zeit vom 
28.07. bis 11.08.2011 im Rathaus der Stadt Oerlinghausen, 
Bürgerbüro, Rathausplatz 1, 33813 Oerlinghausen, öffentlich 
aus. 
 
Die 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Jagdgenos-
senschaft des gemeinschaftlichen Jagd- bezirks Oerling-
hausen wird mit der Bekanntmachung ihrer Genehmigung 
und des Ortes und der Zeit der Auslegung rechtsverbind-
lich. 
 
Detmold, 12.07.2011 
 
Kreis Lippe 
Der Landrat  
als untere staatliche 
Verwaltungsbehörde 
Im Auftrag 
 
 
Wenke 

Kr.Bl. Lippe 25.07.2011 
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260 Öffentliche Zustellung einer Ordnungsverfü-

gung 
 
Gegen den Gewerbebetrieb Heinrich Hakenkamp, ist 
am 11.07.2011 unter dem Aktenzeichen 2.2.2.DT-
06246/MM eine Ordnungsverfügung erlassen worden. 
 
Diese Verfügung kann nicht zugestellt werden, da der Ad-
ressat unter angegebener Anschrift nicht zu ermitteln ist. 
 
Gem. § 10 Landeszustellungsgesetz NRW vom 07.03.2006 
in der zurzeit gültigen Fassung wird die Verfügung daher 
öffentlich zugestellt. Sie gilt als zugestellt, wenn seit dem 
Tage dieser Bekanntmachung mehr als zwei Wochen ver-
gangen sind. Mit der Zustellung beginnt die Klagefrist, nach 
deren Ablauf Rechtsmittel grundsätzlich nicht mehr möglich 
sind. 
 
Der Betroffene kann die Verfügung beim Kreis Lippe, 
Fachgebiet Straßenverkehr, Felix-Fechenbach-Str. 5, 
32756 Detmold, in Empfang nehmen. 
 
Detmold, 14.07.2011 
KREIS LIPPE 
Der Landrat 
FG Straßenverkehr/Verkehrssicherung 
Im Auftrag 
 
 
Montino 

Kr.Bl. Lippe 25.07.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stadt Bad Salzuflen 
 
261 Öffentliche Zustellung eines Gewebesteuerbe-

scheides 
 
Der Gewerbesteuerbescheid vom 10.12.2010, Kassenzei-
chen 1063000.00013-0200, an Herrn Metin Mustafov geb. 
08.04.1970 in Targovishte, Bulgarien letzter bekannter 
Aufenthaltsort:  
Hauptstraße 44, 32107 Bad Salzuflen 
 
wird hiermit gemäß § 10 des Landeszustellungsgesetzes 
(LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) – in der zur 
Zeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt.  
Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten 
Person war die Zustellung des Bescheides nicht möglich. 
Es ist daher die öffentliche Zustellung gemäß 
§ 10 LZG NRW durchzuführen.  
Der Gewerbesteuerbescheid kann bei der Stadt Bad Salz-
uflen, Rudolph-Brandes-Allee 19, 32105 Bad Salzuflen, 
Zimmer 2.15, vom Betroffenen gegen Vorlage des Perso-
nalausweises abgeholt oder eingesehen werden.  
 
Bad Salzuflen, den 05.07.2011 
 
 
Im Auftrag  
gez. Glöckner 

Kr.Bl. Lippe 25.07.2011 
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262 Bebauungsplan Nr. 0249 „Kiliams-

weg/Karlstraße“, Ortsteil Schötmar 
 
1.  Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses für den 

Bebauungsplan Nr. 0205/I „Karlstraße“, Ortsteil 
Schötmar vom 17.08.1999 

 
2. Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 

0249 „Kiliansweg/Karlstraße“, Ortsteil Schötmar 
 
Beschluss des Planungs – und Stadtentwicklungsaus-
schusses vom 05.07.2011 
 
1. Aufhebungsbeschluss 

Der Aufstellungsbeschluss vom 17.08.1999 für den Be-
bauungsplan 0205/I „Karlstraße“, Ortsteil Schötmar wird 
aufgehoben. Der aufzuhebende Geltungsbereich geht 
aus dem zu diesem Beschluss gehörenden Übersichts-
plan hervor.  

 
2. Aufstellungsbeschluss 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 0249 "Kili-
answeg / Karlstraße", Ortsteil Schötmar wird gemäß 
§ 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. Die 
Aufstellung des Bebauungsplanes wird im beschleunig-
ten Verfahren nach den Regelungen des § 13a BauGB 
( Bebauungspläne der Innenentwicklung) ohne Durch-
führung einer Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB 
durchgeführt. Der Geltungsbereich geht aus dem zu 
diesem Beschluss gehörenden Übersichtsplan hervor.   

 
Stadt Bad Salzuflen, den  07.07.2011 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
gez. Oberweis 

Kr.Bl. Lippe 25.07.2011 
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263 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 0178A/I 

„Hoffmannstraße – südlicher Teil“, Ortsteil 
Bad Salzuflen und Schötmar, Aufstellungsbe-
schluss, Beschluss der frühzeitigen Öffent-
lichkeitsbeteiligung 

 
Beschlüsse des Planungs – und Stadtentwicklungs-
ausschusses vom 05.07.2011 
 
1. Aufstellungsbeschluss  

Die Aufstellung der 4. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 0178A/I  
„Hoffmannstraße - südlicher Teil“, Ortsteile Bad Salzuf-
len und Schötmar wird gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetz-
buch (BauGB) in Verbindung mit § 1 Abs. 8 BauGB be-
schlossen. 

 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes wird im verein-
fachten Verfahren nach den Regelungen des 
§ 13 BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung 
gemäß  
§ 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt. Der Geltungsbereich 
geht aus dem zu diesem Beschluss gehörenden Über-
sichtsplan hervor. 

 
2. Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß 
§ 3 Abs. 1 BauGB wird in „einfacher Form“ – Planaus-
hang für die Dauer eines Monats – beschlossen. 

 
Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung wird 
über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, über 
sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die 
Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebietes in Betracht 
kommen und über die voraussichtlichen Auswirkungen der 
Planung öffentlich unterrichtet. Die Öffentlichkeit kann sich 
über die Planung informieren und sich hierzu äußern. 
 
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung wird gemäß 
§ 3 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 
 
08.08.2011 bis 16.09.2011 
 
während der Öffnungszeiten 
 

 

Montag bis Mittwoch 08.00 - 16.00 Uhr 
Donnerstag 08.00 – 17:30 Uhr 
Freitag  08.00 – 12.00 Uhr 
 
im Rathaus in Bad Salzuflen, Rudolph-Brandes-Allee 
19, im Fachdienst Stadtplanung und Umwelt, 6. Ober-
geschoss (Flur), durchgeführt. 
Zusätzlich kann der Bebauungsplanentwurf unter  
www.bad-salzuflen.de/go/bauleitplanung im Internet einge-
sehen werden. Dort kann auch eine Stellungnahme abge-
geben werden. 
 
Der Geltungsbereich ist in dem beigefügten Übersichtsplan 
grafisch dargestellt. 
 
Stadt Bad Salzuflen, den 07.07.2011 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
Oberweis 

Kr.Bl. Lippe 25.07.2011 
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264 Allgemeine Vorschrift der Stadt Bad Salzuflen 

für die Ausbildungsverkehr-Pauschale nach 
§ 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW vom 15.07.2011 

 
Präambel 

Die Aufgabenträger des öffentlichen Personennahverkehrs 
(ÖPNVG) erhalten ab dem Jahr 2011 eine jährliche Ausbil-
dungsverkehr-Pauschale vom Land Nordrhein-Westfalen 
nach § 11a Abs. 1 ÖPNVG NRW. Gemäß 
§ 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW soll die Verwendung eines 
Teils dieser Mittel auf der Grundlage einer allgemeinen 
Vorschrift nach Art. 3 Abs. 2 Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007 erfolgen. Nach Art. 2 lit. l) Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007 ist eine allgemeine Vorschrift eine Maßnahme, 
die diskriminierungsfrei für alle öffentlichen Personenver-
kehrsdienste derselben Art in einem bestimmten geografi-
schen Gebiet gilt, das im Zuständigkeitsbereich einer zu-
ständigen Behörde liegt. 
 
Als allgemeine Vorschrift in diesem Sinne regelt diese Sat-
zung die Einzelheiten der Weiterleitung der Stadt Bad 
Salzuflen als Aufgabenträgern des ÖPNV zugewiesenen 
Ausbildungsverkehr-Pauschale an die in ihrem Zuständig-
keitsbereich tätigen Verkehrsunternehmen gemäß 
§ 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW. Damit gewährt die Stadt Bad 
Salzuflen gemäß § 11a Abs. 2 Satz 1 ÖPNVG NRW einen 
Ausgleich zu den Kosten, die bei der Beförderung von Per-
sonen mit Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs im 
Straßenbahn-, O-Busverkehr oder Linienverkehr mit Kraft-
fahrzeugen gemäß §§ 42, 43 Nr. 2 PBefG entstehen und 
nicht durch entsprechende Fahrgeldeinnahmen gedeckt 
werden. Die Weiterleitung dieser Mittel dient der nachhalti-
gen Absicherung des Schüler- und Ausbildungsverkehrs im 
ÖPNV. 
 
Der Rat der Stadt Bad Salzuflen hat aufgrund des 
§ 7 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 durch Beschluss am 13.07.2011 folgende Sat-
zung erlassen:  
 
1. Rechtsgrundlagen, Rechtsform, Zuständigkeit 
1.1 Rechtsgrundlagen 

Diese allgemeine Vorschrift beruht auf 
§ 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW i.V.m. Art. 3 Abs. 2 VO 
(EG) Nr. 1370/2007. 
 

1.2 Rechtsform 
Diese allgemeine Vorschrift ergeht als Satzung der 
Stadt Bad Salzuflen gemäß § 7 Abs. 1 GO NRW. 
 

1.3 Zuständigkeit / Aufgabenträger als zuständige 
Behörde 
Zuständige Behörde i.S.d. Art. 2 lit. b) und l) VO (EG) 
Nr. 1370/2007 für den Erlass und die Durchführung 
der allgemeinen Vorschrift ist die Stadt Bad Salzuflen 
als Aufgabenträger des ÖPNV gemäß § 3 Abs. 1 
ÖPNVG NRW. Soweit in dieser Satzung von der zu-
ständigen Behörde die Rede ist, ist damit die Stadt 
Bad Salzuflen als der diese Satzung erlassende Auf-
gabenträger gemeint.  
 
 
 
 
 
 
 

 
1.4 Zuständigkeit infolge Delegation  

Soweit der hiesigen zuständigen Behörde künftig im 
Rahmen von Delegationsvereinbarungen gemäß 
§ 23 Abs. 1 1. Alt. GkG NRW die Zuständigkeit nach 
§ 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW bezogen auf bestimmte 
Linien/Linienabschnitte oder ein bestimmtes Gebiet 
übertragen wird, gelten die Regelungen dieser allge-
meinen Vorschrift entsprechend.“ 
 

2. Geltungsbereich 
2.1 Geografischer Geltungsbereich 

Diese allgemeine Vorschrift gilt im gesamten Gebiet 
(räumlicher Zuständigkeitsbereich) der Stadt Bad 
Salzuflen  
 

2.2 Einbezogene Arten von Verkehrsdiensten 
Diese allgemeine Vorschrift gilt für alle Linienverkehre 
nach § 42 und § 43 Nr. 2 PBefG im Zuständigkeitsbe-
reich der zuständigen Behörde (Ziff. 2.1), soweit es 
sich dabei um öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV) gemäß § 8 Abs. 1 und Abs. 2 PBefG handelt. 
Hiervon umfasst sind auch Linienverkehre, die als 
Bedarfsverkehre betrieben werden. Maßgeblich ist die 
im jeweiligen Genehmigungsbescheid ausgewiesene 
Verkehrsform.  
 
Hinsichtlich der durch Delegation begründeten Zu-
ständigkeit bezieht sich die Geltung der allgemeinen 
Vorschrift auf die in Ziff. 1.4 genannten Verkehre.  
 

3. Gemeinwirtschaftliche Verpflichtung der Betreiber  
Gemäß Art. 4 Abs. 1 lit. a) VO (EG) Nr. 1370/2007 
wird die gemeinwirtschaftliche Verpflichtung der 
Betreiber in dieser allgemeinen Vorschrift wie folgt de-
finiert: 
 

3.1 Gemeinwirtschaftliche Verpflichtung: Höchsttarif 
für Zeitfahrausweise für Auszubildende 
Alle Betreiber im Anwendungsbereich der allgemei-
nen Vorschrift sind verpflichtet, bei den Zeitfahraus-
weisen des Ausbildungsverkehrs die nachstehenden 
Höchstarife nicht zu überschreiten. Der Höchsttarif 
ergibt sich als Ermäßigung der Zeitfahrausweise des 
Ausbildungsverkehrs nach den Festlegungen der Zif-
fer 3.2 bzw. 3.5. Er gilt für die Fahrgastgruppe der 
Auszubildenden (Ziff. 3.4). 
 

3.2 Festlegung des Höchsttarifs / Zeitfahrausweise 
des Ausbildungsverkehrs 
Der Höchsttarif für Zeitfahrausweise des Ausbil-
dungsverkehrs wird wie folgt festgelegt: 
Es gelten die jeweiligen im Tarif „Der Sechser“ 
(http://www.owlverkehr.de/owlv/dl/-
tarifbedingungen/01_Tarifheft.pdf) gemäß Ziff. 6.8 der 
Tarifbestimmungen festgelegten Preise der Zeitfahr-
ausweise des Ausbildungsverkehrs einschließlich des 
Semestertickets gemäß Ziff. 7.4 der Tarifbestimmun-
gen als einzuhaltender Höchsttarif.  
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3.3 Referenztarife und Ermäßigungen 

Als Referenztarif für das Monatsticket des Ausbil-
dungsverkehrs wird das Monatsticket Jedermann 
festgelegt. Die zu gewährende Ermäßigung des Mo-
natstickets des Ausbildungsverkehrs beträgt mindes-
tens 20,01 % gegenüber den Preisen des Monatsti-
ckets Jedermann der jeweiligen Preisstufe. Die Nut-
zungsbedingungen des Monatstickets des Ausbil-
dungsverkehrs (zeitliche und räumliche Gültigkeit) 
sind identisch.  
 
Andere Zeitfahrausweise des Ausbildungsverkehrs 
haben unter Berücksichtigung von Nutzbarkeitsunter-
schieden eine Ermäßigung von mindestens 22,01 % 
zu gewähren. 
 
Nutzbarkeitsunterschiede sind in einem Vermerk dar-
gelegt (Anlage), in dem nachvollziehbar nachgewie-
sen ist, dass die geforderte Mindestermäßigung für 
die dort aufgeführten Tickets im Vergleich zum Refe-
renzticket erfüllt ist. 
 
Soweit die zuständige Behörde feststellt, dass die 
Ermäßigung nicht eingehalten wird, wird ein Aus-
gleich nur insoweit gewährt, als Tarife, die den Anfor-
derungen an die Mindest-Ermäßigung entsprechen, 
nicht überschritten werden.  
 
Die Mindest-Ermäßigung bezieht sich auf den Refe-
renztarif in der jeweiligen Preisstufe. 
 

3.4 Begünstigter Personenkreis/ Bestimmung des 
Kreises der Auszubildenden 
Als Auszubildende gelten die im Tarif „Der Sechser“ 
zum jeweils gültigen Stand zur Nutzung von Zeitfahr-
ausweisen des Ausbildungsverkehrs berechtigten 
Personen gem. 6.8.1 der Tarifbestimmungen. 
 

3.5 Übergangs-, Anerkennungs- und Haustarife 
Für Übergangs-, Anerkennungs- und Haustarife der 
Verkehrsunternehmen, die außerhalb des Geltungs-
bereichs des Verbundtarifs „Der Sechser“ angeboten 
werden, gelten die vorgenannten Bestimmungen 
sinngemäß.  
Der hierbei für die Zeitfahrausweise des Ausbildungs-
verkehrs in Bezug genommene Referenztarif muss 
marktfähig sein. Dies ist dann gewährleistet, wenn er 
für vergleichbar lange Strecken und vergleichbaren 
Nutzungsmöglichkeiten keine höheren Preise vorsieht 
als der Verbundtarif „Der Sechser“. Andernfalls hat 
das Verkehrsunternehmen die Marktfähigkeit vollum-
fänglich zu beweisen. Gelingt dies nicht, so ist der 
Referenztarif auf ein marktfähiges Niveau zu begren-
zen. 
 

3.6 Nachweis von Mindestermäßigungen 
Mit Antragstellung (Ziff. 10.1) hat der Betreiber der 
zuständigen Behörde seine Zeitfahrausweise des 
Ausbildungsverkehrs zu nennen und das Bestehen 
von Mindest-Ermäßigungen nachzuweisen. Die zu-
ständige Behörde legt die hierfür maßgeblichen Refe-
renztarife und Mindest-Ermäßigungen fest und prüft 
die Einhaltung der Bestimmungen dieser allgemeinen 
Vorschrift entsprechend Ziff. 3.3. 
 
 
 
 

 
4. Weitere Voraussetzungen für die Gewährung der 

Mittel 
4.1 Kreis der Antragsberechtigten / Betreiber 

Antragsberechtigt sind Verkehrsunternehmer nach 
§ 3 PBefG, die Verkehre i.S.d. Ziff. 2.2 betreiben 
(Betreiber). Betreiber ist die natürliche oder juristische 
Person, die Inhaber von Liniengenehmigungen oder 
einstweiligen Erlaubnissen nach PBefG ist oder die 
Betriebsführer gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 PBefG ist.  
 
Im Fall von Gemeinschaftskonzessionen sind die 
Gemeinschaftskonzessionäre jeweils anteilig entspre-
chend ihres Leistungsanteils in Wagenkm antragsbe-
rechtigt, wenn nicht die Betriebsführung gemäß 
§ 2 Abs. 2 Nr. 3 PBefG auf einen Betreiber übertra-
gen ist.  
 
Im Fall der Betriebsführungsübertragung ist nur der 
Betriebsführer, nicht auch der Genehmigungsinhaber 
antragsberechtigt.  
 

4.2 Anwendung/Anerkennung von Gemeinschafts-, 
Übergangs- und landesweiten Tarifen 
Der Ausgleich wird gemäß § 11a Abs. 2 Satz 3 Halbs. 
1 ÖPNVG NRW nur Betreibern gewährt, die auf ihren 
Linienverkehren in dem Jahr, für das der Ausgleich 
begehrt wird (Bewilligungsjahr), die gültigen Gemein-
schaftstarife in ihrer jeweils geltenden Fassung (ins-
besondere Tarif „Der Sechser“ der OWL Verkehr 
GmbH) und Übergangstarife sowie den landesweiten 
Tarif gemäß § 5 Abs. 3 ÖPNVG NRW anwenden oder 
zumindest anerkennen. Sollte in dem betreffenden 
Jahr die dem Betreiber erteilte Genehmigung bzw. Er-
laubnis (Ziff. 4.1) nicht während des gesamten Jahres 
gelten, so gilt die Anforderung nach Satz 1 nur für die 
Dauer der jeweiligen Genehmigung bzw. Erlaubnis.  
 

4.3 Weitere Anforderungen 
4.3.1 Anreizregelung  

Gemäß der Anreizregelung nach Ziff. 9 setzt die 
Gewährung von Mitteln nach dieser allgemeinen 
Vorschrift voraus, dass die Fahrgäste der Betrei-
ber auf den vom Geltungsbereich dieser allgemei-
nen Vorschrift umfassten Linienverkehren die Mo-
bilitätsgarantie NRW nutzen können.  
 

4.3.2  Verkehrsdienste gemäß personenbeförderungs-
 rechtlicher Genehmigungen  

Voraussetzung für die Gewährung des Ausgleichs 
ist ferner, dass der Betreiber die von ihm betrie-
benen und vom Geltungsbereich der allgemeinen 
Vorschrift umfassten Linienverkehre im Bewilli-
gungsjahr gemäß den ihm erteilten personenbe-
förderungsrechtlichen Genehmigungen bzw. Er-
laubnissen einschließlich Zustimmungen zum 
Fahrplan durchführt.  
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5. Ausgleich 
5.1 Gewährung eines finanziellen Ausgleichs  

Nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift werden 
den Betreibern gemäß § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW 
Mittel als Ausgleich zu den Kosten gewährt, die bei 
der Beförderung von Personen mit Zeitfahrausweisen 
des Ausbildungsverkehrs im Straßenbahn-, O-
Busverkehr oder Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen 
gemäß §§ 42, 43 Nr. 2 PBefG entstehen und nicht 
durch entsprechende Fahrgeldeinnahmen gedeckt 
werden, und zwar zur Kompensation der finanziellen 
Auswirkungen nach Art. 3 Abs. 2 VO (EG) Nr. 
1370/2007 auf die Kosten und Einnahmen, die auf die 
Erfüllung der tariflichen Verpflichtungen nach Ziff. 3 
zurückzuführen sind. 
 
Der Ausgleich wird jeweils auf ein Kalenderjahr bezo-
gen bewilligt (Bewilligungsjahr). 
 

5.2 Kein Anspruch auf Vollkompensation 
Diese allgemeine Vorschrift begründet keinen An-
spruch auf Vollkompensation des finanziellen Nettoef-
fekts nach Art. 3 Abs. 2, Art. 4 Abs. 1 und Art. 6 Abs. 
1 i.V.m. dem Anhang der VO (EG) Nr. 1370/2007. 
Ferner besteht nach dieser allgemeinen Vorschrift 
kein Anspruch auf Vollausgleich der Kosten nach Ziff. 
5.1.  
 

5.3 Begrenzung des Ausgleichs 
Als Ausgleich (Ziff. 5.1) erhält der Betreiber maximal 
den sich aus § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW ergebenden 
Betrag gemäß Ziff. 6, soweit dieser die beihilfenrecht-
liche Obergrenze nicht überschreitet, die sich aus der 
Festlegung der Parameter nach Ziff. 7 sowie der Ü-
berkompensationskontrolle nach Ziff. 8 in Verbindung 
mit dem Anreizsystem nach Ziff. 9 ergibt (vgl. Ziff. 8.2 
und 8.3).  
 

6. Berechnung nach § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW 
6.1 Weiterleitung von Mitteln nach § 11a Abs. 2 

ÖPNVG NRW 
Gemäß § 11a Abs. 2 Satz 2 ÖPNVG NRW werden 
vorbehaltlich der in Ziff. 5.3 genannten Einschränkun-
gen und unter den weiteren Voraussetzungen dieser 
allgemeinen Vorschrift an die Betreiber die auf sie je-
weils entfallenden Anteile an den Mitteln nach 
§ 11a Abs. 2 Satz 1 ÖPNVG NRW als Ausgleich nach 
Ziff. 5.1 weitergeleitet. 
 

6.2 Hierfür bereitgestelltes Budget 
Gemäß § 11a Abs. 2 Satz 1 ÖPNVG NRW stellt die 
zuständige Behörde hierfür 87,5 % der auf sie nach 
§ 11a Abs. 1 ÖPNVG NRW entfallenden Mittel bereit. 
Die zuständige Behörde legt ab dem Jahr 2012 den 
für das jeweilige Kalenderjahr bereitgestellten Betrag 
durch gesonderten Beschluss fest, soweit dieser 
mehr als 87,5 % betragen soll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wenn Zinserträge oder ersparte Zinsaufwendungen 
sowie ggf. bei Dritten vereinnahmte Zinsen gemäß 
§ 11 Abs. 4 Satz 3 ÖPNVG NRW dazu führen, dass 
das nach Sätzen 1 bzw. 2 bestimmte Budget unter 
87,5 % der Summe aus den Mitteln nach 
§ 11a Abs. 1 ÖPNVG NRW zuzüglich den jeweiligen 
Zinsen liegen würde, erhöht sich das Budget um den 
jeweiligen Differenzbetrag, sodass gemäß 
§ 11a Abs. 2 Satz 1 ÖPNVG NRW insgesamt 87,5 % 
der Gesamtmittel aufgrund dieser allgemeinen Vor-
schrift ausgekehrt werden. 
 

6.3 Maßstab für die Weiterleitung der Mittel 
Die Ermittlung der Anteile der Betreiber an diesem 
Budget (Ziff. 6.2) erfolgt gemäß § 11a Abs. 2 Sätze 4 
und 5 ÖPNVG NRW (vgl. Ziff. 6.4 bis 6.7). 
 

6.4 Maßgebliche Erträge im Ausbildungsverkehr 
Gemäß § 11a Abs. 2 Satz 4 ÖPNVG NRW sind für 
die Ermittlung des Ausgleichs die Erträge der Betrei-
ber im Ausbildungsverkehr maßgeblich. Diese Erträge 
sind wie folgt bestimmt: 

6.4.1 Anzusetzen sind alle Erträge i.S.d. Ziff. 6.4.2 und 
 6.4.3 aus Linienverkehren gemäß § 42, § 43 Nr. 2 
 PBefG, auch soweit die Verkehre als Bedarfsver
 kehre durchgeführt werden.  
- Hierunter fallen nicht Erträge aus Freistellungs-

verkehren, Schwimmbadfahrten u.ä.  
- Einzubeziehen sind auch Erträge aus die Landes-

grenzen überschreitenden Linienverkehren. Für 
diese aber gilt: Anzusetzen sind nur die innerhalb 
des Landes Nordrhein-Westfalen erzielten Erträ-
ge. Erträge, die auf die außerhalb NRWs verlau-
fenden Linienabschnitte entfallen, sind nicht ein-
zubeziehen. Vielmehr sind diese nach einer bran-
chenüblichen, anerkannten Methodik (insbeson-
dere zunächst nach dem geltenden Einnahmen-
aufteilungsverfahren) abzugrenzen. Der Betreiber 
muss der zuständigen Behörde im Einzelnen 
nachprüfbar darlegen, nach welcher Methodik er 
die Erträge auf der betreffenden Linie aufgeteilt 
hat (vgl. Ziff. 8.1.2).  

 
6.4.2 Anzusetzen sind nur Erträge aus Fahrgeldein

 nahmen d.h. Einnahmen aus dem Verkauf der 
 Fahrausweise nach Ziff. 6.4.3. Nicht einbezogen 
 sind hiernach insbesondere 

- Zuschüsse o.a. zusätzliche Zahlungen von 
Schulträgern, Schulen, Gemeinden o.a. öf-
fentlichen Stellen; 

- Einnahmen aus Fahrzeug-Werbung o.ä. mit 
dem Linienverkehr (mittelbar) erzielte Erträ-
ge; 

- Ausgleichsleistungen für den Ausbildungs-
verkehr anderer Länder (bei grenzüber-
schreitenden Linien) sowie Nachzahlungen. 

 
6.4.3 Erträge im Ausbildungsverkehr sind die tariflichen 

 Erträge aus dem Verkauf von sämtlichen Zeitfahr
 ausweisen des Ausbildungsverkehrs (vgl. Ziff. 3.2) 
 unabhängig davon, ob die Tickets vom 
 Schulträger oder von den Auszubildenden (bzw. 
 ihren Erziehungsberechtigten) oder von beiden 
 bezahlt werden. 
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6.4.4 Maßgeblich sind sämtliche von einem Betreiber in 

 Nordrhein-Westfalen erzielten Ausbildungsver
 kehrs-Erträge im vorgenannten Sinne unabhängig 
 davon, im Gebiet welcher zuständigen Behörde 
 sie erzielt wurden; zur Zuordnung auf die jeweili
 gen zuständigen Behörden siehe Ziff. 6.5. 

 
6.4.5 Maßgeblich sind nicht die kassentechnischen Ein

 nahmen, sondern die den Betreibern nach dem 
 Ergebnis der Einnahmenaufteilung in den jeweili
 gen Verkehrsverbünden/-gemeinschaften zuge
 schiedenen Erträge im Ausbildungsverkehr (siehe 
 Ziff. 10.3.2. lit. c).  

 
6.5 Ermittlung der Ausbildungsverkehrs-Erträge je 

Betreiber im Gebiet der jeweiligen zuständigen 
Behörde (Wagenkm) 
Bei Betreibern, die im Gebiet mehrerer zuständiger 
Behörden tätig sind, erfolgt die Zuordnung der Erträge 
im Ausbildungsverkehr gemäß § 11a Abs. 2 Satz 5 
ÖPNVG NRW wie folgt: 

6.5.1 Sämtliche Erträge im Ausbildungsverkehr, die ein 
 Betreiber im Bewilligungsjahr erzielt hat (vgl. Ziff. 
 6.4) werden gemäß der von diesem Betreiber im 
 Bewilligungsjahr landesweit (in Nordrhein-West
 falen) erbrachten Wagenkilometer (Wagenkm) auf 
 die zuständigen Behörden in Nordrhein-Westfalen 
 verteilt, in deren Gebieten der jeweilige Betreiber 
 im Bewilligungsjahr tätig war. 

 
6.5.2 Maßgeblich sind sämtliche im Linienverkehr nach 

 § 42, § 43 Nr. 2 PBefG im ÖPNV in Nordrhein-
 Westfalen erbrachten Wagenkm. Dies schließt die 
 auf grenzüberschreitenden Linien in NRW er
 brachte Wagenkm ein. Nicht berücksichtigt wer
 den Bedarfsverkehre nach §§ 42, 43 Nr. 2 PBefG.  

 
6.5.3 Wagenkilometer sind die tatsächlich erbrachten – 

 und soweit es sich um Linienverkehr nach § 42 
 PBefG handelt: fahrplanmäßigen – Betriebsleis
 tungen einschließlich Verstärkerfahrten. Ein- und 
 Aussetzfahren werden nicht berücksichtigt.  

 
6.5.4 Eine Gewichtung der Wagenkm findet nicht statt. 

 Eine Ausnahme stellen Wagenkm-Leistungen von 
 Stadtbahnen in Doppeltraktion dar; diese werden 
 doppelt gewertet.  

 
6.5.5 Erläuterung der Zuordnung der Erträge 
 
Gemäß § 11a Abs. 2 Satz 5 ÖPNVG NRW ist für die Zu-
ordnung der Erträge wie folgt vorzugehen: Ausgangspunkt 
ist zum einen die Summe aller im Ausbildungsverkehr er-
zielten Erträge eines Betreibers (Ziff. 6.4) und zum anderen 
die Summe aller von diesem Betreiber erbrachten Wagen-
kilometer (Ziff. 6.5.1 – 6.5.4). Hieraus ist zu ermitteln, wel-
chen Ertrag im Ausbildungsverkehr (Euro) pro Wagenkm 
dieser Betreiber erzielt (Durchschnittsbetrachtung). Dieser 
Satz (Euro je Wagenkm) ist mit den im Gebiet der zustän-
digen Behörde erbrachten Wagenkm dieses Betreibers zu 
multiplizieren. Hieraus ergeben sich die der zuständigen 
Behörde zuzuordnenden Erträge im Ausbildungsverkehr 
dieses Betreibers. 
 
 
 
 
 

 
6.6 Rechnerischer Anteil des jeweiligen Betreibers an 

den Mitteln nach § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW 
Der Anteil des jeweiligen Betreibers an dem Budget 
nach Ziff. 6.2 wird vorbehaltlich Ziff. 6.7 wie folgt er-
rechnet: 
Die zuständige Behörde addiert sämtliche ihr nach 
Ziff. 6.5 zu zuordnenden Erträge im Ausbildungsver-
kehr (Ziff. 6.4). 
 
Sie errechnet sodann die Anteile der Betreiber an 
dieser Summe anhand der jeweiligen Ausbildungs-
verkehrs-Erträge der Betreiber. 
 
Schließlich multipliziert sie den Anteil des jeweiligen 
Betreibers mit dem nach Ziff. 6.2 bereitgestellten 
Budget. Dies ergibt vorbehaltlich Ziff. 6.7 den rechne-
rischen Anteil des jeweiligen Betreibers an den Mitteln 
nach § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW.  
 

6.7 Vorbehalt / Korrektur des Anteils 
Die Weiterleitung des gemäß vorstehenden Regelun-
gen berechneten Anteils an den Mitteln nach 
§ 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW (Ziff. 6.6) an den jeweili-
gen Betreiber steht unter dem Vorbehalt, dass sich 
aus den weiteren Regelungen dieser allgemeinen 
Vorschrift zur Überkompensation kein niedrigerer Be-
trag ergibt (vgl. Ziff. 8.2 und 8.3); insofern handelt es 
sich bei der Ermittlung des Anteils an den Mitteln 
nach § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW um einen Höchstbe-
trag (Obergrenze nach § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW).  
 
Soweit die Überkompensationsprüfung bei einem 
Betreiber dazu führt, dass der Ausgleich bis zur 
Grenze der Überkompensation auf einen niedrigeren 
Betrag als den sich nach Ziff. 6.6 ergebenden rechne-
rischen Anteil an den Mitteln nach § 11a Abs. 2 
ÖPNVG NRW abgesenkt werden muss, wird der Dif-
ferenzbetrag zwischen dem rechnerischen Anteil die-
ses Betreibers an den Mitteln nach § 11a Abs. 2 
ÖPNVG NRW und dem für ihn gemäß der Überkom-
pensationsprüfung festgesetzten Ausgleichsbetrag 
entsprechend Ziff. 6.6 auf die übrigen Betreiber ver-
teilt, allerdings in Bezug auf die jeweiligen Betreiber 
nur bis zu der für sie jeweils ermittelten Grenze der 
Überkompensation (vgl. Ziff. 8.2 und 8.3 sowie 
10.3.3).  
 

7. Grundlegende Regelungen zum Überkompensati-
onsverbot und zur Parametrisierung nach VO (EG) 
Nr. 1370/2007 

7.1 Systematik 
Gemäß Art. 3 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1370/2007 ist der 
Ausgleich (Ziff. 5.1) auf den finanziellen Nettoeffekt 
der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung zu begren-
zen (Ziff. 5.3). Zur Wahrung dieses Überkompensati-
onsverbots sind vorab die Ausgleichsparameter ge-
mäß Art. 4 Abs. 1 VO (EG) Nr. 1370/2007 (Obergren-
ze nach Parametern) so zu bilden, dass eine Über-
kompensation ausgeschlossen wird. Der durch die 
Parameter bestimmte Betrag ist der maximal mögli-
che Ausgleich; siehe dazu Ziff. 7.5 und 7.6. Ferner ist 
die nachträgliche Überkompensationskontrolle gemäß 
Art. 6 Abs. 1 i.V.m. dem Anhang der VO (EG) Nr. 
1370/2007 durchzuführen (Obergrenze nach tatsäch-
lich ungedeckten Kosten); siehe dazu Ziff. 8. Für die-
se beiden Schritte zur Wahrung des Überkompensa-
tionsverbots gelten die folgenden grundsätzlichen 
Regelungen der Ziffern Ziff. 7.2 bis 7.4.  
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7.2 Vorrang der Regelungen eines öffentlichen 

Dienstleistungsauftrags 
Soweit für einen Linienverkehr (Ziff. 2.2) ein öffentli-
cher Dienstleistungsauftrag im Sinne des 
Art. 3 Abs. 1 VO (EG) Nr. 1370/2007 (z.B. Betrauung 
entsprechend Art. 8 Abs. 3d VO (EG) Nr. 1370/2007 
oder Bruttoverkehrsvertrag) besteht, der für diesen 
Verkehr Ausgleichsparameter i.S.d. Art. 4 Abs. 1 VO 
(EG) Nr. 1370/2007 bestimmt und nach dem die Mittel 
aufgrund der hiesigen allgemeinen Vorschrift in die 
jährliche Abrechnung zur Wahrung des Überkompen-
sationsverbots einbezogen werden, sind ausschließ-
lich und abschließend die entsprechenden Regelun-
gen dieses öffentlichen Dienstleistungsauftrages für 
die Parametrisierung sowie im Falle des 
Art. 6 Abs. 1 Satz 2 VO (EG) Nr. 1370/2007 auch für 
die nachträgliche Überkompensationskontrolle maß-
geblich; es erfolgt keine Überkompensationskontrolle 
nach dieser allgemeinen Vorschrift. Der Betreiber hat 
bei Antragstellung bzw. im Rahmen seiner Mitwir-
kungspflichten (Ziff. 10.3.3 lit. c) entsprechende öf-
fentliche Dienstleistungsaufträge vorzulegen. Soweit 
die zuständige Behörde selbst den öffentlichen 
Dienstleistungsauftrag vergeben hat, reicht dessen 
Benennung. Der Betreiber hat ferner der zuständigen 
Behörde das jeweilige Ergebnis der jährlichen Über-
kompensationskontrolle mitzuteilen (siehe Ziff. 
10.3.3). 
 
Soweit kein öffentlicher Dienstleistungsauftrag be-
steht, der den Anforderungen nach Satz 1 genügt, er-
folgt die Parametrisierung sowie die nachträgliche 
Überkompensationskontrolle nach Maßgabe dieser 
allgemeinen Vorschrift.  
 

7.3 Bezugspunkt für die Prüfung einer Überkompen-
sation 
Die Parametrisierung sowie die nachträgliche Über-
kompensationskontrolle nach Maßgabe dieser allge-
meinen Vorschrift beziehen sich auf ein Linienbündel 
(Ziff. 7.3.1) bzw. auf eine einzelne Linie in den Fällen, 
in denen kein Linienbündel besteht (Ziff. 7.3.2), wobei 
nach Maßgabe von Ziff. 7.4 auch grenzüberschrei-
tende Linienabschnitte einbezogen sind.  
Die Prüfung bezieht sich hierbei auf die gesamten 
Kosten und Einnahmen für die Bedienung dieser Li-
nien(bündel) im jeweiligen Bewilligungsjahr.  

7.3.1 Linienbündel 
a) Linienbündel im engeren Sinne 
Ein Linienbündel liegt in folgenden Fällen vor: 

• wenn dem Betreiber Genehmigungen nach 
§ 9 Abs. 2 PBefG „gebündelt“ erteilt wurden oder 

• wenn der maßgebliche Nahverkehrsplan Linien-
bündel definiert und das jeweilige Bündel aus-
schließlich von einem Betreiber bedient wird, der 
für alle Linien des Bündels Inhaber der personen-
beförderungsrechtlichen Genehmigungen bzw. Er-
laubnisse bzw. der Betriebsführung ist (vgl. Ziff. 
4.1). Als ein Betreiber gilt auch eine Gemeinschaft 
mehrerer Unternehmen, wenn die fraglichen Ver-
kehre aufgrund von Gemeinschaftskonzessionen 
bedient werden (vgl. Ziff. 4.1). 

 
 
 
 
 
 

 
b) Vorhandene Netze als Linienbündel im weiteren Sinne 
Definiert der maßgebliche Nahverkehrsplan keine Linien-
bündel bzw. liegt keine „gebündelte“ Genehmigung nach 
§ 9 Abs. 2 PBefG vor, so wird ein vorhandenes Verkehrs-
netz als ein Linienbündel behandelt, insbesondere bei Li-
nien, die wirtschaftliche und/oder verkehrliche Verflechtun-
gen i. S. d. § 9 Abs. 2 PBefG aufweisen. In diesem Fall legt 
der Betreiber mit Antragstellung (Ziff. 10.1) die Bündelung 
der betreffenden Linien dar. Wenn die zuständige Behörde 
dem nicht binnen vier Wochen widerspricht, gilt ihre Zu-
stimmung zu dieser gebündelten Betrachtung als erteilt. 
Buchstabe c) gilt auch für diesen Fall. 
 
c) Teile von Linienbündeln 
Bei gemischten Linienbündeln (Bedienung eines Linien-
bündels bzw. eines vorhandenen Netzes durch mehrere 
Betreiber) werden die jeweils von einem Betreiber bedien-
ten Linien dieses Bündels als ein Linienbündel behandelt. 
 
7.3.2  Einzelnen Linien 
 Liegt kein Linienbündel i.S.d Ziff. 7.3.1 lit. a) bis c) 
 vor, werden die Linienverkehre eines Betreibers 
 jeweils einzeln betrachtet. Eine zusammenfassen
 de Betrachtung ist nur unter den Voraussetzungen 
 des 7.3.1 möglich.  
 
7.4 Federführung und Anteilsberechnung bei grenz-

überschreitenden Verkehren 
Bei Linien bzw. Linienbündeln, die die Gebietsgren-
zen der hiesigen zuständigen Behörde zu anderen 
Aufgabenträgern überschreiten (grenzüberschreiten-
de Linien bzw. Linienbündel), erfolgt die Zuordnung 
der Kosten und Einnahmen analog den Regelungen 
in Ziffer 6.5. 
 
Die eventuelle Überprüfung der Überkompensations-
kontrolle erfolgt grundsätzlich auf das Linienbündel 
bzw. die Linie insgesamt, wenn mit der/den anderen 
betroffenen Aufgabenträgern vereinbart ist, dass die 
Prüfung der Überkompensationskontrolle jeweils in 
Bezug auf die Linie(nbündel) insgesamt federführend 
durch eine der zuständigen Behörden erfolgt. Wenn in 
Bezug auf den fraglichen Verkehr eine Delegation be-
steht (vgl. Ziff. 1.4.), erfolgt bereits aus diesem Grund 
eine gesamthafte Betrachtung. 
 

7.5 Parameter gemäß Art. 4 Abs. 1 lit. b) i) VO (EG) Nr. 
1370/2007 
Der Betreiber hat mit Antragstellung (Ziff. 10.1) für je-
des Linienbündel bzw. für jede Linie (Ziff. 7.3) eine 
Vorabkalkulation der Kosten und Erträge einzurei-
chen; er hat dazu ein vorgegebenes Formblatt zu 
verwenden. Für die Antragsjahre 2011 und 2012 dür-
fen die Vorabkalkulationen bis zum 15. 4. 2012 nach-
gereicht werden.  
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7.6 Erstellung der Vorabkalkulation  

• 7.6.1  Vorab-Kostenkalkulation 
Der Betreiber trägt das Kostenrisiko. 
Der Betreiber entwickelt die Vorabkalkulation (Ziff. 7.5) aus 
den Gesamtkosten seines Unternehmens wie folgt:  

• Die Zuordnung der Kosten zum Linienbündel bzw. 
zur Linie (vgl. Ziff. 7.3) erfolgt sachgerecht und 
nachvollziehbar nach objektiven Maßstäben. Der 
Betreiber beachtet hierbei Ziff. 5 des Anhangs der 
VO (EG) Nr. 1370/2007 (getrennte Rechnungsle-
gung). Er wendet diese Aufteilungsmaßstäbe ein-
heitlich für alle Leistungen für die Laufzeit der Li-
niengenehmigungen an, für die ein Ausgleich aus 
dieser allgemeinen Vorschrift gewährt wird. Leis-
tungen aufgrund öffentlicher Dienstleistungsauf-
träge sind rechnerisch zu trennen (vgl. Ziff. 7.2). 

• Für die Abschnitte von Linien, die das Zuständig-
keitsgebiet der zuständigen Behörde überschrei-
ten und für die keine Federführung nach 7.4. ver-
einbart ist, erfolgt die Zuordnung der Kosten auf 
die Abschnitte der Linie in den Gebieten der jewei-
ligen zuständigen Behörden sachgerecht, nach-
vollziehbar und einheitlich nach den gleichen ob-
jektiven Maßstäben. 

• Der Betreiber erstellt seine Kalkulation nach nach-
vollziehbaren Maßstäben aus den tatsächlichen 
Kosten mindestens des Vorjahres und der Prog-
nose der Kostenentwicklung mithilfe sachgerech-
ter Annahmen über die Entwicklung dieser Kosten 
für das Bewilligungsjahr. Der Betreiber erstellt die-
se Herleitung der Kostenkalkulation für alle Leis-
tungen einheitlich. Soweit eine Änderung dieser 
Herleitung erfolgt, wird diese Änderung für die 
Laufzeit der Liniengenehmigungen über eine Ü-
berleitungsrechnung nachvollziehbar auf die vor-
herige Kostenherleitung zurückgeführt.  

 
7.6.2 Vorab-Ertragskalkulation 

Der Betreiber entwickelt die Vorabkalkulation (Ziff. 
7.5) aus den Gesamterträgen seines Unterneh-
mens wie folgt:  

• Die Zuordnung der Erträge zum Linienbündel bzw. 
zur Linie (vgl. Ziff. 7.3) erfolgt sachgerecht und 
nachvollziehbar nach objektiven Maßstäben. Er 
wendet diese Aufteilungsmaßstäbe einheitlich für 
alle Leistungen für die Laufzeit der Liniengeneh-
migungen an, für die ein Ausgleich aus dieser all-
gemeinen Vorschrift gewährt wird. Folgende Ein-
nahmenpositionen sind mindestens zu berücksich-
tigen: 

• Abgeschätzte Fahrgelderlöse nach  “Einnahmen 
im Ausbildungsverkehr“ und „Jedermanneinnah-
men“ getrennt 

• Abgeschätzte gesetzliche Ausgleichsleistungen 
nach  § 145 SGB IX 

• Abgeschätzte sonstige Einnahmen und/oder sons-
tige beantragte bzw. erwartete Ausgleichsleistun-
gen/ Förderungen 

• Kapitalerträge und –verzinsung (vgl. 8.2.3) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.6.3 Grundsätze / Testate 
Der Betreiber weist durch Testat eines von ihm beauftrag-
ten Wirtschaftsprüfers / Steuerberaters die Einhaltung der 
nachfolgend genannten Anforderungen nach:  

• die Anforderungen an die sachgerechte Zuord-
nung der Kosten / Erträge nach objektiven Maß-
stäben auf die Linie bzw. das Linienbündel sind 
erfüllt; Ziff. 5 des Anhangs der VO (EG) Nr. 
1370/2007 ist beachtet (getrennte Rechnungsle-
gung);  

• der Betreiber hat die Aufteilungsmaßstäbe für alle 
Leistungen einheitlich angewendet; 

• für die Abschnitte von allen Linien, die das Zu-
ständigkeitsgebiet der zuständigen Behörde über-
schreiten und für die keine Federführung nach 7.4. 
vereinbart ist, ist die Aufteilung der Kosten / Erträ-
ge sachgerecht, nachvollziehbar und jeweils ein-
heitlich nach den gleichen objektiven Maßstäben 
auf die Abschnitte der Linien in den Gebieten der 
jeweiligen zuständigen Behörden erfolgt;  

• Leistungen aufgrund öffentlicher Dienstleistungs-
aufträge sind rechnerisch getrennt;  

• die Kalkulation ist nach nachvollziehbaren Maß-
stäben aus den tatsächlichen Kosten / Erträge 
mindestens des Vorjahres und der Prognose der 
Kosten-/Ertragsentwicklung erstellt;  

• die Herleitung der Kosten-/Ertragskalkulation er-
folgt für alle Leistungen des Unternehmens ein-
heitlich;  

• soweit Änderungen der Herleitung erfolgten, be-
steht eine Überleitungsrechnung, über die die 
Einheitlichkeit in Bezug auf die ursprüngliche Her-
leitung der Kosten-/Ertragskalkulation nachvollzo-
gen werden kann;  

 
8. Durchführung der Überkompensationskontrolle 

gemäß Anhang VO 1370  
8.1 Ermittlung der tatsächlichen Kosten und Einnah-

men 
8.1.1 Ermittlung der tatsächlichen Kosten  
Die Ermittlung der tatsächlichen Kosten erfolgt für ein Li-
nienbündel bzw. eine Linie des Betreibers im Gebiet der 
zuständigen Behörde (Ziff. 7.3) bzw. nach Maßgabe von 
Ziff. 7.4 unter Einbeziehung grenzüberschreitender Linien-
abschnitte. 
 
Die tatsächlichen Kosten werden aus der Gewinn- und Ver-
lustrechnung des Unternehmens ermittelt und dem Linien-
bündel bzw. den Linien(abschnitten) nach dem gleichen 
Verfahren wie bei der Vorabkalkulation (Ziff. 7.6) zugeord-
net.  
 
Der Betreiber weist durch Testat eines von ihm beauftrag-
ten Wirtschaftsprüfers / Steuerberaters die Einhaltung die-
ser Anforderungen entspre-chend Ziff. 7.6 nach. 
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8.1.2 Ermittlung der tatsächlichen Einnahmen  
Die Einnahmen aus dem Betrieb der Verkehre stehen den 
Betreibern zu.  
Maßgeblich sind die vom Betreiber mit dem Linienbündel 
bzw. der Linie (Ziff. 7.3 bzw. nach Maßgabe von Ziff. 7.4 
unter Einbeziehung grenzüberschreitender Linienabschnit-
te) tatsächlich erzielten Einnahmen.  
Diese Einnahmen werden wie folgt ermittelt:  

1. Zu ermitteln sind sämtliche im Zusammenhang mit 
der Leistung im Linienbündel bzw. auf der Linie 
(Ziff. 7.3) erzielten Einnahmen bezogen auf das 
Bewilligungsjahr. Dies sind insbesondere:  
a) alle Einnahmen gemäß Einnahmenaufteilung 

als Anspruch zum maßgeblichen Stichtag 
(Ziff. 10.3.3 lit. c),  

b) tatsächlich im Bewilligungsjahr zugeflossene 
Mittel aus Ausgleichszahlungen nach 
§§ 145 ff. SGB IX,  

c) alle sonstigen, dem Linienverkehr zuzurech-
nenden Erträge, z.B. aus Werbung, zum 
maßgeblichen Stichtag (Ziff. 10.3.3 lit. c), 

d) Zuschüsse u.a. Zahlungen von Aufgabenträ-
gern, Kommunen o.a. öffentlichen Stellen 
(z.B. Schulträger, kreisangehörige Gemein-
den, Mittel nach § 11 Abs. 2 bzw. § 11a Abs. 
3 ÖPNVG NRW),  

 
2. Soweit Fahrzeuge oder sonstige Betriebsmittel 

oder Anlagen gefördert wurden, die für das Li-
nienbündel bzw. die Linie (Ziff. 7.3) eingesetzt 
werden, und die Kosten der geförderten Be-
triebsmittel und Anlagen in der Höhe der Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten (AHK) abgeschrie-
ben werden sowie die Förderung über die Bildung 
von Sonderposten bilanziert wird, ist die Auflö-
sung dieser Sonderposten als Ertrag zu berück-
sichtigen. Andernfalls wird die Förderung kosten-
mindernd berücksichtigt. 

 
Die dem Betreiber auf der Grundlage von Bewilligungsak-
ten der zuständigen Behörde zugeflossenen Ausgleichs-
zahlungen nach § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW sind hier noch 
nicht zu berücksichtigen. 
 
Der Betreiber errechnet die auf das Linienbündel bzw. die 
Linie(nabschnitte) entfallenden tatsächlichen Einnahmen 
aus den tatsächlichen Gesamteinnahmen seines Unter-
nehmens wie folgt:  

• Die Zuordnung der tatsächlichen Einnahmen zum 
Linienbündel bzw. zur Linie (einschließlich der 
Abgrenzung der Einnahmen auf Landesgrenzen 
überschreitenden Linien, Ziff. 6.4.1) erfolgt sach-
gerecht und nachvollziehbar nach objektiven 
Maßstäben. Der Betreiber beachtet hierbei Ziff. 5 
des Anhangs der VO (EG) Nr. 1370/2007 (Tren-
nungsrechnung). Er wendet diese Aufteilungs-
maßstäbe für alle Leistungen, für die ein Aus-
gleich aus dieser allgemeinen Vorschrift gewährt 
wird, für die Laufzeit der jeweiligen Liniengeneh-
migungen einheitlich an. Leistungen aufgrund öf-
fentlicher Dienstleistungsaufträge sind rechnerisch 
zu trennen (Ziff. 7.2). 

 
 
 
 
 
 

 
• Für die Abschnitte von allen Linien, die das Zu-

ständigkeitsgebiet der zuständigen Behörde über-
schreiten und für die keine Federführung nach 7.4 
vereinbart ist, erfolgt die Zuordnung der Einnah-
men sachgerecht, nachvollziehbar und jeweils 
einheitlich nach den gleichen objektiven Maßstä-
ben auf alle Abschnitte der Linien in den Gebieten 
der jeweiligen zuständigen Behörden. 

• Der Betreiber ermittelt die Zuordnung seiner tat-
sächlichen Einnahmen für alle Leistungen im Li-
nienverkehr einheitlich. Soweit eine Änderung die-
ser Zuordnung erfolgt, wird diese Änderung für die 
Laufzeit der Liniengenehmigungen über eine Ü-
berleitungsrechnung nachvollziehbar auf die vor-
herige Zuordnung zurückgeführt. Der Betreiber er-
stellt diese Herleitung der Kostenkalkulation für al-
le Leistungen einheitlich. Soweit eine Änderung 
dieser Herleitung erfolgt, wird diese Änderung für 
die Laufzeit der Liniengenehmigungen über eine 
Überleitungsrechnung nachvollziehbar auf die 
vorherige Kostenherleitung zurückgeführt. 

 
Der Betreiber weist durch Testat eines von ihm zu beauf-
tragenden Wirtschaftsprüfers / Steuerberaters die Einhal-
tung der nachfolgend genannten Anforderungen nach:  

• die Anforderungen an die sachgerechte Zuord-
nung der Einnahmen nach objektiven Maßstäben 
auf die Linie bzw. das Linienbündel sind erfüllt; 

• die Anforderungen an die Zuordnung der Einnah-
men auf Linienabschnitte in den Fällen, in denen 
keine Federführung vereinbart ist (Ziff. 7.4) sind 
erfüllt; 

• der Betreiber hat die Aufteilungsmaßstäbe für alle 
Leistungen einheitlich angewendet; Ziff. 5 des An-
hangs der VO (EG) Nr. 1370/2007 ist beachtet 
(Trennungsrechnung); 

• Leistungen aufgrund öffentlicher Dienstleistungs-
aufträge sind rechnerisch getrennt;  

• die Zuordnung der Einnahmen erfolgt für alle Leis-
tungen des Unternehmens einheitlich;  

• soweit Änderungen der Zuordnung erfolgten, be-
steht eine Überleitungsrechnung, über die die 
Einheitlichkeit in Bezug auf die ursprüngliche Zu-
ordnung der Einnahmen nachvollzogen werden 
kann;  

 
8.2 Maßstab der Überkompensationskontrolle: Diffe-

renz Kosten – Einnahmen im Bereich der zustän-
digen Behörde 
Im Rahmen der Überkompensationskontrolle wird ge-
prüft, inwieweit alle maßgeblichen Kosten (Ziff. 8.2.1) 
zuzüglich der angemessenen Kapitalverzinsung (Ziff. 
8.2.3) über allen maßgeblichen Einnahmen (Ziff. 
8.2.2) des Antragstellers und im Bereich der zustän-
digen Behörde liegen. Der Ausgleich nach § 11a Abs. 
2 ÖPNVG NRW ist begrenzt auf diesen Differenzbe-
trag (Ziff. 5.3). Liegen die maßgeblichen Einnahmen 
über den tatsächlichen Kosten zuzüglich der ange-
messenen Kapitalverzinsung, wird kein Ausgleich 
gewährt (Ziff. 10.3.4).  
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Der Betreiber weist durch Testat eines von ihm zu 
beauftragenden Wirtschaftsprüfers / Steuerberaters 
die Einhaltung der nachfolgend in Ziff. 8.2.1 bis 8.2.3 
genannten Anforderungen nach. In dem Testat ist die 
Differenz zwischen den maßgeblichen Kosten (Ziff. 
8.2.1) zuzüglich der angemessenen Kapitalverzin-
sung (Ziff. 8.2.3) und den maßgeblichen Einnahmen 
(Ziff. 8.2.2) als Betrag anzugeben. 
 

8.2.1 Maßgebliche Kosten 
Anzusetzen sind die tatsächlichen Kosten gemäß 
Ziff. 8.1.1, es sei denn, diese übersteigen die sich 
aus den vorab festgelegten Parametern und den 
tatsächlichen Mengen im Bewilligungsjahr erge-
benden Kosten gemäß Ziff. 7.5 und 7.6; in diesem 
Fall sind die tatsächlichen Kosten nur bis zu dem 
sich aus der Vorabkalkulation ergebenden Betrag 
anzusetzen (maßgebliche Kosten). 
 

8.2.2 Maßgebliche Einnahmen 
Maßgeblich sind die tatsächlichen Einnahmen 
gemäß Ziff. 8.1.2. 
 

8.2.3 Angemessene Kapitalverzinsung 
Die zulässige Höhe der angemessenen Kapital-
verzinsung wird pauschalierend bezogen auf Linie 
/ Linienbündel (Ziff. 7.3) entsprechend einer Um-
satzrendite von 4,75 % berechnet. Der Betrag wird 
als Anteil in Höhe von 4,99 % der maßgeblichen 
Kosten ermittelt.  
 

8.3 Regelungen zur Vermeidung einer Überkompen-
sation 
Ergibt die Prüfung nach Ziff. 8.2 bzw. die gemäß Ziff. 
7.2 durchgeführte Überkompensationsprüfung nach 
Maßgabe eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags, 
dass der sich nach Ziff. 6.5 ergebende rechnerische 
Anteil des Betreibers an den Mitteln nach § 11a Abs. 
2 ÖPNVG NRW zu einer Überkompensation führen 
würde, dann ist im Rahmen der endgültigen Bewilli-
gung (Ziff. 10.3.3) der Ausgleich gemäß Ziff. 6.6 bis 
zur Grenze der Überkompensation abzusenken. 
 
Im Fall der Federführung (Ziff. 7.4) teilt der Federfüh-
rer den anderen betroffenen zuständigen Behörden 
rechtzeitig mit, welcher Betrag die Grenze der Über-
kompensation eines Betreibers für seine Li-
nien(abschnitte) in deren Gebieten darstellt, so dass 
diese im endgültigen Bewilligungsbescheid die Höhe 
des Ausgleichs entsprechend festlegen können. Hier-
bei erfolgt die Aufteilung des Betrags (Grenze der 
Überkompensation) auf die Gebiete mehrerer zustän-
diger Behörden im Verhältnis der Wagenkilometer in 
den jeweiligen Gebieten.  
 
Soweit Teilzahlungen/Abschläge aufgrund vorläufiger 
Bewilligungsakte zu einer Überschreitung dieser 
Grenze geführt haben, sind diese Überzahlungen rü-
ckabzuwickeln (Ziff. 10.3.3 lit. d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. Anreizsystem gemäß Anhang VO (EG) Nr. 

1370/2007 
Gemäß Ziffer 7 des Anhangs der VO (EG) Nr. 
1370/2007 muss das Verfahren zur Gewährung der 
Ausgleichsleistung in der allgemeinen Vorschrift einen 
Anreiz dafür geben, dass der Betreiber einer wirt-
schaftlichen Geschäftsführung aufrechterhält oder 
entwickelt, und dass die Personenverkehrsdienste in 
ausreichend hoher Qualität erbracht werden.  
 
Mittel aus dieser allgemeinen Vorschrift können nur 
Betreiber für die Linienverkehre in Anspruch nehmen, 
in denen die Fahrgäste die Mobilitätsgarantie NRW 
nutzen können. Die Mobilitätsgarantie NRW setzt den 
erforderlichen Anreiz zur Einhaltung von Pünktlich-
keitsstandards als zentraler Qualitätsanforderung. 
 

10. Antrags- und Bewilligungsverfahren, Mitwir-
kungspflichten und Prüfrechte 

10.1 Antrag 
Der Ausgleich (Ziff. 5) wird nur auf Antrag gewährt. 

10.1.1 Antrag – Form 
Der Antrag kann nur schriftlich durch vollständige 
Ausfüllung des Antragsformblattes bei der zustän-
digen Behörde gestellt werden. Ein unvollständi-
ger Antrag wird abgelehnt, wenn der Betreiber 
nicht binnen einer von der zuständigen Behörde 
gesetzten Frist von maximal vier Wochen ab Ein-
gang einer entsprechenden Aufforderung die von 
der zuständigen Behörde geforderten Unterlagen 
einreicht (Versagung, Ziff. 10.3.4).  
 

10.1.2 Antrag – Frist  
Die Betreiber können ihre Anträge in einer Frist 
von drei Wochen nach Bekanntmachung dieser 
allgemeinen Vorschrift für das Kalenderjahr 2011 
stellen. Die Anträge für die Kalenderjahre ab 2012 
sind bis zum 31.12. des jeweiligen Vorjahres zu 
stellen.  
 
Wenn ein Betreiber nach Ablauf der vorgenannten 
Frist erstmals im Laufe des Bewilligungsjahres im 
Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift tä-
tig wird (d.h. erstmals Linienverkehre im Gebiet 
der zuständigen Behörde aufnimmt), hat er seinen 
Antrag unverzüglich nach Erhalt der diesbezügli-
chen personenbeförderungsrechtlichen Genehmi-
gung bzw. Erlaubnis, spätestens aber am letzten 
Tag vor der Betriebsaufnahme zu stellen.  
 
Maßgeblich ist der Eingang des Antrags bei der 
zuständigen Behörde. Verspätet eingegangene 
Anträge werden nicht berücksichtigt (Ausschluss-
frist) 
 

10.2 Bewilligung – Form 
Die Gewährung bzw. Versagung des Ausgleichs er-
folgt durch Verwaltungsakt (Bewilligungs- bzw. Ver-
sagungsakt). 
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10.3 Bewilligungsakt und -verfahren  
10.3.1 Grundsätzliche Inhalte und Nebenbestimmungen 

Im Bewilligungsakt wird die Höhe des Ausgleichs 
festgelegt und die Gewährung der Ausgleichszah-
lung geregelt, sofern nicht der Ausgleich versagt 
wird (Ziff. 10.3.4). Hierzu ergeht zunächst ein nur 
vorläufiger Bewilligungsakt (Ziff. 10.3.2). Die end-
gültige Festsetzung erfolgt durch den endgültigen 
Bewilligungsakt (Ziff. 10.3.3). 
 
Die Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflich-
tung gemäß Ziff. 3 sowie die Einhaltung der Vor-
aussetzungen nach Ziff. 4.2 werden im Bewilli-
gungsakt zur Bedingung für den Ausgleich ge-
macht.  
 

Die Einhaltung der weiteren Anforderungen ge-
mäß Ziff. 4.3 wird im Bewilligungsakt zur Auflage 
gemacht.  
 
In dem Bewilligungsakt werden ferner Regelun-
gen, z.B. in Form von Auflagen und/oder Wider-
rufsvorbehalten, zur Durchsetzung der weiteren 
Verpflichtungen der Betreiber nach dieser allge-
meinen Vorschrift, insbesondere zur Durchset-
zung der Nachweis- und Kooperationspflichten 
nach Ziff. 10.3 bis 10.6 getroffen.  
 
Außerdem enthält der Bewilligungsakt Regelun-
gen für den Fall seiner vollständigen oder teilwei-
sen Aufhebung (Rücknahme oder Widerruf) sowie 
– insbesondere im Fall der Nichterfüllung von Be-
dingungen und für den Fall der Überkompensation 
– für die Rückabwicklung des Ausgleichs und von 
Überzahlungen.   
 

10.3.2 Vorläufiger Bewilligungsakt  
Auf den Antrag des Betreibers ergeht innerhalb 
einer Frist von acht Wochen nach Eingang aller 
für den Geltungsbereich dieser allgemeinen Vor-
schrift vollständig und fristgerecht eingereichten 
Anträge gemäß Ziff. 10.1 ein vorläufiger Bewilli-
gungsakt für das Jahr, für das der Ausgleich be-
gehrt wird (Bewilligungsjahr).  
 
Mit dem vorläufigen Bewilligungsakt wird der vor-
aussichtliche Bewilligungsbetrag als Ausgleich 
vorläufig festgesetzt und es werden auf dieser 
Grundlage Teilzahlungen/Abschläge geregelt (Ziff. 
11.1). Der vorläufige Bewilligungsakt steht unter 
dem Vorbehalt der endgültigen Bescheidung 
(10.3.3).  
 
Der voraussichtliche Bewilligungsbetrag wird auf-
grund einer Prognose bezüglich des voraussichtli-
chen Anteils des jeweiligen Betreibers an den Mit-
teln nach § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW gemäß Ziff. 
6 für das Bewilligungsjahr bestimmt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) Voraussichtliche Wagenkm 
Die hierfür maßgeblichen, vom jeweiligen Betrei-
ber im Bewilligungsjahr voraussichtlich zu erbrin-
genden Wagenkm (vgl. Ziff. 6.5) sind aus den dem 
Betreiber für das Bewilligungsjahr erteilten perso-
nenbeförderungsrechtlichen Genehmigungen bzw. 
Erlaubnissen und geltenden Fahrplänen für die Li-
nienverkehre des Betreibers abzuleiten. Maßgeb-
lich sind – vorbehaltlich lit. c) – die im Zeitpunkt 
der Antragstellung geltenden Genehmigungen 
bzw. Erlaubnisse und Fahrpläne. 
 
b) Voraussichtliche Erträge im Ausbildungsver-
kehr 
Die voraussichtlichen Erträge des Betreibers im 
Ausbildungsverkehr (vgl. Ziff. 6.4) sind vom 
Betreiber vorab zu kalkulieren und mit dem Antrag 
anhand von Vergangenheitswerten, soweit vor-
handen, plausibel dazulegen. Hierbei sind, soweit 
vorhanden, Einnahmenprognosen der jeweiligen 
Verkehrsverbünde und -gemeinschaften zu be-
rücksichtigen und mit Antragstellung vorzulegen. 
 
c) Zu berücksichtigende Leistungs- und Ertrags-
änderungen 
Soweit der Betreiber während des Bewilligungs-
jahres Verkehre aufnehmen, erweitern, reduzieren 
oder einstellen wird, ist dies bei der Ermittlung der 
Wagenkm sowie bei der Prognose der Erträge des 
Betreibers im Ausbildungsverkehr zu berücksichti-
gen, wenn im Zeitpunkt der Antragstellung (Ziff. 
10.1) die entsprechenden (Änderungs-
)Genehmigungen bzw. Fahrplanzustimmungen 
bestandskräftig sind bzw. durch Fristablauf enden 
bzw. (Teil-)Entbindungen bestandskräftig vorlie-
gen bzw. einstweilige Erlaubnisse erteilt wurden. 
Eine unterjährige Anpassung der vorläufigen Be-
willigung bei anderen unterjährigen Leistungs- 
bzw. Einnahmenveränderungen findet nicht statt. 
 
d) Voraussichtlicher Anteil an den Mitteln nach 
§ 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW 
Der voraussichtliche Anteil des Betreibers an den 
Mitteln nach § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW wird auf 
dieser Grundlage von der zuständigen Behörde 
nach Ziff. 6.6 ermittelt. 
 
e) Voraussichtlicher Bewilligungsbetrag und Teil-
zahlungen/Abschläge 
Aus den vorstehenden Regelungen ergibt sich der 
voraussichtliche Bewilligungsbetrag. Auf diesen 
werden nach Maßgabe des vorläufigen Bewilli-
gungsaktes Teilzahlungen in Form von Abschlä-
gen geleistet. Diese sind gemäß Ziff. 11.1 auf ei-
nen Bruchteil des voraussichtlichen Bewilligungs-
betrags begrenzt.  
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f) Vorbehalte und nachträgliche abschließende 
Entscheidung 
Die Festsetzungen und Regelungen des vorläufi-
gen Bewilligungsaktes sind nur vorläufig und ste-
hen unter dem Vorbehalt der abschließenden Ent-
scheidung durch den endgültigen Bewilligungsakt 
nach Ziff. 10.3.3. Eine Korrektur (Erhöhung oder 
Reduzierung) des Bewilligungsbetrags durch den 
endgültigen Bewilligungsakt sowie eine Rückab-
wicklung etwaiger Überzahlungen durch die mit 
dem endgültigen Bewilligungsakt vorzunehmen-
den Schlussrechnung bleibt ausdrücklich vorbe-
halten. Es wird darauf hingewiesen, dass sich 
nicht nur z.B. aus der Einnahmenaufteilung (vgl. 
Ziff. 6.4.5 und Ziff. 10.3.3), sondern unter anderem 
auch bei unterjährigen Leistungsänderungen und 
z.B. auch durch Hinzukommen oder Ausscheiden 
von weiteren Betreibern während des Bewilli-
gungsjahres Veränderungen ergeben können.  
 
Ferner bleibt eine Änderung des vorläufigen Be-
willigungsaktes für den Fall vorbehalten, dass der 
Betreiber Linienverkehre im Geltungsbereich die-
ser allgemeinen Vorschrift vor Ablauf des Bewilli-
gungsjahres ganz oder teilweise endgültig oder 
vorübergehend einstellt, ohne dass dies bereits 
nach vorstehender lit. c) berücksichtigt worden ist. 
In diesem Fall kann der vorläufige Bewilligungsakt 
durch einen weiteren vorläufigen oder durch den 
endgültigen Bewilligungsakt ersetzt werden, und 
es können der vorläufige Bewilligungsbetrag neu 
festgesetzt und ggf. noch ausstehende Teilzah-
lungen/Abschläge geändert werden.   
 

10.3.3 Endgültiger Bewilligungsakt / Schlussabrechnung 
Mit dem endgültigen Bewilligungsakt wird die Hö-
he des Bewilligungsbetrags als Ausgleich (Ziff. 5) 
endgültig festgesetzt. Ferner werden unter Be-
rücksichtigung der Teilzahlungen / Abschläge ggf. 
noch zu leistende Nachzahlung bzw. die Rückab-
wicklung von Überzahlungen geregelt (Schlussab-
rechnung). 
a) Zeitlicher Ablauf 
Der endgültiger Bewilligungsakt erfolgt, nachdem 
die erforderlichen Daten zur 
- Ermittlung des Anteils an den Mitteln nach 

§ 11a ÖPNVG NRW (vgl. Ziff.6) und 
- zur Durchführung der Überkompensations-

kontrolle nach VO (EG) Nr. 1370/2007 (vgl. 
Ziff. 8) sowie 
endgültig vorliegen, spätestens aber zum 
15.05. des zweiten dem Bewilligungsjahr fol-
genden Jahres.  
 

b) Vorgehensweise/Datengrundlage 
Die zuständige Behörde ermittelt den endgültigen 
Anteil des jeweiligen Betreibers an den Mitteln 
nach § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW nach Maßgabe 
dieser allgemeinen Vorschrift und setzt diesen Be-
trag als Ausgleich endgültig fest.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hierbei legt sie die gemäß lit. c) vom Betreiber zu 
erbringenden Nachweise bzw. die gemäß lit. c) 
von ihr festgelegten Werte zugrunde. Soweit hier-
nach keine endgültigen Daten vorliegen, wird der 
endgültige Betrag auf der Basis der vorläufigen 
Daten ermittelt. Soweit keine vorläufigen Daten 
vorliegen oder diese mit erheblichen Unsicherhei-
ten belastet sind, kann die zuständige Behörde ei-
ne eigene Schätzung der betreffenden Werte vor-
nehmen und auf dieser Basis den Betrag endgül-
tig festlegen. Eine nachträgliche Korrektur dieses 
Betrags auf der Basis später verfügbarer Daten, 
insbesondere wegen nachträglicher Ergebnisse 
der Einnahmenaufteilung, findet nicht statt.  
 
Die zuständige Behörde ermittelt den endgültigen 
Bewilligungsbetrag wie folgt: Zunächst errechnet 
sie auf Basis der vorgenannten Datengrundlage 
für alle Betreiber den jeweiligen rechnerischen An-
teil an den Mitteln nach § 11a Abs. 2 ÖPNVG 
NRW gemäß Ziff. 6.6. Sodann führt sie für alle 
Betreiber bzw. Verkehre, für die das nach Ziff. 7.2 
erforderlich ist, gemäß Ziff. 8 die Überkompensa-
tionskontrolle unter Beachtung der Parameter 
nach Ziff. 7 sowie unter Berücksichtigung des An-
reizes nach Ziff. 9 durch. Wenn die Überkompen-
sationskontrolle gemäß Ziff. 7.2 auf der Grundlage 
eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags erfolgt, 
legt die zuständige Behörde das Ergebnis dieser 
Prüfung zugrunde (vgl. lit. c). Soweit hiernach bei 
einem Betreiber der rechnerische Anteil nach Ziff. 
6.6 die Grenze der Überkompensation (Ziff. 8.2) 
überschreitet, wird der Ausgleich für diesen 
Betreiber auf den der Grenze der Überkompensa-
tion entsprechenden Betrag festgesetzt (Ziff. 8.3). 
Die verbleibende Differenz wird sodann gemäß 
Ziff. 6.7 auf die übrigen Betreiber – jeweils bis zur 
Grenze der Überkompensation – verteilt.  
 
c) Mitwirkungspflicht des Betreibers 
Eine erneute Antragstellung seitens des Betrei-
bers ist für den endgültigen Bewilligungsakt nicht 
erforderlich.  
 
Der Betreiber hat bis zum 15.04.  des zweiten 
dem Bewilligungsjahr folgenden Jahres der zu-
ständigen Behörde die erforderlichen Nachweise 
(vgl. Ziff. 10.4) zu übergeben; im Fall des Ziff. 7.2 
hat er das Ergebnis der jährlichen Überkompensa-
tionskontrolle aufgrund des öffentlichen Dienstleis-
tungsauftrags mitzuteilen. Hierfür sind die erfor-
derlichen Daten mit Stichtag zum 31.03. des zwei-
ten dem Bewilligungsjahr folgenden Jahres an-
zugeben.  
 
Die zuständige Behörde kann weitere Unterlagen 
anfordern und die Angaben überprüfen. Soweit 
der Betreiber seinen diesbezüglichen Verpflich-
tungen nicht nachkommt, wird die zuständige Be-
hörde die entsprechenden Daten aufgrund eigener 
Bewertungen festlegen und den Ausgleich auf 
dieser Grundlage festsetzen. Alternativ kann die 
Behörde den Ausgleich ganz oder teilweise ver-
sagen (Ziff. 10.3.4). 
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d) Schlussabrechnung 
Ausgehend von dem endgültig festgesetzten Be-
willigungsbetrag stellt die zuständige Behörde un-
ter Berücksichtigung der dem Betreiber gewährten 
und zugeflossenen Teilzahlungen/Abschläge fest, 
inwieweit eine Unter- oder Überzahlung erfolgt ist 
(Schlussabrechnung). Im endgültigen Bewilli-
gungsakt wird dementsprechend eine ggf. erfor-
derliche Nachzahlung gewährt oder die Rückab-
wicklung einer ggf. erfolgten Überzahlung geregelt 
(vgl. Ziff. 11.2). 
 

10.3.4 Versagung des Ausgleichs 
Wenn nach Maßgabe dieser allgemeinen Vor-
schrift der beantragte Ausgleich versagt wird, etwa 
im Fall der Verfristung (Ziff. 10.1) oder der Verlet-
zung von Mitwirkungspflichten (z.B. Ziff. 10.3.3) 
oder weil die Voraussetzungen für eine Aus-
gleichsgewährung nicht vorliegen, ergeht eine 
Versagung durch Verwaltungsakt. Soweit bereits 
(Über-)Zahlungen aufgrund eines vorläufigen Be-
willigungsaktes erfolgt sind, werden diese rückab-
gewickelt (vgl. Ziff. 11.2). Dasselbe gilt im Fall der 
Nichterfüllung von im Bewilligungsakt geregelten 
Bedingungen sowie im Fall der Aufhebung (Rück-
nahme oder Widerruf) des Bewilligungsaktes.  
 

10.4 Darlegungs- und Nachweispflicht des Betreibers 
Der Betreiber trägt die Darlegungs- und Nachweis-
pflicht für sämtliche in dieser allgemeinen Vorschrift 
geregelten Voraussetzungen und Anforderungen an 
die Gewährung des Ausgleichs. Er ist verpflichtet, 
sämtliche für die Durchführung dieser allgemeinen 
Vorschrift erforderlichen Angaben vollständig und 
wahrheitsgemäß zu machen. Er erfüllt diese Verpflich-
tungen insbesondere bei Antragstellung (Ziff. 10.1) 
und durch seine Mitwirkungspflichten gemäß Ziff. 
10.3.3. lit. c). Hierzu legt er der zuständigen Behörde 
insbesondere die nachstehend genannten Daten vor. 
Weitergehende Nachweispflichten können sich au-
ßerdem aus Ziff. 10.6 ergeben.  
 

10.4.1 Antragstellung 
Mit Antragstellung weist der Betreiber der zustän-
digen Behörde in Bezug auf das jeweilige Bewilli-
gungsjahr nach 

• den ggf. für eine Linie / ein Linienbündel vorhan-
denen öffentlichen Dienstleistungsauftrag (Ziff. 
7.2), 

• das ggf. nach § 9 Abs. 2 PBefG genehmigte Li-
nienbündel (Ziff. 7.3.1 Buchstabe a), 

• ggf. die Zugehörigkeit der Linien des Betreibers zu 
einem Linienbündel, in dem bestimmte Linien von 
anderen Betreibern bedient werden (Ziff. 7.3.1 
Buchstabe c), bzw. 

• ggf. vorhandene wirtschaftliche und verkehrliche 
Verflechtungen der von ihm betriebenen Linien 
(Ziff. 7.3.1 Buchstabe b). 

 
Betreiber, die Übergangs-, Anerkennungs- und/oder Haus-
tarife gemäß Ziff. 3.5 anwenden, teilen der zuständigen 
Behörde mit Antragstellung die bei ihnen geltenden Zeit-
fahrausweise des Ausbildungsverkehrs mit. Der Betreiber 
weist nach, dass die Tarife den Anforderungen an die Min-
dest-Ermäßigung entsprechen (Ziff. 3.5). 
 
 
 

 
• Ferner teilt der Betreiber der zuständigen Behörde 

mit Antragstellung für das jeweilige Bewilligungs-
jahr mit  

• die Anzahl der voraussichtlich vom Betreiber in 
NRW zu fahrenden Wagenkilometer im Linienver-
kehr (Ziff. 10.3.2. lit. a), 

• die Anzahl der voraussichtlich vom Betreiber im 
Gebiet der zuständigen Behörde zu fahrenden 
Wagenkilometer im Linienverkehr (10.3.2. lit. a), 
differenziert nach Linien, 

• die Höhe der voraussichtlich von ihm erzielten 
Einnahmen im Ausbildungsverkehr in NRW 
(10.3.2. lit. b), 

• die Höhe der voraussichtlich von ihm erzielten 
Einnahmen im Ausbildungsverkehr im Gebiet der 
zuständigen Behörde (10.3.2. lit. b) sowie 

• und zwar jeweils unter Berücksichtigung von Än-
derungen der Anzahl der Wagenkilometer und der 
Höhe der Einnahmen in NRW bzw. im Gebiet der 
zuständigen Behörde (10.3.2. lit. c). 

 
Mit dem Antrag übermittelt der Betreiber der zuständigen 
Behörde bezogen auf Linien / Linienbündel (Ziff. 7.3) für 
das jeweilige Bewilligungsjahr außerdem 

• die Vorabkalkulation der Kosten und Erträge ge-
mäß Formblatt (Ziff. 7.5) sowie 

• ein Testat eines Wirtschaftsprüfers / Steuerbera-
ters, das die Einhaltung der für die Erstellung der 
Vorabkalkulation der Kosten geltenden Anforde-
rungen bestätigt (Ziff. 7.6); die zuständige Behör-
de leitet diese Angaben dem ggf. verantwortlichen 
Federführer (Ziff. 7.4) zu. 

 
Abweichend von dieser Regelung übermittelt der Betreiber 
für das Kalenderjahr 2011 die Vorabkalkulation und das 
Testat bis zwei Monate nach Veröffentlichung dieser all-
gemeinen Vorschrift, spätestens jedoch bis zum 
31.12.2011. 
 
10.4.2 Mitwirkungspflicht im Rahmen der endgültigen 

Bewilligung 
Für die endgültige Bewilligung (Ziff. 10.3.3) gibt 
der Betreiber der zuständigen Behörde im Rah-
men seiner Mitwirkungspflicht nach Ziff. 10.3.3 lit. 
c) für das Bewilligungsjahr an: 

• die vom Betreiber tatsächlich erzielten Erträge im 
Ausbildungsverkehr (Ziff. 6.4); 

• die vom Betreiber tatsächlich im Antragsjahr in 
NRW insgesamt sowie im Gebiet der zuständigen 
Behörde erbrachten Wagenkilometer im Linien-
verkehr je Linie einschließlich der in NRW auf 
grenzüberschreitenden Linien erbrachten Wagen-
kilometer; gesondert ausgewiesen werden die 
hiervon ggf. auf Stadtbahnen in Doppeltraktion 
entfallenden Wagenkilometer (Ziff. 6.5); 

• Im Fall von Federführung (Ziff. 7.4) zusätzlich die 
Wagenkilometer des Betreibers auf Linienab-
schnitt(en) außerhalb des Gebietes der zuständi-
gen Behörde jeweils bezogen auf das Gebiet je-
des beteiligten Aufgabenträgers. 
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Soweit nicht aufgrund Ziff. 7.2 die Regelungen eines öffent-
lichen Dienstleistungsauftrages für die Überkompensati-
onskontrolle maßgeblich sind, gibt der Betreiber der zu-
ständigen Behörde bezogen auf Linien/Linienbündel (Ziff. 
7.3) für die Durchführung der Überkompensationskontrolle 
an: 

• die Höhe des Differenzbetrages zwischen den 
maßgeblichen Kosten (Ziff. 8.2.1) zuzüglich der 
angemessenen Kapitalverzinsung (Ziff. 8.2.3) und 
den maßgeblichen Einnahmen (Ziff. 8.2.2) gemäß 
Ziff. 8.2;  

• die zuständige Behörde leitet diese Angaben dem 
ggf. verantwortlichen Federführer (Ziff. 7.4) zu. 

 
Durch Testat eines Wirtschaftsprüfers/ Steuerberaters bes-
tätigt der Betreiber hierbei die Einhaltung der für die Ermitt-
lung der tatsächlichen Kosten geltenden Anforderungen 
gemäß Ziff. 8.1.1 und die Einhaltung der für die Ermittlung 
der tatsächlichen Einnahmen geltenden Anforderungen 
gemäß Ziff. 8.1.2, die Einhaltung der Anforderungen an die 
angemessene Kapitalverzinsung gemäß Ziff. 8.2.3 sowie 
die Höhe des Differenzbetrages gemäß Ziff. 8.2.  
 
Der Betreiber weist der zuständigen Behörde zudem nach, 
dass  

• im Bewilligungsjahr die Verkehre vom Betreiber 
gemäß den erteilten Genehmigun-
gen/Erlaubnissen/Fahrplänen durchgeführt wor-
den sind (Ziff. 4.3.1). 

• die Fahrgäste im Antragsjahr die Mobilitätsgaran-
tie NRW in Anspruch nehmen konnten (Ziff. 9), 

 
10.5 Anforderung weiterer Unterlagen und Prüfungs-

recht der zuständigen Behörde   
Die zuständige Behörde kann die vom Betreiber nach 
dieser allgemeinen Vorschrift beizubringenden Daten, 
Nachweise, Kalkulationen, Testate u.Ä. selbst oder 
durch einen von ihr bestimmten, zur Verschwiegen-
heit verpflichteten bzw. zu verpflichtenden Dritten prü-
fen lassen, wenn und soweit berechtigte Zweifel be-
stehen. Der Betreiber ist verpflichtet, auf Verlangen 
der zuständigen Behörde oder dem von ihr beauftrag-
ten Dritten Einblick in die hierfür notwendigen Unter-
lagen zu gewähren.  
 
Gemäß § 16 Abs. 7 ÖPNVG NRW unterliegt die Ver-
wendung der Mittel nach § 11a ÖPNVG NRW durch 
die zuständigen Behörden der Prüfung durch den 
Landesrechnungshof. Der Landesrechnungshof kann 
die Verwendung der an die Betreiber weitergeleiteten 
Mittel unmittelbar bei den Betreibern prüfen. Der 
Betreiber ist verpflichtet, diese Prüfung zu unterstüt-
zen und dem Landesrechnungshof insbesondere den 
hierfür erforderlichen Einblick in die Unterlagen zu 
gewähren. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Verpflichtun-
gen des § 16 Abs. 7 ÖPNVG NRW auch für die Zeit 
nach Erlass des endgültigen Bewilligungsbescheids 
und im Fall eines Außerkrafttretens dieser allgemei-
nen Vorschrift fortgelten. 
 
 
 
 
 
 
 

 
10.6 Veröffentlichung nach Art. 7 Abs. 1 VO (EG) Nr. 

1370/2007 
Es wird darauf hingewiesen, dass die zuständige Be-
hörde über die aufgrund dieser allgemeinen Vorschrift 
bewilligten Ausgleichszahlungen berichtspflichtig 
nach Art. 7 Abs. 1 VO (EG) Nr. 1370/2007 ist. Betrei-
ber, denen ein Ausgleich aufgrund dieser allgemeinen 
Vorschrift gewährt wird, können sich insoweit nicht 
auf eine Vertraulichkeit bzw. Geheimhaltung der von 
ihnen gemachten Angaben berufen. Es liegt im Er-
messen der zuständigen Behörde, den Bericht im 
Rahmen der Vorgaben des Art. 7 Abs. 1 VO (EG) Nr. 
1370/2007 zu gestalten und zu entscheiden, welche 
Informationen in welchem Detaillierungsgrad hierzu 
veröffentlicht werden. Sofern dies für die Gewährleis-
tung der Berichtspflicht nach Art. 7 Abs. 1 VO (EG) 
Nr. 1370/2007 erforderlich ist, kann die zuständige 
Behörde Daten, die im Zusammenhang mit dieser all-
gemeinen Vorschrift stehen, auch nachträglich von 
den Betreibern einfordern. 

 
11. Abwicklung der Zahlungen 
11.1 Abschläge/Teilzahlungen  

Durch den vorläufigen Bewilligungsakt (Ziff. 10.3.2) 
werden Abschläge/Teilzahlungen wie folgt gewährt 
und durchgeführt: 
- Innerhalb von zwölf Werktagen nach Bestands-

kraft des vorläufigen Bewilligungsakts 60 % auf 
den voraussichtlichen Bewilligungsbetrag. 

- Zum 15.10. des Bewilligungsjahres 35 % auf den 
voraussichtlichen Bewilligungsbetrag. Die Ab-
schläge/Teilzahlungen im Sinne des vorstehenden 
Satzes, die sich auf das Kalenderjahr 2011 bezie-
hen, werden abweichend innerhalb von zwölf 
Werktagen nach Bestandskraft des vorläufigen 
Bewilligungsaktes geleistet, jedoch nicht vor dem 
15. 10. 2011. 

- Die übrigen 5 % werden analog zu dem im vorste-
henden Spiegelstrich aufgeführten Termin auf ein 
durch den Betreiber eingerichtetes und der zu-
ständigen Behörde mitgeteiltes Notar-Anderkonto 
geleistet. Eine Verrechnung des auf das Notar-
Anderkonto eingezahlten Anteils der dritten Teil-
zahlung findet mit der Schlussabrechnung nach 
Ziff. 11.2 statt.  

Die Zahlung erfolgt mittels Überweisung auf ein vom 
Betreiber mit Antragstellung anzugebendes Konto. 
 

11.1 Schlusszahlung bzw. Rückabwicklung 
Binnen zwölf Werktagen nach Bestandskraft des 
endgültigen Bewilligungsaktes (Ziff. 10.3.3) erfolgt die 
Schlusszahlung, soweit dem Betreiber nach der 
Schlussabrechnung noch Mittel zustehen.  
 
Soweit der Betreiber nach der Schlussabrechnung ei-
ne Überzahlung erhalten hat, kann diese mit (Ab-
schlags-)Zahlungen aufgrund einer etwaigen weiteren 
(vorläufigen) Bewilligung von Mitteln verrechnet wer-
den. Andernfalls hat der Betreiber die Mittel binnen 
einer im endgültigen Bewilligungsakt zu bestimmen-
den Frist an die zuständige Behörde mittels Überwei-
sung auf das von der Behörde anzugebende Bank-
konto zurückzuzahlen; Überzahlungen sind mit einem 
Zinssatz von 5 % über dem Basiszinssatz ab Zugang 
des endgültigen Bewilligungsaktes bis zur Rückerstat-
tung der Überzahlung zu verzinsen.  
Eine Verzinsung im Fall der Unterzahlung findet nicht 
statt. 
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11.3 Rechtskraft, Inkrafttreten  

Diese Satzung tritt gemäß § 7 Abs. 4 Satz 2 GO mit 
dem Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 

11.4 Anwendung der Ausgleichsregelungen für das 
gesamte Kalenderjahr 2011 
Die Weiterleitung der Ausbildungsverkehr-Pauschale 
nach Maßgabe dieser Satzung erfolgt ungeachtet des 
Zeitpunkts des Inkrafttretens (Ziff. 11.3) gemäß § 11a 
Abs. 2 ÖPNVG NRW bezogen auf das gesamte Ka-
lenderjahr 2011. 

 
11.5 Außerkrafttreten  

Diese Satzung tritt durch gesonderten Beschluss oder 
bei Außerkrafttreten des § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW 
außer Kraft.  

 
Anlage „Vermerk zum Referenzticket“  
zur Allgemeinen Vorschrift der Stadt Bad Salzuflen  
für die Ausbildungsverkehr-Pauschale nach § 11a Abs. 
2 ÖPNVG NRW  vom 25.07.2011  
 
Begründung und Zuordnung des Referenztickets für 
den Ausbildungstarif im Rahmen des ÖPNV G NRW § 
11 a Ausbildungsverkehr-Pauschale für den Gemein-
schaftstarif „Der Sechser“ 
 
Grundlage 
 

• ÖPNV G NRW, gültig ab 01.01.2011 
• Hinweise zur Erstellung der Allgemeinen Vor-

schrift nach § 11a Absatz 2 Satz 6 ÖPNVG NRW 
des Landes NRW vom 11.05.11 

• EU-Verordnung 1370/2007 
• Tarifbestimmungen Gemeinschaftstarif „Der 

Sechser“ 
 
Einleitung 
 
Im Rahmen des ÖPNV G NRW § 11a ist es erforderlich, 
ein Referenzticket des allgemeinen Tarifs ("Jedermann"-
Tarif) im Rahmen der Allgemeinen Vorschrift zur Anwen-
dung von Höchsttarifen anzugeben. 
Der Referenznachweis ist Bestandteil der Allgemeinen 
Vorschrift, die von den Aufgabenträgern im Rahmen der 
Anwendung von Höchsttarifen im Ausbildungsverkehr gem. 
EU-Verordnung 1370/2007 aufzustellen ist. 
 
Angebote im Ausbildungstarif 
 
Im Gemeinschaftstarif „Der Sechser“ einschließlich der Ü-
bergangstarife (Kragenregelung in den Tarifraum Hochstift, 
Münsterland und Ruhr-Lippe) werden folgende Ausbil-
dungstarife angeboten, für die der Aufgabenträger in der 
Allgemeinen Vorschrift Höchsttarife festsetzt: 
 

• Monatstickets im Ausbildungsverkehr (SMK) gem. 
Tarifbestimmungen 6.8.2 

• Schulwegtickets (SWT) gem. Tarifbestimmungen 
6.8.3 (Bezug nur über Schulträger) 

• Semestertickets gem. Tarifbestimmungen 7.4 
(Angebot gemäß vertraglicher Vereinbarung mit 
der Studierendenschaft) 

 
Der Personenkreis der Anspruchsberechtigten ergibt sich 
aus den aktuellen Tarifbestimmungen gemäß Ziffer 6.8.1. 
 

 
Monatstickets im Ausbildungsverkehr (SMK) 
 
Das Monatsticket im Ausbildungsverkehr zählt zum Kern-
bestandteil des Ausbildungsverkehrs. Es hat seine Marktre-
levanz bei den Schulträgern, Auszubildenden und Schü-
lern, die keinen Anspruch auf Übernahme der Fahrtkosten 
gemäß Schülerfahrkostenverordnung haben (Schüler-
selbstzahler). Das Monatsticket im Ausbildungsverkehr be-
zieht sich auf  die Fahrten im Ausbildungsverkehr vom 
Wohnort zum Ort der Schule bzw. des Ausbildungsbetriebs 
und/oder der Berufsschule und zurück (tarifgebietsbezo-
gen). Es gilt einen Kalendermonat ohne zeitliche Ein-
schränkung. Aufgrund des Personenkreises der An-
spruchsberechtigten ist das Monatsticket im Ausbildungs-
verkehr nicht übertragbar und hat keine Mitnahmemöglich-
keit. 
 
Schulwegtickets (SWT) 
  
Beim SWT werden im Vergleich zur SMK zur Kostenredu-
zierung bei den Schulträgern und in Folge der Kürzungen 
der Ausgleichsleistungen des Landes Einschränkungen im 
Geltungs- und Gültigkeitsbereich, insbesondere im Bezug 
auf den Freizeitnutzen der Fahrausweise vorgenommen. 
Das Schulwegticket bezieht sich auf den Ausbildungsver-
kehr von der Wohnung bis zur Schule und zurück (halte-
stellenbezogen) und ist ein reines Ausbildungsticket, das 
sich auf die zeitlichen und räumlichen Kernfunktionen im 
Ausbildungsverkehr beschränkt. Es gilt deshalb für einen 
Kalendermonat und berechtigt nur zu Fahrten an Schulta-
gen und zwar montags bis freitags von Betriebsbeginn bis 
18:00 Uhr sowie samstags bis 14:00 Uhr. An Sonn- und 
gesetzlichen Feiertagen und während der Schulferien in 
NRW haben Schulwegtickets keine Gültigkeit, da in diesem 
Zeitraum keine Ausbildungsfahrten erforderlich sind. Da 
der Freizeitnutzen gegenüber dem  Monatsticket Ausbil-
dungsverkehr geringer ist (Haltestellenbezug und zeitliche 
Grenze) aber auch weil Fahrten zu Ausbildungszwecken 
außerhalb der genannten zeitlichen und räumlichen Kern-
funktionen im Ausbildungsverkehr nicht möglich sind, wird 
beim Schulwegticket ein höherer Rabatt vom Referenzti-
cket gewährt.  
 
Ein Vertrieb des Schulwegtickets über den freien Verkauf 
erfolgt nicht,. Wie beim  Monatsticket im Ausbildungsver-
kehr besteht keine Übertragbarkeit und Mitnahmemöglich-
keit. 
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Semestertickets 
 
Das Semesterticket ist ebenfalls Kernbestandteil des Aus-
bildungsverkehres. Es hat seine Marktrelevanz ausschließ-
lich bei den Studenten. Das Semesterticket ist eine Weiter-
entwicklung des Monatstickets im Ausbildungsverkehr. Es 
gilt für ein Semester ohne zeitliche Einschränkung. Das 
Semesterticket wird nur angeboten, wenn eine vertragliche 
Vereinbarung zwischen der Studierendenschaft und der 
OWL Verkehr GmbH für die Verkehrsunternehmen abge-
schlossen wurde. Grundlage der vertraglichen Vereinba-
rung sind die Tarife des Ausbildungsverkehrs (Monatsti-
ckets im Ausbildungsverkehr) auf Basis eines Solidarmo-
dells. Die Kalkulation des Semestertickets erfolgt auf Basis 
des Monatstickets im Ausbildungsverkehr über den Nut-
zungsgrad der Studierendenschaft nach dem Solidarprinzip 
aller Studierenden des jeweiligen Studienstandortes. Eine 
Übertragbarkeit und Mitnahmemöglichkeit beim Semester-
ticket besteht nicht. In der Referenzbewertung ist das Se-
mesterticket wie das Monatsticket im Ausbildungsverkehr 
zu behandeln. 
 
Referenzticket 
 
Als Referenzticket des Regeltarifs des Gemeinschaftstari-
fes „Der Sechser“ zu den obengenannten Ausbildungstari-
fen wird im weiteren Verfahren das Monatsticket angesetzt. 
In der Tabelle 1 sind die jeweiligen Referenzen zum Aus-
bildungstarif dargestellt. 
 

Ticketbezeichung Referenzticket Geltungs - und Gül-
tigkeitsmerkmale 

Monatsticket  Preisstufenabhängig  
Gültig für einen Ka-
lendermonat 
übertragbar  
Mitnahmemöglichkeit 
weiterer Personen 

Monatstickets im 
Ausbildungsver-
kehr1 

Monatsticket Preisstufenabhängig  
Gültig für einen Ka-
lendermonat 
Nicht übertragbar 
(personenbezogen) 
Keine Mitnahmemög-
lichkeit weiterer Per-
sonen 

Schulwegticket Monatsticket Preisstufenabhängig  
Gültig für einen Ka-
lendermonat - Aus-
gabe als Schuljah-
resticket 
Nicht übertragbar 
(personenbezogen) 
Keine Mitnahmemög-
lichkeit weiterer Per-
sonen 

 
Tabelle 1: Referenzen zum Ausbildungstarif  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Die Referenz zum Semesterticket erfolgt über das Monatsticket im Aus-
bildungsverkehr, vgl. Absatz Semestertickets 

 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Allgemeine Vorschrift der Stadt Bad Salz-
uflen für die Ausbildungsverkehr-Pauschale nach § 11a 
Abs. 2 ÖPNVG NRW wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen gegen Satzungen, sonstige 
ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 

oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-

anstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
Bad Salzuflen, den 15. Juli 2011 
 
Stadt Bad Salzuflen 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
 
 
gez. 
Jürgen Kirchner 
Fachbereichsleiter 

Kr.Bl. Lippe 25.07.2011 
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265 Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
 
Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 
Buchführung und den Lagebericht der Stadtbus-Marketing 
Bad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen, für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010 geprüft. Die 
Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und 
Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vor-
schriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der 
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beur-
teilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 
Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.  
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschatsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Ab-
schlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu 
planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Ver-
stöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich aus-
wirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der 
Festlegung der Prüfungshandlung werden die Kenntnisse 
über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen 
über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prü-
fung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezo-
genen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die 
Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht 
überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die 
Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzie-
rungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzung der 
gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdar-
stellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir 
sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend 
sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
sellschaft. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffende 
Vorstellung von der Lage der Gesellschaft und stellt die 
Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend 
dar. 
 
Bremen, 4. März 2011 
 
 
GÖKEN POLLAK PARTNER 
Wirtschaftsprüfung und Beratung 

Kr.Bl. Lippe 25.07.2011 
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Stadt Barntrup 
 
266 Satzung der Stadt Barntrup über die Erhebung 

von Elternbeiträgen für den Besuch der Offe-
nen Ganztagsschule (OGS) vom 6. Juli 2011. 

 
Aufgrund der §§ 7 Abs. 1, 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 
Seite 666), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes 
zur Schaffung von mehr Transparenz in öffentlichen Unter-
nehmen im Lande Nordrhein-Westfalen vom 17.12.2009 
(GV. NRW Seite 950), § 9 Abs. 3 des Schulgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15.02.2005 (GV. NRW. Seite 102), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2009 (GV. NRW. 
Seite 863), § 23 des Gesetzes zur frühen Bildung und För-
derung von Kindern vom 30.10.2007 (GV. NRW. Seite 462)  
und § 90 Abs. 1 Sozialgesetzbuch VIII in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.12.2006 (BGBl. I Seite 3134), 
zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 
09.07.2009 (BGBl. I S. 1696) hat der Rat der Stadt Barnt-
rup in seiner Sitzung am 05. 07. 2011 folgende Satzung 
beschlossen: 
 
§ 1 Geltungsbereich 
 
Diese Satzung gilt für die Erhebung von Elternbeiträgen als 
öffentlich-rechtliche Beiträge für die Inanspruchnahme der 
Offenen Ganztagsschule. 
 
§ 2 Beitragspflicht 
 
(1) Die Eltern haben entsprechend ihrer wirtschaftli-

chen Leistungsfähigkeit monatlich öffentlich-
rechtliche Beiträge für die Teilnahme ihres Kindes 
an der OGS zu entrichten. Lebt das Kind nur mit 
einem Elternteil zusammen, so tritt dieser an die 
Stelle der Eltern.  

 
(2) Wird bei Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII den 

Pflegeeltern ein Kinderbeitrag nach  
§ 32 Einkommensteuergesetz gewährt oder Kin-
dergeld gezahlt, treten die Personen, die diese 
Leistung enthalten, an die Stelle der Eltern.  

 
(3) Mehrere Beitragspflichtige sind Gesamtschuldner. 
 
(4) Beitragszeitraum ist das Schuljahr (01.08. bis 

31.07.). Die Beitragspflicht wird durch Schlie-
ßungszeiten der OGS nicht berührt. Die Beitrags-
pflicht endet mit der Beendigung des vertraglichen 
Betreuungsverhältnisses in der OGS oder mit der 
Entlassung des Kindes aus der Grundschule. Ein 
Kind kann von der Teilnahme an der OGS ausge-
schlossen werden, wenn die Beitragspflichtigen ih-
rer Beitragspflicht nicht nachkommen. 

 
(5) Der Träger der OGS kann von den Eltern ein ge-

sondertes Entgelt für die Bereitstellung des Mit-
tagessens und für Getränke verlangen. 

 
(6) Für eine Ferienbetreuung kann ein zusätzlicher 

Beitrag erhoben werden. 
 
 
 

 
§ 3 Beitragshöhe 
 
(1) Für die Bemessung des Elternbeitrags für den Be-

such der OGS ist die wirtschaftliche Leistungsfä-
higkeit der Beitragsschuldner ausschlaggebend. 

 
(2) Vom maßgeblichen Einkommen (§ 4 Abs. 5) ist für 

das Schuljahr 2011/2012 ein Prozentsatz von 3,82 
als Elternbeitrag zu zahlen, ab dem Schuljahr 
2012/2013 ein Prozentsatz von 3,88. Der monatli-
che Elternbeitrag wird kaufmännisch auf volle Eu-
ro gerundet. 

 
(3) Im Falle des § 2 Absatz 2 ist ein Elternbeitrag zu 

zahlen, der sich nach einem Elterneinkommen von 
24.000 Euro (vor Abzug des Grundfreibetrages) 
ergeben würde, es sei denn, nach Absatz 2 ergibt 
sich ein niedriger Beitrag.  

 
(4) Bei der Aufnahme des Kindes und danach auf 

Verlangen haben die Eltern bzw. sonstigen bei-
tragspflichtigen Personen schriftlich ihr Einkom-
men anzugeben und  anhand geeigneter Belege 
nachzuweisen, welches Einkommen ihren Eltern-
beiträgen zu Grunde zu legen ist. Ohne Angaben 
zum Einkommen oder ohne die geforderten 
Nachweise ist der höchste Elternbeitrag zu leisten. 

 
(5) Besuchen mehr als ein Kind einer Familie oder 

von Personen, die nach § 2 Absatz 1 an die Stelle 
der Eltern treten, gleichzeitig eine Kindertagesein-
richtung oder die Offene Ganztagsschule, so ent-
fallen die Beiträge für das zweite und jedes weite-
re Kind.  

 
(6) Sofern und solange den Eltern oder dem Kind 

Geldleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialge-
setzbuch (Grundsicherung für Arbeitssuchende, 
Arbeitslosengeld II), nach dem Zwölften Sozialge-
setzbuch (Sozialhilfe) oder nach dem Asylbewer-
berleistungsgesetz gewährt werden, die der 
Grundsicherung dienen, wird kein Elternbeitrag 
erhoben. 

 
(1) Einkommen im Sinne dieser Vorschrift ist die 

Summe der positiven Einkünfte der Eltern im Sin-
ne des § 2 Abs. 1 und 2 des Einkommensteuer-
gesetzes. Vom Finanzamt anerkannte Werbungs-
kosten werden abgezogen. Liegt noch kein aktuel-
ler Einkommensteuerbescheid vor, so wird bei 
Erwerbstätigen der jeweils gültige Werbungskos-
ten-Pauschbetrag anerkannt. Ein Ausgleich mit 
Verlusten aus anderen Einkunftsarten und mit 
Verlusten des zusammen veranlagten Ehegatten 
ist nicht zulässig. Dem Einkommen im Sinne des 
Satzes 1 sind steuerfreie Einkünfte, Unterhalts-
leistungen sowie die zur Deckung des Lebensun-
terhaltes bestimmten öffentlichen Leistungen für 
die Eltern und das Kind, für das der Elternbeitrag 
gezahlt wird, hinzuzurechnen. Das Kindergeld 
nach dem Bundeskindergeldgesetz und entspre-
chenden Vorschriften ist nicht hinzuzurechnen. 
Das Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und 
Erziehungszeitgesetz (BEEG) ist bis zur in 
§ 10 BEEG bestimmten Höhe nicht dem Einkom-
men hinzuzurechnen.  

 
 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 407 
 

 

 
(2) Bezieht ein Elternteil Einkünfte aus einem Be-

schäftigungsverhältnis (Beamtin/Beamter, Solda-
tin/Soldat, Richterin/Richter o. ä.) oder aufgrund 
der Ausübung eines Mandats und steht ihm auf-
grund dessen für den Fall des Ausscheidens eine 
lebenslängliche Versorgung oder an deren Stelle 
eine Abfindung zu oder ist er in der gesetzlichen 
Rentenversicherung nachzuversichern, dann ist 
dem nach diesem Absatz ermittelten Einkommen 
ein Betrag von 10 v.H. der Einkünfte aus diesem 
Beschäftigungsverhältnis oder aufgrund der Aus-
übung des Mandats hinzuzurechnen.  

 
(3) Für das dritte und jedes weitere Kind sind die nach 

§ 32 Abs. 6 Einkommensteuergesetz zu gewäh-
renden Freibeträge von dem nach diesem Absatz 
ermittelten Einkommen abzuziehen. 

 
(4) Maßgebend ist das Einkommen in dem dem 

Schuljahr vorangegangenen Kalenderjahr. Abwei-
chend von Satz 1 ist das Zwölffache des Einkom-
mens des letzten Monats zugrunde zu legen, 
wenn es voraussichtlich auf Dauer wesentlich hö-
her oder niedriger ist als das Einkommen des vo-
rangegangenen Kalenderjahres; in diesem Fall 
sind zu erwartende Sonder- und Einmalzahlungen, 
die im laufenden Jahr anfallen, hinzuzurechnen. 

 
(5) Das maßgebliche Einkommen ist das nach den 

Absätzen 1 bis 4 errechnete Jahreseinkommen, 
höchstens 75.000 Euro, vermindert um einen 
Grundfreibetrag von 17.500 Euro. 

 
(6) Wesentliche Änderungen der Einkommensver-

hältnisse, die zu einer Neufestsetzung der Eltern-
beiträge (§ 5 Abs. 2) führen können, sind unver-
züglich anzugeben.  

 
§ 5 Festsetzung und Fälligkeit 
 
(1) Die Elternbeiträge werden vom Schulträger fest-

gesetzt und erhoben. Über die Höhe und die Fäl-
ligkeit der Elternbeiträge wird den Beitragspflichti-
gen ein schriftlicher Bescheid erteilt.  

 
(2) Die Elternbeiträge werden grundsätzlich für ein 

Schuljahr festgesetzt. Maßgeblich für die Bemes-
sung der Beitragshöhe ist das Jahreseinkommen. 
Im Rahmen der erstmaligen Ermittlung des Jah-
reseinkommens oder im Rahmen einer zu aktuali-
sierenden Berechnung aufgrund von Änderungen 
in den wirtschaftlichen Verhältnissen sind die vor-
aussichtlichen Einkünfte für das gesamte Jahr 
nach pflichtgemäßem Ermessen zu ermitteln.  

 
Der Elternbeitrag soll ab dem Kalendermonat, in 
dem eine nicht unwesentliche Änderung des zu 
erwartenden Jahreseinkommens eintritt, neu fest-
gesetzt werden. Die Festsetzung des OGS Beitra-
ges erfolgt nach Vorlage entsprechender Belege 
wie z.B. des Steuerbescheides. Wird festgestellt, 
dass sich Änderungen der Einkommensverhältnis-
se ergeben haben, die zur Zugrundelegung eines 
anderen Elternbeitrages führen, so ist der Beitrag 
ggf. auch rückwirkend neu festzusetzen. 
Veränderungen, die einen Jahresbetrag von 
20,00 Euro nicht erreichen, werden nicht festge-
setzt. 

 
(3) Wenn Beitragsschuldner, die nach § 3 Abs. 6 von 

der Beitragszahlung befreit sind, nur während ei-
nes Teils des Jahres die Voraussetzungen des 
§ 3 Abs. 6 erfüllen, werden sie abweichend von 
Abs. 2 für die übrigen Monate so gestellt, als wür-
de sich das dann erzielte Einkommen auf das 
ganze Jahr erstrecken. 

 
(4) Der Elternbeitrag ist in 12 monatlichen Teilbeträ-

gen, jeweils grundsätzlich zum 15. eines jeden 
Monats, zu entrichten. Wenn der Monatsbeitrag 
geringer als 10,00 Euro ist, können die Elternbei-
träge für je drei Monate zusammengefasst werden 
und sind zur Mitte des Dreimonatszeitraums fällig. 
Geht der Bescheid den Beitragspflichtigen erst 
nach einem der Fälligkeitstermine zu, so ist die 
Beitragsschuld für den oder die vorangegangenen 
Fälligkeitstermine innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe des Beitragsbescheides zu entrich-
ten. 

 
(5) Der Schulträger ist berechtigt, den Träger der 

OGS mit der Durchführung der Erhebung der El-
ternbeiträge zu betrauen. 

 
§ 6 Bußgeldvorschriften 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer die in § 3 Abs. 4 oder 

die in § 4 Abs. 6 bezeichneten Angaben unrichtig 
oder unvollständig macht. Die Ordnungswidrigkeit 
kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro ge-
ahndet werden. 

 
(2) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des 

§ 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten ist der Bürgermeister. 

 
Die Satzung tritt am 01. August 2011 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die bisherige Satzung über die 

Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch der 
Offenen Ganztagsschule im Primarbereich vom 
30. Juni 2008 außer Kraft.  

 
Barntrup, den 06. Juli 2011 
 
Dahle 
Bürgermeister 
 
1. Bestätigung gem. § 2 Abs. 3 der Verordnung über 

die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem 
Ortsrecht Bekanntmachungsverordnung (Be-
kanntmVO) 

 
Ich bestätige hiermit gem. § 2 Abs. 3 BekanntmVO, 
dass der Wortlaut der Satzung der Stadt Barntrup über 
die Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch der  
Offenen Ganztagsschule (OGS) vom 06. Juli 2011 mit 
dem Ratsbeschluss vom 05. Juli 2011 übereinstimmt 
und dass nach § 2 Abs. 1 u. 2 BekanntmVO verfahren 
worden ist.  
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2. Bekanntmachungsanordnung 
 

Die vorstehende Satzung der Stadt Barntrup über die 
Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch der Offe-
nen Ganztagsschule (OGS) vom 08. Juli 2011 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 
Hinweis nach § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO) vom 14.07.1994 (GV. 
NW. 1994, S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung:  
„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,  

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b) diese Satzung, die sonstige ortsrechtliche Be-

stimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 
ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht wor-
den, 

 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 

(Ratsbeschluss) vorher beanstandet oder 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Barntrup vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Bei der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung, der 
sonstigen ortsrechtlichen Bestimmung und des Flächen-
nutzungsplans ist auf die Rechtsfolgen nach Satz 1 hinzu-
weisen.  
 
Barntrup, den 06. Juli 2011 
 
 
Dahle 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 25.07.2011 
 
 
 
267 Hundesteuersatzung der Stadt Barntrup vom 

06.07.2011 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023) und 
der §§ 3 und 20 Abs. 2 Buchst. b des Kommunalabgaben-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. 
Oktober 1969 (GV NRW S. 712/SGV NRW 610) in den je-
weils geltenden Fassungen hat der Rat der Stadt Barntrup 
in seiner Sitzung vom 05.07.2011 folgende Hundesteuer-
satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Steuergegenstand, Steuerpflicht, Haftung 

 
(1) Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden im 

Stadtgebiet. 
 
 
 

 
(2) Steuerpflichtig ist der Hundehalter. Hundehalter ist, 

wer einen Hund im eigenen Interesse oder im Inte-
resse seines Haushaltsangehörigen in seinem Haus-
halt aufgenommen hat. Alle in einen Haushalt aufge-
nommenen Hunde gelten als von ihren Haltern ge-
meinsam gehalten. Ein zugelaufener Hund gilt als 
aufgenommen, wenn er nicht innerhalb von zwei Wo-
chen bei der Stadt Barntrup gemeldet und bei einer 
von dieser bestimmten Stelle abgegeben wird. Halten 
mehrere Personen gemeinsam einen oder mehrere 
Hunde, so sind sie Gesamtschuldner. 

 
(3) Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund in Pflege 

oder Verwahrung genommen hat oder auf Probe oder 
zum Anlernen hält, wenn er nicht nachweisen kann, 
dass der Hund in einer anderen Gemeinde der Bun-
desrepublik bereits versteuert wird oder von der 
Steuer befreit ist. Die Steuerpflicht tritt in jedem Fall 
ein, wenn die Pflege, Verwahrung oder die Haltung 
auf Probe oder zum Anlernen den Zeitraum von zwei 
Monaten überschreitet. 

 
§ 2 

Steuermaßstab und Steuersatz 
 
(1) Die Steuer beträgt jährlich, wenn von einem Hunde-

halter oder mehreren Personen gemeinsam  
 

a) nur ein Hund gehalten wird   37,00 Euro 
b) zwei Hunde gehalten werden   49,00 Euro 
    je Hund 
c) drei oder mehr Hunde  
 gehalten werden   61,00 Euro 
   je Hund 
d) ein gefährlicher Hund gehalten wird  540,00 Euro 
e) zwei oder mehr gefährliche Hunde  
 gehalten werden   675,00 Euro  

   je Hund. 
 
Hunde, für die Steuerbefreiung nach § 3 gewährt wird, 
werden bei der Berechnung der Anzahl der Hunde nicht 
berücksichtigt. 
 
(2) Gefährliche Hunde im Sinne von Absatz 1 Buchsta-

ben d und e sind solche Hunde, 
 

a) die auf Angriffslust oder Kampfbereitschaft oder 
Schärfe oder andere in der Wirkung gleichstehen-
de Zuchtmerkmale gezüchtet werden oder die ei-
ne Ausbildung zum Nachteil des Menschen, zum 
Schutzhund oder eine Abrichtung auf Zivilschärfe 
begonnen oder abgeschlossen haben. Als Ausbil-
dung zum Schutzhund zählt nicht die von privaten 
Vereinen oder Verbänden durchgeführte soge-
nannte Schutzdienst- oder Sporthundeausbildung, 
sofern keine Konditionierung zum Nachteil des 
Menschen erfolgt; 

 
b) die sich nach dem Gutachten des beamteten Tier-

arztes als bissig erwiesen haben; 
 

c) die in gefahrdrohender Weise einen Menschen 
angesprungen haben; 

 
d) die bewiesen haben, dass sie unkontrolliert Wild, 

Vieh, Katzen oder Hunde hetzen oder reißen. 
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Die Feststellung der Gefährlichkeit nach Abs. 2 Buch-
staben a) – d) erfolgt durch die örtliche Ordnungsbe-
hörde nach Begutachtung durch den Kreisveterinär.  
 
Gefährliche Hunde im Sinne dieser Vorschrift sind 
insbesondere Hunde der Rassen 
 
1. Pitbull Terrier 
2. American Staffordshire Terrier 
3. Staffordshire Bullterrier 
4. Bullterrier 
5. American Bulldog 
6. Bullmastiff 
7. Mastiff 
8. Mastino Espanol 
9. Mastino Napoletano 
10. Fila Brasileiro 
11. Dogo Argentino 
12. Rottweiler 
13. Tosa Inu 
 
sowie Kreuzungen dieser Rassen und Kreuzungen 
dieser Rassen mit Hunden anderer Rassen oder 
Mischlingen (OVG Juni 2004).  

 
(3) Ein gefährlicher Hund im Sinne des  Abs. 2 kann auf 

Antrag ab dem 1. des auf die Antragstellung folgen-
den Monats von der erhöhten Steuer für gefährliche 
Hunde gem. § 2 Abs. 1 Buchst. d) – e) befreit werden 
und statt dessen zur Steuer gem. § 2 Abs. 1 Buchst. 
a), b) bzw. c) veranlagt werden, wenn der Hundehal-
ter nachweist, dass eine Gefahr für die öffentliche Si-
cherheit durch seinen Hund nicht zu befürchten ist. 
Der Nachweis muss durch eine vor einem Kreisvete-
rinär erfolgreich abgelegten Verhaltensprüfung er-
bracht werden. Die Befreiung von der erhöhten Steu-
er kann befristet und unter Vorbehalt des Widerrufs 
erteilt werden. 

 
§ 3 

Steuerbefreiung 
 
(1) Personen, die sich nicht länger als zwei Monate in der 

Stadt Barntrup aufhalten, sind für diejenigen Hunde 
steuerfrei, die sie bei ihrer Ankunft besitzen, wenn sie 
nachweisen können, dass die Hunde in einer anderen 
Gemeinde der Bundesrepublik versteuert werden o-
der von der Steuer befreit sind. 

 
(2) Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für Hunde, 

die ausschließlich dem Schutz und der Hilfe Blinder, 
Tauber oder sonst hilfloser Personen dienen. Sonst 
hilflose Personen sind solche Personen, die einen 
Schwerbehindertenausweis mit den Merkzeichen „B“, 
„BL“, „aG“ oder „H“ besitzen. 

 
(3) Für Hunde, die der Halter (der nicht Vorbesitzer des 

Hundes sein darf) nachweislich aus einem Tierheim 
übernommen hat, wird auf Antrag Steuerbefreiung 
gewährt. Die Steuerbefreiung gilt für einen Hund pro 
Familie und wird befristet für 12 Monate erteilt. Sie 
beginnt mit dem 1. des Monats, in dem der Hund aus 
dem Tierheim übernommen worden ist. 

 
(4) Für gefährliche Hunde im Sinne des § 2 Abs. 2 wird 

eine Steuerbefreiung nach den Absätzen 2 und 3 
nicht gewährt. 

 

 
§ 4 

Allgemeine Voraussetzungen für Steuerbefreiung 
 
(1) Eine Steuerbefreiung nach § 3 wird nur gewährt, 

wenn der Hund, für den Steuerbefreiung in Anspruch 
genommen wird, für den angegebenen Verwen-
dungszweck hinlänglich geeignet ist. 

 
(2) Der Antrag auf Steuerbefreiung ist spätestens zwei 

Wochen vor Beginn des Monats, in dem die Steuer-
befreiung wirksam werden soll, schriftlich bei der 
Stadt zu stellen. Bei verspätetem Antrag wird die 
Steuer für den nach Eingang des Antrags beginnen-
den Kalendermonat auch dann nach den Steuersät-
zen des § 2 erhoben, wenn die Voraussetzungen für 
die beantragte Steuervergünstigung vorliegen. 

 
(3) Über die Steuerbefreiung wird eine Bescheinigung 

ausgestellt. Diese gilt nur für die Halter, für die sie 
beantragt und bewilligt worden ist. 

 
(4) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung 

weg, so ist dies innerhalb von zwei Wochen nach 
dem Wegfall der Stadt Barntrup schriftlich anzuzei-
gen. 

 
§ 5 

Beginn und Ende der Steuerpflicht 
 
(1) Die Steuerpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, 

in dem der Hund aufgenommen worden ist. Bei 
Hunden, die dem Halter durch Geburt von einer 
von ihm gehaltenen Hündin zuwachsen, beginnt 
die Steuerpflicht mit dem 1. des Monats, in dem 
der Hund drei Monate alt geworden ist. In den Fäl-
len des § 1 Abs. 3 Satz 2 beginnt die Steuerpflicht 
mit dem 1. des Monats, in dem der Zeitraum von 
zwei Monaten überschritten worden ist. 

 
Die Steuerpflicht endet mit dem Ablauf des Monats, in dem 

der Hund veräußert oder sonst abgeschafft wird, ab-
handen kommt oder eingeht. 

 
(3) Bei Zuzug eines Hundehalters aus einer anderen 

Gemeinde beginnt die Steuerpflicht mit dem 1. des 
auf den Zuzug folgenden Monats. Bei Wegzug eines 
Hundehalters aus der Stadt Barntrup endet die Steu-
erpflicht mit Ablauf des Monats, in den der Wegzug 
fällt. 

 
§ 6 

Festsetzung und Fälligkeit der Steuer 
 
(1) Die Steuer wird für ein Kalenderjahr oder -wenn die 

Steuerpflicht erst während des Kalenderjahres be-
ginnt- für den Rest des Kalenderjahres festgesetzt. 

 
(2) Die Steuer wird erstmalig einen Monat nach dem Zu-

gehen des Festsetzungsbescheides für die zurücklie-
gende Zeit und dann vierteljährlich am 15. Februar, 
15. Mai, 15. August und 15. November mit einem 
Viertel des Jahresbetrages fällig. Sie kann für das 
ganze Jahr im Voraus entrichtet werden. 
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(3) Wer einen bereits in einer Gemeinde der Bundesre-

publik versteuerten Hund erwirbt oder mit einem sol-
chen Hund zuzieht oder wer an Stelle eines abge-
schafften, abhanden gekommenden oder eingegan-
genen Hundes einen neuen Hund erwirbt, kann die 
Anrechnung der nachweislich bereits entrichteten, 
nicht erstatteten Steuer auf die für den gleichen Zeit-
raum zu entrichtende Steuer verlangen. 

 
§ 7 

Sicherung und Überwachung der Steuer 
 
(1) Der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund innerhalb 

von zwei Wochen nach der Aufnahme oder - wenn 
der Hund ihm durch Geburt von einer von ihm gehal-
tenen Hündin zugewachsen ist - innerhalb von zwei 
Wochen, nachdem der Hund drei Monate alt gewor-
den ist, unter Angabe der Hunderasse bei der Stadt 
Barntrup anzumelden. In den Fällen des 
§ 1 Abs. 3 Satz 2 muß die Anmeldung innerhalb von 
zwei Wochen nach dem Tage, an dem der Zeitraum 
von zwei Monaten überschritten worden ist, und in 
den Fällen des § 5 Abs. 3 Satz 1 innerhalb der ersten 
zwei Wochen des auf den Zuzug folgenden Monats 
erfolgen. 

 
(2) Der Hundehalter hat den Hund innerhalb von zwei 

Wochen, nachdem er ihn veräußert oder sonst abge-
schafft hat, nachdem der Hund abhanden gekommen 
oder eingegangen ist oder nachdem der Halter aus 
der Stadt Barntrup weggezogen ist, bei der Stadt 
Barntrup abzumelden. Mit der Abmeldung des Hun-
des ist die noch vorhandene Hundesteuermarke an 
die Stadt Barntrup zurückzugeben. Im Falle der Ab-
gabe des Hundes an eine andere Person sind bei der 
Abmeldung der Name und die Anschrift dieser Person 
anzugeben. 

 
(3) Die Stadt Barntrup übersendet mit dem Steuerbe-

scheid oder mit der Bescheinigung über die Steuerbe-
freiung für jeden Hund eine Hundesteuermarke. Der 
Hundehalter darf Hunde außerhalb seiner Wohnung 
oder seines umfriedeten Grundbesitzes nur mit der 
sichtbar befestigten gültigen Steuermarke umherlau-
fen lassen. Der Hundehalter ist verpflichtet, den Be-
auftragten der Stadt Barntrup die gültige Steuermarke 
auf Verlangen vorzuzeigen. Bis zur Übersendung ei-
ner neuen Steuermarke ist die bisherige Steuermarke 
zu befestigen oder vorzuzeigen. Andere Gegenstän-
de, die der Steuermarke ähnlich sehen, dürfen dem 
Hund nicht angelegt werden. Bei Verlust der gültigen 
Steuermarke wird dem Hundehalter auf Antrag eine 
neue Steuermarke gegen Ersatz der Kosten ausge-
händigt. 

 
(4) Grundstückseigentümer, Haushaltungsvorstände und 

deren Stellvertreter sind verpflichtet, den Beauftragten 
der Stadt Barntrup auf Nachfrage über die auf dem 
Grundstück, im Haushalt oder Betrieb gehaltenen 
Hunde und deren Halter wahrheitsgemäß Auskunft zu 
erteilen (§ 12 Abs. 1 Nr. 3a KAG NW in Verbindung 
mit § 93 AO). Zur wahrheitsgemäßen Auskunftsertei-
lung ist auch der Hundehalter verpflichtet. 

 
 
 
 
 

 
(5) Bei Durchführung von Hundebestandsaufnahmen 

sind die Grundstückseigentümer, Haushaltungsvor-
stände sowie deren Stellvertreter zur wahrheitsgemä-
ßen Ausfüllung der ihnen vom Steueramt übersand-
ten Nachweisungen innerhalb der vorgeschriebenen 
Fristen verpflichtet (§ 12 Abs. 1 Nr. 3a KAG NW in 
Verbindung mit § 93 AO). Durch das Ausfüllen der 
Nachweisungen wird die Verpflichtung zur An- und 
Abmeldung nach den Absätzen 1 und 2 nicht berührt. 

 
§ 8 

Ordnungswidrigkeiten 
 
Ordnungswidrig im Sinne des § 20 Abs. 2 Buchst. b) des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712) 
in der zurzeit geltenden Fassung handelt, wer vorsätzlich 
oder leichtfertig 
 
1. als Hundehalter entgegen § 4 Abs. 4 den Wegfall der 

Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung nicht 
rechtzeitig anzeigt, 

 
2. als Hundehalter entgegen § 7 Abs. 1 einen Hund 

nicht oder nicht rechtzeitig oder unter fehlender oder 
falscher Angabe der Hunderasse anmeldet, 

 
3. als Hundehalter entgegen § 7 Abs. 2 einen Hund 

nicht oder nicht rechtzeitig abmeldet, 
 
4. als Hundehalter entgegen § 7 Abs. 3 einen Hund 

außerhalb seiner Wohnung oder seines umfriede-
ten Grundbesitzes ohne sichtbar befestigte gültige 
Steuermarke umherlaufen läßt, die Steuermarke 
auf Verlangen des Beauftragten der Stadt nicht 
vorzeigt oder dem Hund andere Gegenstände, die 
der Steuermarke ähnlich sehen, anlegt, 

 
als Grundstückseigentümer, Haushaltungsvorstand oder 

deren Stellvertreter sowie als Hundehalter entgegen § 
7 Abs. 4 nicht wahrheitsgemäß Auskunft erteilt, 

 
6. als Grundstückseigentümer, Haushaltungsvorstand 

oder deren Stellvertreter entgegen § 7 Abs. 5 die vom 
Steueramt übersandten Nachweisungen nicht wahr-
heitsgemäß oder nicht fristgemäß ausfüllt. 

 
§ 9 

Inkrafttreten 
 
Diese Hundesteuersatzung tritt am 01.08.2011 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Hundesteuersatzung vom 27.10.2010 
außer Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende Hundesteuersatzung wird hiermit öffent-
lich bekanntgemacht.  
 
Hinweis nach § 7 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV.NW. 
1994, S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung: 
 
„Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtli-
che Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ab-
lauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann. Es sei denn 
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet oder  

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.  

 
Bei der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung, der 
sonstigen ortsrechtlichen Bestimmung und des Flächen-
nutzungsplans ist auf die Rechtsfolgen nach Satz 1 hinzu-
weisen.“ 
 
Barntrup, 06.07.2011 
 
 
Dahle 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 25.07.2011 
 
 
 
268 2. Änderungsverordnung vom 05. Juli 2011 zur 

Ordnungsbehördlichen Verordnung zur Auf-
rechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung im Gebiet der Stadt Barntrup vom 10. 
März 1992 

 
Aufgrund der §§ 27 und 31 des Gesetzes über Aufbau und 
Befugnisse der Ordnungsbehörden – Ordnungsbehörden-
gesetz (OBG) – in der Fassung der Bekanntmachung vom 
13. Mai 1980 (GV. NW. S. 528), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 08. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 765), wird 
von der Stadt Barntrup als örtliche Ordnungsbehörde ge-
mäß Beschluss des Rates der Stadt Barntrup vom 05. Juli 
2011 folgende Änderungsverordnung erlassen: 
 
§ 1 
 
Nach § 5 wird § 5a mit folgendem Wortlaut eingefügt: 
 
§ 5a Katzen 
 
(1) Katzenhalter/innen, die ihrer Katze oder ihrem Kater 

Zugang ins Freie gewähren, haben diese zuvor von ei-
nem Tierarzt kastrieren und mittels Tätowierung oder 
Mikrochip kennzeichnen zu lassen. Dieses gilt nicht für 
weniger als 5 Monate alte Katzen. Als Katzenhalter/in 
im vorstehenden Sinne gilt auch, wer freilaufenden Kat-
zen regelmäßig Futter zur Verfügung stellt.  

(2) Für die Zucht von Rassekatzen können auf Antrag 
Ausnahmen von der Kastrationspflicht zugelassen wer-
den, sofern eine Kontrolle und Versorgung der Nach-
zucht glaubhaft dargelegt wird. Im Übrigen bleibt § 16 
unberührt.  

 
§ 2 
 
§ 17 Abs. 1, Buchstabe u, erhält folgende Fassung: 
 
u) entgegen § 5a das Kastrations- und Kennzeichnungsge-
bot für freilaufende Katzen     verletzt.  
 

 
§ 3 
 
Diese Änderungsverordnung tritt eine Woche nach dem 
Tage ihrer Verkündung im Kreisblatt (Amtsblatt des Kreises 
Lippe und seiner Städte und Gemeinden) in Kraft.  
 
- - - -  
 
Die vorstehende Änderungsverordnung wird hiermit ver-
kündet. 
 
Barntrup, den 05. Juli 2011 
 
 
Stadt Barntrup 
Der Bürgermeister 
Dahle 

Kr.Bl. Lippe 25.07.2011 
 
 
 
269 Hinweis auf die Änderung der Satzung des Ab-

fallwirtschaftsverbandes Lippe 
 
Die 4. Satzung zur Änderung der Satzung des Abfallwirt-
schaftsverbandes Lippe vom 28.03.2011 ist nach Ab-
schluss des Anzeigeverfahrens von der Aufsichtsbehörde 
am 26.04.2011 im Amtsblatt für den Regierungsbezirk 
Detmold veröffentlicht worden. 
 
Auf diese Veröffentlichung weise ich hiermit als Mitglied 
des Verbandes gem. § 11 Abs. 1 des Gesetzes über kom-
munale Gemeinschaftsarbeit hin. 
 
Barntrup, den 19.07.2011 
 
Stadt Barntrup  
Der Bürgermeister 
 
 
Dahle 

Kr.Bl. Lippe 25.07.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



412 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

  

 

Stadt Blomberg 
 
270 Jahresabschluss der Blomberger Immobilien- 

und Grundstücksverwaltung zum 31.12.2010 
 
Der Rat der Stadt Blomberg hat am 30.05.2011 den Jah-
resabschluss und den Lagebericht zum 31.12.2010 festge-
stellt und über die Gewinnverwendung wie folgt beschlos-
sen: 
 
„Der Jahresabschluss 2010 wird wie folgt festgestellt: 
 
1. Bilanzsumme 56.889.575,85 € 

Jahresgewinn 18.022,28 € 
2. An die Stadt Blomberg wird eine Eigenkapitalverzin-

sung in Höhe von 15.338,76 € abgeführt. 
3. Der verbleibende Jahresgewinn in Höhe von 

2.683,52 € wird der allgemeinen Rücklage zugeführt. 
4. Der Betriebsleitung wird uneingeschränkt Entlastung 

erteilt“ 
 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 
 

05.09.2011 – 16.09.2011 
 
bei der Blomberger Immobilien- und Grundstücksverwal-
tung der Stadt Blomberg, Marktplatz 2, 32825 Blomberg – 
Erdgeschoss, Zimmer 6 – während der Öffnungszeiten zur 
Einsichtnahme aus. 
 
Der abschließende Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt 
NRW in Herne über die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes lautet wie folgt: 
 
Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Ab-
schlussprüfer des Betriebes Blomberger Immobilien- und 
Grundstücksverwaltung (BIG). Zur Durchführung der Jah-
resabschlussprüfung zum 31.12.2010 hat sie sich der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Dipl.-Kfm. Henschke und Part-
ner GbR, Bielefeld,  bedient. 
 
Diese hat mit Datum vom 29.03.2011 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt. 
 
Ich habe den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Ein-
beziehung der Buchführung und den Lagebericht des Ei-
genbetriebes „Blomberger Immobilien- und Grundstücks-
verwaltung“, für das Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis 
31.12.2010 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung 
von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen 
handelsrechtlichen sowie ergänzenden landesrechtlichen 
Vorschriften und Bestimmungen der Satzung liegen in der 
Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes. 
Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir 
durchgeführten Prüfung, eine Beurteilung über den Jahres-
abschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über 
den Lagebericht abzugeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB 
und § 106 GO NW unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. 
Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstel-
lung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und durch den 
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender 
Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prü-
fungshandlungen werden die Kenntnisse über die Ge-
schäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche 
Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über 
mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung 
werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen 
internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben 
in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht über-
wiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prü-
fung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzie-
rungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der 
Betriebsleitung des Eigenbetriebes sowie die Würdigung 
der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts. Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung 
eine hinreichend sichere Grundlage für meine Beurteilung 
bildet. 
Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Be-
stimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. 
Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risi-
ken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 
 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Dipl.-Kfm. Henschke und Partner GbR 
ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen 
durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird voll-
inhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß $ 3 der 
Verordnung über die Durchführung der Jahresabschluss-
prüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrich-
tungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erfor-
derlich. 
 
Herne, den 11.07.2011 
GPA NRW 
Abschlussprüfung-Beratung-Revision 
Im Auftrag 
 
Matthias Middel 
 
Blomberg, den 18. Juli 2011 
 
 
Blomberger Immobilien- und Grundstücksverwaltung 
Betriebsleiter 
(Franke) 

Kr.Bl. Lippe 25.07.2011 
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Stadt Detmold 
 
271 Satzung zur 19. Änderung der “Hauptsatzung 

der Stadt Detmold vom 05. Dezember 1995“ vom 
22.07.2011 

 
Präambel 

Aufgrund von § 7 Abs. 3 Satz 1 i. V. m. § 41 Abs. 1 Satz 2 
Buchst. f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV NRW S.666 / SGV NRW 
2023), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Revitalisie-
rung des Gemeindewirtschaftsrechts vom 21.12.2010 (GV 
NRW S 688 ff) hat der Rat der Stadt Detmold am 
21.07.2011 mit der Mehrheit der gesetzlichen Anzahl der 
Ratsmitglieder die folgende Satzung zur Änderung der 
Hauptsatzung beschlossen: 
 

§ 1 
In § 10 Ausschüsse werden unter Absatz 3 die Texte zu 
den nachfolgenden Buchstaben in der dargestellten Weise 
neu gefasst:  
b) Ausschuss für Schule und Sport 

Der Ausschuss ist zuständig für die Aufgaben der Stadt 
als Schulträger, insbesondere Einrichtung, Änderung, 
Auflösung sowie Unterhaltung und Ausstattung von 
stadteigenen Schulen, sonstige Aufgaben der Stadt im 
Schulbereich sowie für Sportangelegenheiten. 

g) Ausschuss Kultur, Tourismus, Marketing und Bil-
dungseinrichtungen 
Der Ausschuss ist zuständig für alle Angelegenheiten 
der Kultur, des Tourismus, des Stadtmarketing, der Ad-
lerwarte, der Städtepartnerschaften und die Bildungs-
einrichtungen der Stadt sowie für grundsätzliche Ent-
scheidungen, die die Stadthalle Detmold GmbH, die 
Hangar 21 GmbH und die Kurverwaltung Hiddesen 
betreffen. 

 
§ 2 

In § 11 Aufwandsentschädigung, Verdienstausfallersatz 
wird Absatz 2, Satz 1 wie folgt neu gefasst: 
(2) Sachkundige Bürgerinnen und Bürger sowie sachkun-

dige Einwohnerinnen und Einwohner erhalten für die 
Teilnahme an Ausschuss- und Fraktionssitzungen ein 
Sitzungsgeld nach Maßgabe der EntschVO, ebenso die 
Mitglieder des Beirates für die Belange von Menschen 
mit Behinderung, des Gleichstellungs- und des Senio-
renbeirates für die Teilnahme an den jeweiligen Bei-
ratssitzungen.  

 
§ 3 

Diese Satzung tritt am 01.08.2011 in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
 
 
 
 
 
 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be
 kannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean
 standet oder  
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Detmold, den 22.07.2011 
Der Bürgermeister 
 
 
Heller 

Kr.Bl. Lippe 25.07.2011 
 
 
 
272 Neufassung der Satzung über die Kostenerstat-

tung und die Erhebung von Gebühren für die 
Gestellung von Brandsicherheitswachen sowie 
für freiwillige Leistungen der Feuerwehr vom 
22.07.2011 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 
666/SGV. NRW 2023), und der §§ 4 und 6 des Kommunal-
abgabengesetzes (KAG) für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 21.10.1969 (GV. NRW S. 712) und des § 41 Abs. 3 
und 4 Satz 2 des Gesetzes über den Feuerschutz und die 
Hilfeleistung (FSHG NRW vom 10.02.1998) (GV. NRW. 
S.122), jeweils in der derzeit geltenden Fassung, hat der 
Rat der Stadt Detmold in seiner Sitzung am 21.07.2011 
folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 Grundsatz 
Die Stadt Detmold unterhält zur Bekämpfung von Schaden-
feuern sowie zur Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei 
sonstigen öffentlichen Notständen, die durch Naturereig-
nisse, Explosionen und ähnlichen Vorkommnissen verur-
sacht werden, eine Freiwillige Feuerwehr nach Maßgabe 
des Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetzes (FSHG). Ein-
sätze in diesem Rahmen sind unentgeltlich, soweit diese 
Satzung über die Erhebung von Gebühren in der Stadt 
Detmold nicht anderes bestimmt. 
 

§ 2 Kostenersatz 
Für die nachfolgend nachrichtlich aufgeführten Einsätze 
der Freiwilligen Feuerwehr nach § 41 (2) FSHG wird der 
Ersatz von entstandenen Kosten veranlagt: 
1.  von dem Verursacher, wenn er die Gefahr oder den 

Schaden vorsätzlich herbeigeführt hat, 
2.  von dem Betreiber von Anlagen oder Einrichtungen 

gemäß § 24 Abs. 1 Satz 1 FSHG im Rahmen ihrer Ge-
fährdungshaftung und auch sonstigen Vorschriften, 

3.  von dem Fahrzeughalter, wenn die Gefahr oder der 
Schaden beim Betrieb von Kraft-, Schienen-, Luft- oder 
Wasserfahrzeugen entstanden ist sowie von den Er-
satzpflichtigen in sonstigen Fällen der Gefährdungs-
haftung, 
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4.  von dem Transportunternehmer, Eigentümer, Besitzer 

oder sonstigen Nutzungsberechtigten, wenn die Ge-
fahr oder der Schaden bei der Beförderung von brenn-
baren Flüssigkeiten im Sinne der Verordnung über 
brennbare Flüssigkeiten (VbF) vom 13. Dezember 
1996 (BGBl. I S. 1937) in der jeweils geltenden Fas-
sung oder von besonders feuergefährlichen Stoffen 
oder gefährlichen Gütern im Sinne der Gefahrgutver-
ordnung Straße (GGVS) vom 12. Dezember 1996 
(BGBI. I S 1686) in der jeweils geltenden Fassung o-
der § 19 g Abs. 5 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 
12. November 1996 (Bundesgesetzblatt I S. 1695) in 
der jeweils geltenden Fassung entstanden ist, 

5.  von dem Eigentümer, Besitzer oder sonstigen Nut-
zungsberechtigten, wenn die Gefahr oder der Schaden 
beim sonstigen Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten 
oder besonders feuergefährlichen Stoffen oder gefähr-
lichen Gütern gemäß Nr. 4 entstanden ist, soweit es 
sich nicht um Brände handelt, 

6.  vom Eigentümer, Besitzer oder sonstigen Nutzungsbe-
rechtigten einer Brandmeldeanlage außer in Fällen 
nach Nr. 7, wenn der Ersatz Folge einer nicht bestim-
mungsgemäßen oder missbräuchlichen Auslösung 
war, 

7.  von einem Sicherheitsdienst, wenn dessen Mitarbeiter 
eine Brandmeldung ohne eine für den Einsatz der 
Feuerwehr erforderliche Prüfung weitergeleitet hat, 

8. von demjenigen, der vorsätzlich grundlos die Feuer-
wehr alarmiert.  

Besteht neben der Pflicht der Feuerwehr zur Hilfeleistung 
die Pflicht einer anderen Behörde oder Einrichtung zur 
Schadensverhütung und Schadensbekämpfung, so sind 
der Gemeinde die Kosten für den Feuerwehreinsatz vom 
Rechtsträger der anderen Behörde oder Einrichtung zu er-
statten, sofern ein Kostenersatz nach Satz 1 nicht möglich 
ist. 
 

§ 3 Gebühren 
(1) Für die Gestellung von Brandsicherheitswachen so-

wie die freiwilligen Leistungen der Feuerwehr werden 
Gebühren erhoben. 

(2) Die Leistungen nach Abs. 1 können von der Zahlung 
eines angemessenen Vorschusses oder von der Be-
reitstellung einer angemessenen Sicherheit abhängig 
gemacht werden. 

(3) Auf freiwillige Leistung der Feuerwehr besteht kein 
Rechtsanspruch. 

(4) Bei freiwilligen Leistungen ist die Haftung der Stadt 
Detmold auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit be-
schränkt. Bei Schäden Dritter hat der Gebührenpflich-
tige die Stadt von Ersatzansprüchen freizustellen, es 
sei denn, dass der Feuerwehr grobe Fahrlässigkeit 
oder Vorsatz zur Last fällt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 4 Berechnungsgrundlage 

(1) Der Kostenersatz und die Gebühren werden nach der 
Dauer der Amtshandlung und nach der Anzahl der 
Zahl der eingesetzten Kräfte, Fahrzeuge und Geräte 
sowie den weiteren Sachkosten bemessen. Die Be-
messung erfolgt nach den in Absätzen 2 bis 4 aufge-
stellten Grundsätzen. Die jeweilige Höhe ist dem an-
liegenden Tarif zu entnehmen, der Bestandteil dieser 
Satzung ist. Ausgenommen davon sind Einsätze nach 
§ 2 Nrn. 6, 7 und 8 der Satzung. Für diese Einsätze 
wird abweichend von der Berechnung nach Abs. 2 bis 
Abs. 4 jeweils eine Pauschale nach Maßgabe des an-
liegenden Tarifs berechnet. Für Brandsicherheitswa-
chen in Versammlungsstätten wird ebenfalls eine Pau-
schale berechnet. 

(2) Die Personalkosten und die Fahrzeug- und Gerätekos-
ten berechnen sich bei  Einsätzen, bei Brandsicher-
heitswachen und den freiwilligen Leistungen der Feu-
erwehr aufgrund der Einsatzzeit. Abgerechnet wird der 
Personaleinsatz sowie der Fahrzeug- und Geräteein-
satz nach Einsatzstunden. Angefangene Stunden wer-
den in einem Zeitabschnitt von 15 Minuten berechnet. 

(3) Die Einsatzzeit beginnt für die Personalkosten mit dem 
Zeitpunkt der Alarmierung durch die Leitstelle und en-
det mit der Rückkehr zum Gerätehaus. Geht eine A-
larmierung durch die Leitstelle nicht voraus, so findet 
Satz 2 mit der Maßgabe entsprechend Anwendung, 
dass zur Einsatzzeit die Anfahrtszeit zum Einsatzort 
gehört. 

(4) Sachkosten, wie Schaummittel, Ölbindemittel usw. 
werden zusätzlich zu den Personal-, Fahrzeug- und 
Gerätekosten nach Maßgabe des anliegenden Tarifs, 
der Bestandteil dieser Satzung ist, berechnet. 

 
§ 5 Befreiung von Gebühren- und Kostenerstattung 

(1) Von dem Ersatz von Kosten oder der Erhebung von 
Gebühren kann abgesehen werden, soweit dies nach 
Lage des Einzelfalls eine unbillige Härte wäre oder 
aufgrund gemeindlichen Interesses gerechtfertigt ist. 

(2) Über die Befreiung entscheidet der Bürgermeister. 
 

§ 6 Kostenschuldner 
Wer bei Einsätzen nach § 41 Abs. 2 FSHG kostenersatz-
pflichtig ist, regelt § 2. Wird der Einsatz von mehreren in 
Anspruch genommen, so ist jeder zahlungspflichtig. Mehre-
re Zahlungspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
Bei Brandsicherheitswachen und freiwilligen Hilfeleistungen 
ist zur Zahlung des Entgeltes verpflichtet, wer die Leistun-
gen selbst oder durch einen Dritten, dessen Handlung ihm 
zuzurechnen ist, veranlasst hat sowie derjenige zu dessen 
Gunsten sie vorgenommen wurde. 
Wird die Leistung von mehreren in Anspruch genommen, 
so ist jeder zahlungspflichtig, mehrere Zahlungspflichtige 
haften als Gesamtschuldner. 
 

§ 7 Gebührenfestsetzung, Fälligkeit, Beitreibung 
(1) Die Gebühren werden vom Bürgermeister durch Leis-

tungsbescheid festgesetzt und geltend gemacht. 
(2) Sie werden 2 Wochen nach Erhalt des Bescheides 

fällig. 
(3) Ständige Gebühren unterliegen der Beitreibung im 

Verwaltungszwangsverfahren nach Maßgabe des 
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land NW 
vom 13. Mai 1980 (GV NW S. 510) in der jeweils gel
 tenden Fassung. 

(4) Die Stundung und der Erlass von Gebühren richtet 
sich nach den Vorschriften des Kommunalabgaben-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen. 
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§ 8 Schlussvorschriften 

Die Satzung tritt am Tage nach Ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder  

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Detmold, den 22.07.2011 
Der Bürgermeister 
 
Heller 
 

Tarif 
gemäß § 4 der Satzung über die Kostenerstattung und 
die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme 

der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Detmold  
vom 22.07.2011 

 
 
I. Persönliche Leistungen 

 
Einsatz je Feuerwehrmann / -frau und Stunde 23,00 EUR 
Einsatz je Feuerwehrmann / -frau  
je angefangene 15 Minuten  5,75 EUR 
 
II. Sächliche Leistungen 
 
1.  Benutzung aller Fahrzeuge einschließlich feuerwehr-

technischer 
Beladung ohne Fahrer je Fahrzeug und Stunde 

 
a) ELW / MTF  
 je volle Stunde  30,50 EUR 
 je angefangene 15 Minuten  7,63 EUR 
 
b) TLF 24, Rüstwagen RW  
 je volle Stunde  112,50 EUR 
 je angefangene 15 Minuten  28,13 EUR 
 
c) Drehleiterfahrzeug  
 je volle Stunde  153,00 EUR 
 je angefangene 15 Minuten  38,25 EUR 
 
d) alle übrigen Feuerwehrfahrzeuge  
 je volle Stunde  71,50 EUR 
 je angefangene 15 Minuten  17,88 EUR 
 
 
 
 

 
2.  Sauerstoff, Pressluft, Schaummittel, Löschpulver, Fil-

tereinsätze, 
Ölaufsaugmittel, Kunststoffplanen, Säcke und sonstige 
Verbrauchs- 
Mittel werden zu Tagespreisen gesondert berechnet. 

 
3.  Für Einsätze nach § 2, Nrn. 6, 7  

und 8 Pauschalbetrag  358,00 EUR 
 

• Brandsicherheitswachen in Versammlungs-
stätten 

 
Einsatz je Feuerwehrmann / -frau  
pauschal pro Veranstaltung  35,00 EUR 
 

Kr.Bl. Lippe 25.07.2011 
 
 
 
273 Allgemeine Vorschrift der Stadt Detmold für die 

Ausbildungsverkehr-Pauschale nach §11a Abs. 
2 ÖPNVG NRW vom 22.07.2011 

 
Präambel 

Die Aufgabenträger des öffentlichen Personennahverkehrs 
(ÖPNVG) erhalten ab dem Jahr 2011 eine jährliche Ausbil-
dungsverkehr-Pauschale vom Land Nordrhein-Westfalen 
nach § 11a Abs. 1 ÖPNVG NRW. Gemäß 
§ 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW soll die Verwendung eines 
Teils dieser Mittel auf der Grundlage einer allgemeinen 
Vorschrift nach Art. 3 Abs. 2 Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007 erfolgen. Nach Art. 2 lit. l) Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007 ist eine allgemeine Vorschrift eine Maßnah-
me, die diskriminierungsfrei für alle öffentlichen Personen-
verkehrsdienste derselben Art in einem bestimmten geo-
grafischen Gebiet gilt, das im Zuständigkeitsbereich einer 
zuständigen Behörde liegt. 
 
Als allgemeine Vorschrift in diesem Sinne regelt diese Sat-
zung die Einzelheiten der Weiterleitung der der Stadt Det-
mold als Aufgabenträger des ÖPNV zugewiesenen Ausbil-
dungsverkehr-Pauschale an die in ihrem Zuständigkeitsbe-
reich tätigen Verkehrsunternehmen gemäß 
§ 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW. Damit gewährt die Stadt Det-
mold gemäß § 11a Abs. 2 Satz 1 ÖPNVG NRW einen 
Ausgleich zu den Kosten, die bei der Beförderung von Per-
sonen mit Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs im 
Straßenbahn-, O-Busverkehr oder Linienverkehr mit Kraft-
fahrzeugen gemäß §§ 42, 43 Nr. 2 PBefG entstehen und 
nicht durch entsprechende Fahrgeldeinnahmen gedeckt 
werden. Die Weiterleitung dieser Mittel dient der nachhalti-
gen Absicherung des Schüler- und Ausbildungsverkehrs im 
ÖPNV. 
 
Der Rat der Stadt Detmold hat aufgrund des § 7 Abs. 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW 
S.666 / SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 24. Mai 2011 (GV NRW S. 270, 271) durch Beschluss 
am 21.07.2011 folgende Satzung erlassen:  
 
1. Rechtsgrundlagen, Rechtsform, Zuständigkeit 
 
1.1 Rechtsgrundlagen 
 Diese allgemeine Vorschrift beruht auf § 11a Abs. 2 
 ÖPNVG NRW i. V. m. Art. 3 Abs. 2 VO (EG) Nr. 
 1370/2007. 
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1.2 Rechtsform 
 Diese allgemeine Vorschrift ergeht als Satzung der 
 Stadt Detmold  gemäß § 7 Abs. 1 GO NRW.  
 
1.3 Zuständigkeit / Aufgabenträger als zuständige 

Behörde 
 Zuständige Behörde i. S. d. Art. 2 lit. b) und l) VO 

(EG) Nr. 1370/2007 für den Erlass und die Durchfüh-
rung der allgemeinen Vorschrift ist die Stadt Detmold 
als Aufgabenträger des ÖPNV gemäß 
§ 3 Abs. 1 ÖPNVG NRW. Soweit in dieser Satzung 
von der zuständigen Behörde die Rede ist, ist damit 
die Stadt Detmold als der diese Satzung erlassende 
Aufgabenträger gemeint.  

 
1.4 Zuständigkeit infolge Delegation  
 Soweit der hiesigen zuständigen Behörde künftig im 

Rahmen von Delegationsvereinbarungen gemäß 
§ 23 Abs. 1 1. Alt. GkG NRW die Zuständigkeit nach 
§ 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW bezogen auf bestimmte 
Linien/Linienabschnitte oder ein bestimmtes Gebiet 
übertragen wird, gelten die Regelungen dieser allge-
meinen Vorschrift entsprechend. 

 
2. Geltungsbereich 
 
2.1 Geografischer Geltungsbereich 
 Diese allgemeine Vorschrift gilt im gesamten Gebiet 

(räumlicher Zuständigkeitsbereich) der Stadt Detmold.  
 
2.2 Einbezogene Arten von Verkehrsdiensten 
 Diese allgemeine Vorschrift gilt für alle Linienverkehre 

nach § 42 und § 43 Nr. 2 PBefG im Zuständigkeitsbe-
reich der zuständigen Behörde (Ziff. 2.1), soweit es 
sich dabei um öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV) gemäß § 8 Abs. 1 und Abs. 2 PBefG handelt. 
Hiervon umfasst sind auch Linienverkehre, die als 
Bedarfsverkehre betrieben werden. Maßgeblich ist die 
im jeweiligen Genehmigungsbescheid ausgewiesene 
Verkehrsform.  

 Hinsichtlich der durch Delegation begründeten Zu-
ständigkeit bezieht sich die Geltung der allgemeinen 
Vorschrift auf die in Ziff. 1.4 genannten Verkehre.  

 
3. Gemeinwirtschaftliche Verpflichtung der Betreiber  
 Gemäß Art. 4 Abs. 1 lit. a) VO (EG) Nr. 1370/2007 

wird die gemeinwirtschaftliche Verpflichtung der 
Betreiber in dieser allgemeinen Vorschrift wie folgt de-
finiert: 

 
3.1 Gemeinwirtschaftliche Verpflichtung: Höchsttarif 

für Zeitfahrausweise für Auszubildende 
 Alle Betreiber im Anwendungsbereich der allgemei-

nen Vorschrift sind verpflichtet, bei den Zeitfahraus-
weisen des Ausbildungsverkehrs die nachstehenden 
Höchsttarife nicht zu überschreiten. Der Höchsttarif 
ergibt sich als Ermäßigung der Zeitfahrausweise des 
Ausbildungsverkehrs nach den Festlegungen der Zif-
fer 3.2 bzw. 3.5. Er gilt für die Fahrgastgruppe der 
Auszubildenden (Ziff. 3.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2 Festlegung des Höchsttarifs / Zeitfahrausweise 

des Ausbildungsverkehrs 
 Der Höchsttarif für Zeitfahrausweise des Ausbil-

dungsverkehrs wird wie folgt festgelegt: 
 Es gelten die jeweiligen im Tarif „Der Sechser“ 

(http://www.owlverkehr.de/owlv/dl/tarifbedingungen/01
_Tarifheft.pdf)  

 gemäß Ziff. 6.8 der Tarifbestimmungen festgelegten 
Preise der Zeitfahrausweise des Ausbildungsverkehrs 
einschließlich des Semestertickets gemäß Ziff. 7.4 der 
Tarifbestimmungen als einzuhaltender Höchsttarif.  

 
3.3 Referenztarife und Ermäßigungen 
 Als Referenztarif für das Monatsticket des Ausbil-

dungsverkehrs wird das Monatsticket Jedermann 
festgelegt. Die zu gewährende Ermäßigung des Mo-
natstickets des Ausbildungsverkehrs beträgt mindes-
tens 20,01 % gegenüber den Preisen des Monatsti-
ckets Jedermann der jeweiligen Preisstufe. Die Nut-
zungsbedingungen des Monatstickets des Ausbil-
dungsverkehrs (zeitliche und räumliche Gültigkeit) 
sind identisch.  

 Andere Zeitfahrausweise des Ausbildungsverkehrs 
haben unter Berücksichtigung von Nutzbarkeitsunter-
schieden eine Ermäßigung von mindestens 22,01 % 
zu gewähren. 

 Nutzbarkeitsunterschiede sind in einem Vermerk dar-
gelegt (Anlage), in dem nachvollziehbar nachgewie-
sen ist, dass die geforderte Mindestermäßigung für 
die dort aufgeführten Tickets im Vergleich zum Refe-
renzticket erfüllt ist. 

 Soweit die zuständige Behörde feststellt, dass die 
Ermäßigung nicht eingehalten wird, wird ein Aus-
gleich nur insoweit gewährt, als Tarife, die den Anfor-
derungen an die Mindest-Ermäßigung entsprechen, 
nicht überschritten werden.  

 Die Mindest-Ermäßigung bezieht sich auf den Refe-
renztarif in der jeweiligen Preisstufe. 

 
3.4 Begünstigter Personenkreis/ Bestimmung des 

Kreises der Auszubildenden 
 Als Auszubildende gelten die im Tarif „Der Sechser“ 

zum jeweils gültigen Stand zur Nutzung von Zeitfahr-
ausweisen des Ausbildungsverkehrs berechtigten 
Personen gem. 6.8.1 der Tarifbestimmungen.   

 
3.5 Übergangs-, Anerkennungs- und Haustarife 
 Für Übergangs-, Anerkennungs- und Haustarife der 

Verkehrsunternehmen, die außerhalb des Geltungs-
bereichs des Verbundtarifs „Der Sechser“ angeboten 
werden, gelten die vorgenannten Bestimmungen 
sinngemäß.  

 Der hierbei für die Zeitfahrausweise des Ausbildungs-
verkehrs in Bezug genommene Referenztarif muss 
marktfähig sein. Dies ist dann gewährleistet, wenn er 
für vergleichbar lange Strecken und vergleichbaren 
Nutzungsmöglichkeiten keine höheren Preise vorsieht 
als der Verbundtarif „Der Sechser“. Andernfalls hat 
das Verkehrsunternehmen die Marktfähigkeit vollum-
fänglich zu beweisen. Gelingt dies nicht, so ist der 
Referenztarif auf ein marktfähiges Niveau zu begren-
zen. 
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3.6 Nachweis von Mindestermäßigungen 
 Mit Antragstellung (Ziff. 10.1) hat der Betreiber der 

zuständigen Behörde seine Zeitfahrausweise des 
Ausbildungsverkehrs zu nennen und das Bestehen 
von Mindest-Ermäßigungen nachzuweisen. Die zu-
ständige Behörde legt die hierfür maßgeblichen Refe-
renztarife und Mindest-Ermäßigungen fest und prüft 
die Einhaltung der Bestimmungen dieser allgemeinen 
Vorschrift entsprechend Ziff. 3.3. 

 
4. Weitere Voraussetzungen für die Gewährung der 

Mittel 
 
4.1 Kreis der Antragsberechtigten / Betreiber 
 Antragsberechtigt sind Verkehrsunternehmer nach 

§ 3 PBefG, die Verkehre i. S. d. Ziff. 2.2 betreiben 
(Betreiber). Betreiber ist die natürliche oder juristische 
Person, die Inhaber von Liniengenehmigungen oder 
einstweiligen Erlaubnissen nach PBefG ist oder die 
Betriebsführer gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 PBefG ist.  

 Im Fall von Gemeinschaftskonzessionen sind die 
Gemeinschaftskonzessionäre jeweils anteilig entspre-
chend ihres Leistungsanteils in Wagenkm antragsbe-
rechtigt, wenn nicht die Betriebsführung gemäß 
§ 2 Abs. 2 Nr. 3 PBefG auf einen Betreiber übertra-
gen ist.  

 Im Fall der Betriebsführungsübertragung ist nur der 
Betriebsführer, nicht auch der Genehmigungsinhaber 
antragsberechtigt.  

 
4.2 Anwendung/Anerkennung von Gemeinschafts-, 

Übergangs- und landesweiten Tarifen 
 Der Ausgleich wird gemäß § 11a Abs. 2 Satz 3 Halbs. 

1 ÖPNVG NRW nur Betreibern gewährt, die auf ihren 
Linienverkehren in dem Jahr, für das der Ausgleich 
begehrt wird (Bewilligungsjahr), die gültigen Gemein-
schaftstarife in ihrer jeweils geltenden Fassung (ins-
besondere Tarif „Der Sechser“ der OWL Verkehr 
GmbH) und Übergangstarife sowie den landesweiten 
Tarif gemäß § 5 Abs. 3 ÖPNVG NRW anwenden oder 
zumindest anerkennen. Sollte in dem betreffenden 
Jahr die dem Betreiber erteilte Genehmigung bzw. Er-
laubnis (Ziff. 4.1) nicht während des gesamten Jahres 
gelten, so gilt die Anforderung nach Satz 1 nur für die 
Dauer der jeweiligen Genehmigung bzw. Erlaubnis.  

 
4.3 Weitere Anforderungen 
4.3.1 Anreizregelung  
 Gemäß der Anreizregelung nach Ziff. 9 setzt die 

Gewährung von Mitteln nach dieser allgemeinen 
Vorschrift voraus, dass die Fahrgäste der Betrei-
ber auf den vom Geltungsbereich dieser allgemei-
nen Vorschrift umfassten Linienverkehren die Mo-
bilitätsgarantie NRW nutzen können.  

4.3.2  Verkehrsdienste gemäß personenbeförderungs-
rechtlicher Genehmigungen  

 Voraussetzung für die Gewährung des Ausgleichs 
ist ferner, dass der Betreiber die von ihm betrie-
benen und vom Geltungsbereich der allgemeinen 
Vorschrift umfassten Linienverkehre im Bewilli-
gungsjahr gemäß den ihm erteilten personenbe-
förderungsrechtlichen Genehmigungen bzw. Er-
laubnissen einschließlich Zustimmungen zum 
Fahrplan durchführt.  

 
 
 
 

 
5. Ausgleich 
 
5.1 Gewährung eines finanziellen Ausgleichs  
 Nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift werden 

den Betreibern gemäß § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW 
Mittel als Ausgleich zu den Kosten gewährt, die bei 
der Beförderung von Personen mit Zeitfahrausweisen 
des Ausbildungsverkehrs im Straßenbahn-, O-
Busverkehr oder Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen 
gemäß §§ 42, 43 Nr. 2 PBefG entstehen und nicht 
durch entsprechende Fahrgeldeinnahmen gedeckt 
werden, und zwar zur Kompensation der finanziellen 
Auswirkungen nach Art. 3 Abs. 2 VO (EG) Nr. 
1370/2007 auf die Kosten und Einnahmen, die auf die 
Erfüllung der tariflichen Verpflichtungen nach Ziff. 3 
zurückzuführen sind. 

 Der Ausgleich wird jeweils auf ein Kalenderjahr bezo-
gen bewilligt (Bewilligungsjahr). 

 
5.2 Kein Anspruch auf Vollkompensation 
 Diese allgemeine Vorschrift begründet keinen An-

spruch auf Vollkompensation des finanziellen Nettoef-
fekts nach Art. 3 Abs. 2, Art. 4 Abs. 1 und Art. 6 Abs. 
1 i. V. m. dem Anhang der VO (EG) Nr. 1370/2007. 
Ferner besteht nach dieser allgemeinen Vorschrift 
kein Anspruch auf Vollausgleich der Kosten nach Ziff. 
5.1.  

 
5.3 Begrenzung des Ausgleichs 
 Als Ausgleich (Ziff. 5.1) erhält der Betreiber maximal 

den sich aus § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW ergebenden 
Betrag gemäß Ziff. 6, soweit dieser die beihilfenrecht-
liche Obergrenze nicht überschreitet, die sich aus der 
Festlegung der Parameter nach Ziff. 7 sowie der Ü-
berkompensationskontrolle nach Ziff. 8 in Verbindung 
mit dem Anreizsystem nach Ziff. 9 ergibt (vgl. Ziff. 8.2 
und 8.3).  

 
6. Berechnung nach § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW 
 
6.1 Weiterleitung von Mitteln nach § 11a Abs. 2 

ÖPNVG NRW 
 Gemäß § 11a Abs. 2 Satz 2 ÖPNVG NRW werden 

vorbehaltlich der in Ziff. 5.3 genannten Einschränkun-
gen und unter den weiteren Voraussetzungen dieser 
allgemeinen Vorschrift an die Betreiber die auf sie je-
weils entfallenden Anteile an den Mitteln nach 
§ 11a Abs. 2 Satz 1 ÖPNVG NRW als Ausgleich nach 
Ziff. 5.1 weitergeleitet. 
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6.2 Hierfür bereitgestelltes Budget 
 Gemäß § 11a Abs. 2 Satz 1 ÖPNVG NRW stellt die 

zuständige Behörde hierfür 95 % der auf sie nach § 
11a Abs. 1 ÖPNVG NRW entfallenden Mittel bereit. 
Die zuständige Behörde legt ab dem Jahr 2012 den 
für das jeweilige Kalenderjahr bereitgestellten Betrag 
durch gesonderten Beschluss fest, soweit dieser 
mehr als 87,5 % betragen soll. 

 Wenn Zinserträge oder ersparte Zinsaufwendungen 
sowie ggf. bei Dritten vereinnahmte Zinsen gemäß 
§ 11 Abs. 4 Satz 3 ÖPNVG NRW dazu führen, dass 
das nach Sätzen 1 bzw. 2 bestimmte Budget unter 
87,5 % der Summe aus den Mitteln nach 
§ 11a Abs. 1 ÖPNVG NRW zuzüglich den jeweiligen 
Zinsen liegen würde, erhöht sich das Budget um den 
jeweiligen Differenzbetrag, sodass gemäß 
§ 11a Abs. 2 Satz 1 ÖPNVG NRW insgesamt 95 % 
der Gesamtmittel aufgrund dieser allgemeinen Vor-
schrift ausgekehrt werden. 

 
6.3 Maßstab für die Weiterleitung der Mittel 
 Die Ermittlung der Anteile der Betreiber an diesem 

Budget (Ziff. 6.2) erfolgt gemäß § 11a Abs. 2 Sätze 4 
und 5 ÖPNVG NRW (vgl. Ziff. 6.4 bis 6.7). 

 
6.4 Maßgebliche Erträge im Ausbildungsverkehr 
 Gemäß § 11a Abs. 2 Satz 4 ÖPNVG NRW sind für 

die Ermittlung des Ausgleichs die Erträge der Betrei-
ber im Ausbildungsverkehr maßgeblich. Diese Erträge 
sind wie folgt bestimmt: 

6.4.1 Anzusetzen sind alle Erträge i. S. d. Ziff. 6.4.2 und 
6.4.3 aus Linienverkehren gemäß § 42, § 43 Nr. 2 
PBefG, auch soweit die Verkehre als Bedarfsver-
kehre durchgeführt werden.  

- Hierunter fallen nicht Erträge aus Freistellungs-
verkehren, Schwimmbadfahrten u. ä.  

- Einzubeziehen sind auch Erträge aus die Landes-
grenzen überschreitenden Linienverkehren. Für 
diese aber gilt: Anzusetzen sind nur die innerhalb 
des Landes Nordrhein-Westfalen erzielten Erträ-
ge. Erträge, die auf die außerhalb NRWs verlau-
fenden Linienabschnitte entfallen, sind nicht ein-
zubeziehen. Vielmehr sind diese nach einer bran-
chenüblichen, anerkannten Methodik (insbeson-
dere zunächst nach dem geltenden Einnahmen-
aufteilungsverfahren) abzugrenzen. Der Betreiber 
muss der zuständigen Behörde im Einzelnen 
nachprüfbar darlegen, nach welcher Methodik er 
die Erträge auf der betreffenden Linie aufgeteilt 
hat (vgl. Ziff. 8.1.2).  

6.4.2 Anzusetzen sind nur Erträge aus Fahrgeldein-
nahmen d.h. Einnahmen aus dem Verkauf der 
Fahrausweise nach Ziff. 6.4.3. Nicht einbezogen 
sind hiernach insbesondere 
- Zuschüsse o. a. zusätzliche Zahlungen von 

Schulträgern, Schulen, Gemeinden o. a. öf-
fentlichen Stellen; 

- Einnahmen aus Fahrzeug-Werbung o. ä. mit 
dem Linienverkehr (mittelbar) erzielte Erträ-
ge; 

- Ausgleichsleistungen für den Ausbildungs-
verkehr anderer Länder (bei grenzüber-
schreitenden Linien) sowie Nachzahlungen. 

 
 
 
 
 

 
6.4.3 Erträge im Ausbildungsverkehr sind die tariflichen 

Erträge aus dem Verkauf von sämtlichen Zeitfahr-
ausweisen des Ausbildungsverkehrs (vgl. Ziff. 3.2) 
unabhängig davon, ob die Tickets vom Schulträ-
ger oder von den Auszubildenden (bzw. ihren Er-
ziehungsberechtigten) oder von beiden bezahlt 
werden. 

6.4.4 Maßgeblich sind sämtliche von einem Betreiber in 
Nordrhein-Westfalen erzielten Ausbildungsver-
kehrs-Erträge im vorgenannten Sinne unabhängig 
davon, im Gebiet welcher zuständigen Behörde 
sie erzielt wurden; zur Zuordnung auf die jeweili-
gen zuständigen Behörden siehe Ziff. 6.5. 

6.4.5 Maßgeblich sind nicht die kassentechnischen Ein-
nahmen, sondern die den Betreibern nach dem 
Ergebnis der Einnahmenaufteilung in den jeweili-
gen Verkehrsverbünden/ -gemeinschaften zuge-
schiedenen Erträge im Ausbildungsverkehr (siehe 
Ziff. 10.3.2. lit. c).  

 
6.5 Ermittlung der Ausbildungsverkehrs-Erträge je 

Betreiber im Gebiet der jeweiligen zuständigen 
Behörde (Wagenkm) 

 Bei Betreibern, die im Gebiet mehrerer zuständiger 
Behörden tätig sind, erfolgt die Zuordnung der Erträge 
im Ausbildungsverkehr gemäß § 11a Abs. 2 Satz 5 
ÖPNVG NRW wie folgt: 

6.5.1 Sämtliche Erträge im Ausbildungsverkehr, die ein 
Betreiber im Bewilligungsjahr erzielt hat (vgl. Ziff. 
6.4) werden gemäß der von diesem Betreiber im 
Bewilligungsjahr landesweit (in Nordrhein-
Westfalen) erbrachten Wagenkilometer (Wa-
genkm) auf die zuständigen Behörden in Nord-
rhein-Westfalen verteilt, in deren Gebieten der je-
weilige Betreiber im Bewilligungsjahr tätig war. 

6.5.2 Maßgeblich sind sämtliche im Linienverkehr nach 
§ 42, § 43 Nr. 2 PBefG im ÖPNV in Nordrhein-
Westfalen erbrachten Wagenkm. Dies schließt die 
auf grenzüberschreitenden Linien in NRW er-
brachte Wagenkm ein. Nicht berücksichtigt wer-
den Bedarfsverkehre nach §§ 42, 43 Nr. 2 PBefG.  

6.5.3 Wagenkilometer sind die tatsächlich erbrachten – 
und soweit es sich um Linienverkehr nach § 42 
PBefG handelt: fahrplanmäßigen – Betriebsleis-
tungen einschließlich Verstärkerfahrten. Ein- und 
Aussetzfahrten werden nicht berücksichtigt.  

6.5.4 Eine Gewichtung der Wagenkm findet nicht statt. 
Eine Ausnahme stellen Wagenkm-Leistungen von 
Stadtbahnen in Doppeltraktion dar; diese werden 
doppelt gewertet.  

6.5.5 Erläuterung der Zuordnung der Erträge 
 Gemäß § 11a Abs. 2 Satz 5 ÖPNVG NRW ist für 

die Zuordnung der Erträge wie folgt vorzugehen: 
Ausgangspunkt ist zum einen die Summe aller im 
Ausbildungsverkehr erzielten Erträge eines 
Betreibers (Ziff. 6.4) und zum anderen die Summe 
aller von diesem Betreiber erbrachten Wagenki-
lometer (Ziff. 6.5.1 – 6.5.4). Hieraus ist zu ermit-
teln, welchen Ertrag im Ausbildungsverkehr (Euro) 
pro Wagenkm dieser Betreiber erzielt (Durch-
schnittsbetrachtung). Dieser Satz (Euro je Wa-
genkm) ist mit den im Gebiet der zuständigen Be-
hörde erbrachten Wagenkm dieses Betreibers zu 
multiplizieren. Hieraus ergeben sich die der zu-
ständigen Behörde zuzuordnenden Erträge im 
Ausbildungsverkehr dieses Betreibers. 
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6.6 Rechnerischer Anteil des jeweiligen Betreibers an 

den Mitteln nach § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW 
 Der Anteil des jeweiligen Betreibers an dem Budget 

nach Ziff. 6.2 wird vorbehaltlich Ziff. 6.7 wie folgt er-
rechnet: 

 Die zuständige Behörde addiert sämtliche ihr nach 
Ziff. 6.5 zu zuordnenden Erträge im Ausbildungsver-
kehr (Ziff. 6.4). 

 Sie errechnet sodann die Anteile der Betreiber an 
dieser Summe anhand der jeweiligen Ausbildungs-
verkehrs-Erträge der Betreiber. 

 Schließlich multipliziert sie den Anteil des jeweiligen 
Betreibers mit dem nach Ziff. 6.2 bereitgestellten 
Budgets. Dies ergibt vorbehaltlich Ziff. 6.7 den rech-
nerischen Anteil des jeweiligen Betreibers an den Mit-
teln nach § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW.  

 
6.7 Vorbehalt / Korrektur des Anteils 
 Die Weiterleitung des gemäß vorstehenden Regelun-

gen berechneten Anteils an den Mitteln nach § 11a 
Abs. 2 ÖPNVG NRW (Ziff. 6.6) an den jeweiligen 
Betreiber steht unter dem Vorbehalt, dass sich aus 
den weiteren Regelungen dieser allgemeinen Vor-
schrift zur Überkompensation kein niedrigerer Betrag 
ergibt (vgl. Ziff. 8.2 und 8.3); insofern handelt es sich 
bei der Ermittlung des Anteils an den Mitteln nach § 
11a Abs. 2 ÖPNVG NRW um einen Höchstbetrag (O-
bergrenze nach § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW).  

 Soweit die Überkompensationsprüfung bei einem 
Betreiber dazu führt, dass der Ausgleich bis zur 
Grenze der Überkompensation auf einen niedrigeren 
Betrag als den sich nach Ziff. 6.6 ergebenden rechne-
rischen Anteil an den Mitteln nach § 11a Abs. 2 
ÖPNVG NRW abgesenkt werden muss, wird der Dif-
ferenzbetrag zwischen dem rechnerischen Anteil die-
ses Betreibers an den Mitteln nach § 11a Abs. 2 
ÖPNVG NRW und dem für ihn gemäß der Überkom-
pensationsprüfung festgesetzten Ausgleichsbetrag 
entsprechend Ziff. 6.6 auf die übrigen Betreiber ver-
teilt, allerdings in Bezug auf die jeweiligen Betreiber 
nur bis zu der für sie jeweils ermittelten Grenze der 
Überkompensation (vgl. Ziff. 8.2 und 8.3 sowie 
10.3.3).  

 
7. Grundlegende Regelungen zum Überkompensati-

onsverbot und zur Parametrisierung nach VO (EG) 
Nr. 1370/2007 

 
7.1 Systematik 
 Gemäß Art. 3 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1370/2007 ist der 

Ausgleich (Ziff. 5.1) auf den finanziellen Nettoeffekt 
der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung zu begren-
zen (Ziff. 5.3). Zur Wahrung dieses Überkompensati-
onsverbots sind vorab die Ausgleichsparameter ge-
mäß Art. 4 Abs. 1 VO (EG) Nr. 1370/2007 (Obergren-
ze nach Parametern) so zu bilden, dass eine Über-
kompensation ausgeschlossen wird. Der durch die 
Parameter bestimmte Betrag ist der maximal mögli-
che Ausgleich; siehe dazu Ziff. 7.5 und 7.6. Ferner ist 
die nachträgliche Überkompensationskontrolle gemäß 
Art. 6 Abs. 1 i. V. m. dem Anhang der VO (EG) Nr. 
1370/2007 durchzuführen (Obergrenze nach tatsäch-
lich ungedeckten Kosten); siehe dazu Ziff. 8. Für die-
se beiden Schritte zur Wahrung des Überkompensa-
tionsverbots gelten die folgenden grundsätzlichen 
Regelungen der Ziffern Ziff. 7.2 bis 7.4.  

 
 

 
7.2 Vorrang der Regelungen eines öffentlichen 

Dienstleistungsauftrags 
 Soweit für einen Linienverkehr (Ziff. 2.2) ein öffentli-

cher Dienstleistungsauftrag im Sinne des Art. 3 Abs. 1 
VO (EG) Nr. 1370/2007 (z.B. Betrauung entspre-
chend Art. 8 Abs. 3d VO (EG) Nr. 1370/2007 oder 
Bruttoverkehrsvertrag) besteht, der für diesen Verkehr 
Ausgleichsparameter i.S.d. Art. 4 Abs. 1 VO (EG) Nr. 
1370/2007 bestimmt und nach dem die Mittel auf-
grund der hiesigen allgemeinen Vorschrift in die jähr-
liche Abrechnung zur Wahrung des Überkompensati-
onsverbots einbezogen werden, sind ausschließlich 
und abschließend die entsprechenden Regelungen 
dieses öffentlichen Dienstleistungsauftrages für die 
Parametrisierung sowie im Falle des Art. 6 Abs. 1 
Satz 2 VO (EG) Nr. 1370/2007 auch für die nachträg-
liche Überkompensationskontrolle maßgeblich; es er-
folgt keine Überkompensationskontrolle nach dieser 
allgemeinen Vorschrift. Der Betreiber hat bei Antrag-
stellung bzw. im Rahmen seiner Mitwirkungspflichten 
(Ziff. 10.3.3 lit. c) entsprechende öffentliche Dienst-
leistungsaufträge vorzulegen. Soweit die zuständige 
Behörde selbst den öffentlichen Dienstleistungsauf-
trag vergeben hat, reicht dessen Benennung. Der 
Betreiber hat ferner der zuständigen Behörde das je-
weilige Ergebnis der jährlichen Überkompensations-
kontrolle mitzuteilen (siehe Ziff. 10.3.3). 

 Soweit kein öffentlicher Dienstleistungsauftrag be-
steht, der den Anforderungen nach Satz 1 genügt, er-
folgt die Parametrisierung sowie die nachträgliche 
Überkompensationskontrolle nach Maßgabe dieser 
allgemeinen Vorschrift.  

 
7.3 Bezugspunkt für die Prüfung einer Überkompen-

sation 
 Die Parametrisierung sowie die nachträgliche Über-

kompensationskontrolle nach Maßgabe dieser allge-
meinen Vorschrift beziehen sich auf ein Linienbündel 
(Ziff. 7.3.1) bzw. auf eine einzelne Linie in den Fällen, 
in denen kein Linienbündel besteht (Ziff. 7.3.2), wobei 
nach Maßgabe von Ziff. 7.4 auch grenzüberschrei-
tende Linienabschnitte einbezogen sind.  

 Die Prüfung bezieht sich hierbei auf die gesamten 
Kosten und Einnahmen für die Bedienung dieser Li-
nien(bündel) im jeweiligen Bewilligungsjahr.  

7.3.1 Linienbündel 
a) Linienbündel im engeren Sinne 
 Ein Linienbündel liegt in folgenden Fällen vor: 

• wenn dem Betreiber Genehmigungen nach 
§ 9 Abs. 2 PBefG „gebündelt“ erteilt wurden oder 

• wenn der maßgebliche Nahverkehrsplan Linien-
bündel definiert und das jeweilige Bündel aus-
schließlich von einem Betreiber bedient wird, der 
für alle Linien des Bündels Inhaber der personen-
beförderungsrechtlichen Genehmigungen bzw. Er-
laubnisse bzw. der Betriebsführung ist (vgl. Ziff. 
4.1). Als ein Betreiber gilt auch eine Gemeinschaft 
mehrerer Unternehmen, wenn die fraglichen Ver-
kehre aufgrund von Gemeinschaftskonzessionen 
bedient werden (vgl. Ziff. 4.1). 
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b) Vorhandene Netze als Linienbündel im weiteren Sinne 
 Definiert der maßgebliche Nahverkehrsplan keine Li-

nienbündel bzw. liegt keine „gebündelte“ Genehmigung 
nach § 9 Abs. 2 PBefG vor, so wird ein vorhandenes 
Verkehrsnetz als ein Linienbündel behandelt, insbeson-
dere bei Linien, die wirtschaftliche und/oder verkehrli-
che Verflechtungen i. S. d. § 9 Abs. 2 PBefG aufweisen. 
In diesem Fall legt der Betreiber mit Antragstellung (Ziff. 
10.1) die Bündelung der betreffenden Linien dar. Wenn 
die zuständige Behörde dem nicht binnen vier Wochen 
widerspricht, gilt ihre Zustimmung zu dieser gebündel-
ten Betrachtung als erteilt. Buchstabe c) gilt auch für 
diesen Fall. 

c) Teile von Linienbündeln 
 Bei gemischten Linienbündeln (Bedienung eines Li-

nienbündels bzw. eines vorhandenen Netzes durch 
mehrere Betreiber) werden die jeweils von einem 
Betreiber bedienten Linien dieses Bündels als ein Li-
nienbündel behandelt. 

7.3.2 Einzelne Linien 
 Liegt kein Linienbündel i. S. d. Ziff. 7.3.1 lit. a) bis 

c) vor, werden die Linienverkehre eines Betreibers 
jeweils einzeln betrachtet. Eine zusammenfassen-
de Betrachtung ist nur unter den Voraussetzungen 
des 7.3.1 möglich.  

 
7.4 Federführung und Anteilsberechnung bei grenz-

überschreitenden Verkehren 
 Bei Linien bzw. Linienbündeln, die die Gebietsgren-

zen der hiesigen zuständigen Behörde zu anderen 
Aufgabenträgern überschreiten (grenzüberschreiten-
de Linien bzw. Linienbündel), erfolgt die Zuordnung 
der Kosten und Einnahmen analog den Regelungen 
in Ziffer 6.5. 

 Die eventuelle Überprüfung der Überkompensations-
kontrolle erfolgt grundsätzlich auf das Linienbündel 
bzw. die Linie insgesamt, wenn mit der/den anderen 
betroffenen Aufgabenträgern vereinbart ist, dass die 
Prüfung der Überkompensationskontrolle jeweils in 
Bezug auf die Linie(nbündel) insgesamt federführend 
durch eine der zuständigen Behörden erfolgt. Wenn in 
Bezug auf den fraglichen Verkehr eine Delegation be-
steht (vgl. Ziff. 1.4.), erfolgt bereits aus diesem Grund 
eine gesamthafte Betrachtung. 

 
7.5 Parameter gemäß Art. 4 Abs. 1 lit. b) i) VO (EG) Nr. 

1370/2007 
 Der Betreiber hat mit Antragstellung (Ziff. 10.1) für 

jedes Linienbündel bzw. für jede Linie (Ziff. 7.3) eine 
Vorabkalkulation der Kosten und Erträge einzurei-
chen; er hat dazu ein vorgegebenes Formblatt zu 
verwenden. Für die Antragsjahre 2011 und 2012 dür-
fen die Vorabkalkulationen bis zum 15. 4. 2012 nach-
gereicht werden.  

 
7.6 Erstellung der Vorabkalkulation  
7.6.1  Vorab-Kostenkalkulation 

Der Betreiber trägt das Kostenrisiko. 
Der Betreiber entwickelt die Vorabkalkulation (Ziff. 
7.5) aus den Gesamtkosten seines Unternehmens 
wie folgt:  
 
 
 
 
 
 
 

 
• Die Zuordnung der Kosten zum Linienbündel bzw. 

zur Linie (vgl. Ziff. 7.3) erfolgt sachgerecht und 
nachvollziehbar nach objektiven Maßstäben. Der 
Betreiber beachtet hierbei Ziff. 5 des Anhangs der 
VO (EG) Nr. 1370/2007 (getrennte Rechnungsle-
gung). Er wendet diese Aufteilungsmaßstäbe ein-
heitlich für alle Leistungen für die Laufzeit der Li-
niengenehmigungen an, für die ein Ausgleich aus 
dieser allgemeinen Vorschrift gewährt wird. Leis-
tungen aufgrund öffentlicher Dienstleistungsauf-
träge sind rechnerisch zu trennen (vgl. Ziff. 7.2). 

• Für die Abschnitte von Linien, die das Zuständig-
keitsgebiet der zuständigen Behörde überschrei-
ten und für die keine Federführung nach 7.4. ver-
einbart ist, erfolgt die Zuordnung der Kosten auf 
die Abschnitte der Linie in den Gebieten der jewei-
ligen zuständigen Behörden sachgerecht, nach-
vollziehbar und einheitlich nach den gleichen ob-
jektiven Maßstäben. 

• Der Betreiber erstellt seine Kalkulation nach nach-
vollziehbaren Maßstäben aus den tatsächlichen 
Kosten mindestens des Vorjahres und der Prog-
nose der Kostenentwicklung mithilfe sachgerech-
ter Annahmen über die Entwicklung dieser Kosten 
für das Bewilligungsjahr. Der Betreiber erstellt die-
se Herleitung der Kostenkalkulation für alle Leis-
tungen einheitlich. Soweit eine Änderung dieser 
Herleitung erfolgt, wird diese Änderung für die 
Laufzeit der Liniengenehmigungen über eine Ü-
berleitungsrechnung nachvollziehbar auf die vor-
herige Kostenherleitung zurückgeführt.  

7.6.2 Vorab-Ertragskalkulation 
 Der Betreiber entwickelt die Vorabkalkulation (Ziff. 

7.5) aus den Gesamterträgen seines Unterneh-
mens wie folgt:  

• Die Zuordnung der Erträge zum Linienbündel bzw. 
zur Linie (vgl. Ziff. 7.3) erfolgt sachgerecht und 
nachvollziehbar nach objektiven Maßstäben. Er 
wendet diese Aufteilungsmaßstäbe einheitlich für 
alle Leistungen für die Laufzeit der Liniengeneh-
migungen an, für die ein Ausgleich aus dieser all-
gemeinen Vorschrift gewährt wird. Folgende Ein-
nahmenpositionen sind mindestens zu berücksich-
tigen: 
• Abgeschätzte Fahrgelderlöse nach  “Ein-

nahmen im Ausbildungsverkehr“ und „Je-
dermanneinnahmen“ getrennt 

• Abgeschätzte gesetzliche Ausgleichsleistun-
gen nach § 145 SGB IX 

• Abgeschätzte sonstige Einnahmen und/oder 
sonstige beantragte bzw. erwartete Aus-
gleichsleistungen/ Förderungen 

• Kapitalerträge und -verzinsung (vgl. 8.2.3) 
7.6.3 Grundsätze / Testate 
 Der Betreiber weist durch Testat eines von ihm 

beauftragten Wirtschaftsprüfers / Steuerberaters 
die Einhaltung der nachfolgend genannten Anfor-
derungen nach:  

• die Anforderungen an die sachgerechte Zuord-
nung der Kosten / Erträge nach objektiven Maß-
stäben auf die Linie bzw. das Linienbündel sind 
erfüllt; Ziff. 5 des Anhangs der VO (EG) Nr. 
1370/2007 ist beachtet (getrennte Rechnungsle-
gung);  

• der Betreiber hat die Aufteilungsmaßstäbe für alle 
Leistungen einheitlich angewendet; 
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• für die Abschnitte von allen Linien, die das Zu-

ständigkeitsgebiet der zuständigen Behörde über-
schreiten und für die keine Federführung nach 7.4. 
vereinbart ist, ist die Aufteilung der Kosten / Erträ-
ge sachgerecht, nachvollziehbar und jeweils ein-
heitlich nach den gleichen objektiven Maßstäben 
auf die Abschnitte der Linien in den Gebieten der 
jeweiligen zuständigen Behörden erfolgt;  

• Leistungen aufgrund öffentlicher Dienstleistungs-
aufträge sind rechnerisch getrennt;  

• die Kalkulation ist nach nachvollziehbaren Maß-
stäben aus den tatsächlichen Kosten / Erträge 
mindestens des Vorjahres und der Prognose der 
Kosten-/Ertragsentwicklung erstellt;  

• die Herleitung der Kosten-/Ertragskalkulation er-
folgt für alle Leistungen des Unternehmens ein-
heitlich;  

• soweit Änderungen der Herleitung erfolgten, be-
steht eine Überleitungsrechnung, über die die 
Einheitlichkeit in Bezug auf die ursprüngliche Her-
leitung der Kosten-/Ertragskalkulation nachvollzo-
gen werden kann;  

 
8. Durchführung der Überkompensationskontrolle 

gemäß Anhang VO 1370  
 
8.1 Ermittlung der tatsächlichen Kosten und Einnah-

men 
8.1.1 Ermittlung der tatsächlichen Kosten  
 Die Ermittlung der tatsächlichen Kosten erfolgt für 

ein Linienbündel bzw. eine Linie des Betreibers im 
Gebiet der zuständigen Behörde (Ziff. 7.3) bzw. 
nach Maßgabe von Ziff. 7.4 unter Einbeziehung 
grenzüberschreitender Linienabschnitte. 

 Die tatsächlichen Kosten werden aus der Gewinn- 
und Verlustrechnung des Unternehmens ermittelt 
und dem Linienbündel bzw. den Li-
nien(abschnitten) nach dem gleichen Verfahren 
wie bei der Vorabkalkulation (Ziff. 7.6) zugeordnet.  

 Der Betreiber weist durch Testat eines von ihm 
beauftragten Wirtschaftsprüfers / Steuerberaters 
die Einhaltung dieser Anforderungen entspre-
chend Ziff. 7.6 nach. 

8.1.2 Ermittlung der tatsächlichen Einnahmen  
 Die Einnahmen aus dem Betrieb der Verkehre 

stehen den Betreibern zu.  
 Maßgeblich sind die vom Betreiber mit dem Li-

nienbündel bzw. der Linie (Ziff. 7.3 bzw. nach 
Maßgabe von Ziff. 7.4 unter Einbeziehung grenz-
überschreitender Linienabschnitte) tatsächlich er-
zielten Einnahmen.  

 Diese Einnahmen werden wie folgt ermittelt:  
1. Zu ermitteln sind sämtliche im Zusammen-

hang mit der Leistung im Linienbündel bzw. 
auf der Linie (Ziff. 7.3) erzielten Einnahmen 
bezogen auf das Bewilligungsjahr. Dies sind 
insbesondere:  

a) alle Einnahmen gemäß Einnahmenaufteilung als 
Anspruch zum maßgeblichen Stichtag (Ziff. 10.3.3 
lit. c),  

b) tatsächlich im Bewilligungsjahr zugeflossene Mittel 
aus Ausgleichszahlungen nach §§ 145 ff. SGB IX,  

c) alle sonstigen, dem Linienverkehr zuzurechnen-
den Erträge, z.B. aus Werbung, zum maßgebli-
chen Stichtag (Ziff. 10.3.3 lit. c), 

 
 
 

 
d) Zuschüsse u. a. Zahlungen von Aufgabenträgern, 

Kommunen o. a. öffentlichen Stellen (z.B. Schul-
träger, kreisangehörige Gemeinden, Mittel nach § 
11 Abs. 2 bzw. § 11a Abs. 3 ÖPNVG NRW),  

2. Soweit Fahrzeuge oder sonstige Betriebsmittel 
oder Anlagen gefördert wurden, die für das Li-
nienbündel bzw. die Linie (Ziff. 7.3) eingesetzt 
werden, und die Kosten der geförderten Be-
triebsmittel und Anlagen in der Höhe der Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten (AHK) abgeschrie-
ben werden sowie die Förderung über die Bildung 
von Sonderposten bilanziert wird, ist die Auflö-
sung dieser Sonderposten als Ertrag zu berück-
sichtigen. Andernfalls wird die Förderung kosten-
mindernd berücksichtigt. 

 
 Die dem Betreiber auf der Grundlage von Bewilli-

gungsakten der zuständigen Behörde zugeflossenen 
Ausgleichszahlungen nach § 11a Abs. 2 ÖPNVG 
NRW sind hier noch nicht zu berücksichtigen. 

 Der Betreiber errechnet die auf das Linienbündel bzw. 
die Linie(nabschnitte) entfallenden tatsächlichen Ein-
nahmen aus den tatsächlichen Gesamteinnahmen 
seines Unternehmens wie folgt:  
• Die Zuordnung der tatsächlichen Einnahmen zum 

Linienbündel bzw. zur Linie (einschließlich der 
Abgrenzung der Einnahmen auf Landesgrenzen 
überschreitenden Linien, Ziff. 6.4.1) erfolgt sach-
gerecht und nachvollziehbar nach objektiven 
Maßstäben. Der Betreiber beachtet hierbei Ziff. 5 
des Anhangs der VO (EG) Nr. 1370/2007 (Tren-
nungsrechnung). Er wendet diese Aufteilungs-
maßstäbe für alle Leistungen, für die ein Aus-
gleich aus dieser allgemeinen Vorschrift gewährt 
wird, für die Laufzeit der jeweiligen Liniengeneh-
migungen einheitlich an. Leistungen aufgrund öf-
fentlicher Dienstleistungsaufträge sind rechnerisch 
zu trennen (Ziff. 7.2). 

• Für die Abschnitte von allen Linien, die das Zu-
ständigkeitsgebiet der zuständigen Behörde über-
schreiten und für die keine Federführung nach 7.4 
vereinbart ist, erfolgt die Zuordnung der Einnah-
men sachgerecht, nachvollziehbar und jeweils 
einheitlich nach den gleichen objektiven Maßstä-
ben auf alle Abschnitte der Linien in den Gebieten 
der jeweiligen zuständigen Behörden. 

• Der Betreiber ermittelt die Zuordnung seiner tat-
sächlichen Einnahmen für alle Leistungen im Li-
nienverkehr einheitlich. Soweit eine Änderung die-
ser Zuordnung erfolgt, wird diese Änderung für die 
Laufzeit der Liniengenehmigungen über eine Ü-
berleitungsrechnung nachvollziehbar auf die vor-
herige Zuordnung zurückgeführt. Der Betreiber er-
stellt diese Herleitung der Kostenkalkulation für al-
le Leistungen einheitlich. Soweit eine Änderung 
dieser Herleitung erfolgt, wird diese Änderung für 
die Laufzeit der Liniengenehmigungen über eine 
Überleitungsrechnung nachvollziehbar auf die 
vorherige Kostenherleitung zurückgeführt. 
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 Der Betreiber weist durch Testat eines von ihm zu 

beauftragenden Wirtschaftsprüfers / Steuerberaters 
die Einhaltung der nachfolgend genannten Anforde-
rungen nach:  
• die Anforderungen an die sachgerechte Zuord-

nung der Einnahmen nach objektiven Maßstäben 
auf die Linie bzw. das Linienbündel sind erfüllt; 

• die Anforderungen an die Zuordnung der Einnah-
men auf Linienabschnitte in den Fällen, in denen 
keine Federführung vereinbart ist (Ziff. 7.4) sind 
erfüllt; 

• der Betreiber hat die Aufteilungsmaßstäbe für alle 
Leistungen einheitlich angewendet; Ziff. 5 des An-
hangs der VO (EG) Nr. 1370/2007 ist beachtet 
(Trennungsrechnung); 

• Leistungen aufgrund öffentlicher Dienstleistungs-
aufträge sind rechnerisch getrennt;  

• die Zuordnung der Einnahmen erfolgt für alle Leis-
tungen des Unternehmens einheitlich;  

• soweit Änderungen der Zuordnung erfolgten, be-
steht eine Überleitungsrechnung, über die die 
Einheitlichkeit in Bezug auf die ursprüngliche Zu-
ordnung der Einnahmen nachvollzogen werden 
kann;  

 
8.2 Maßstab der Überkompensationskontrolle: Diffe-

renz Kosten – Einnahmen im Bereich der zustän-
digen Behörde 

 m Rahmen der Überkompensationskontrolle wird ge-
prüft, inwieweit alle maßgeblichen Kosten (Ziff. 8.2.1) 
zuzüglich der angemessenen Kapitalverzinsung (Ziff. 
8.2.3) über allen maßgeblichen Einnahmen (Ziff. 
8.2.2) des Antragstellers und im Bereich der zustän-
digen Behörde liegen. Der Ausgleich nach § 11a Abs. 
2 ÖPNVG NRW ist begrenzt auf diesen Differenzbe-
trag (Ziff. 5.3). Liegen die maßgeblichen Einnahmen 
über den tatsächlichen Kosten zuzüglich der ange-
messenen Kapitalverzinsung, wird kein Ausgleich 
gewährt (Ziff. 10.3.4).  

 Der Betreiber weist durch Testat eines von ihm zu 
beauftragenden Wirtschaftsprüfers / Steuerberaters 
die Einhaltung der nachfolgend in Ziff. 8.2.1 bis 8.2.3 
genannten Anforderungen nach. In dem Testat ist die 
Differenz zwischen den maßgeblichen Kosten (Ziff. 
8.2.1) zuzüglich der angemessenen Kapitalverzin-
sung (Ziff. 8.2.3) und den maßgeblichen Einnahmen 
(Ziff. 8.2.2) als Betrag anzugeben. 

8.2.1 Maßgebliche Kosten 
 Anzusetzen sind die tatsächlichen Kosten gemäß 

Ziff. 8.1.1, es sei denn, diese übersteigen die sich 
aus den vorab festgelegten Parametern und den 
tatsächlichen Mengen im Bewilligungsjahr erge-
benden Kosten gemäß Ziff. 7.5 und 7.6; in diesem 
Fall sind die tatsächlichen Kosten nur bis zu dem 
sich aus der Vorabkalkulation ergebenden Betrag 
anzusetzen (maßgebliche Kosten). 

8.2.2 Maßgebliche Einnahmen 
 Maßgeblich sind die tatsächlichen Einnahmen 

gemäß Ziff. 8.1.2. 
8.2.3 Angemessene Kapitalverzinsung 
 Die zulässige Höhe der angemessenen Kapital-

verzinsung wird pauschalierend bezogen auf Linie 
/ Linienbündel (Ziff. 7.3) entsprechend einer Um-
satzrendite von 4,75 % berechnet. Der Betrag wird 
als Anteil in Höhe von 4,99 % der maßgeblichen 
Kosten ermittelt.  

 
 

 
8.3 Regelungen zur Vermeidung einer Überkompen-

sation 
 Ergibt die Prüfung nach Ziff. 8.2 bzw. die gemäß Ziff. 

7.2 durchgeführte Überkompensationsprüfung nach 
Maßgabe eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags, 
dass der sich nach Ziff. 6.5 ergebende rechnerische 
Anteil des Betreibers an den Mitteln nach § 11a Abs. 
2 ÖPNVG NRW zu einer Überkompensation führen 
würde, dann ist im Rahmen der endgültigen Bewilli-
gung (Ziff. 10.3.3) der Ausgleich gemäß Ziff. 6.6 bis 
zur Grenze der Überkompensation abzusenken. 

 Im Fall der Federführung (Ziff. 7.4) teilt der Federfüh-
rer den anderen betroffenen zuständigen Behörden 
rechtzeitig mit, welcher Betrag die Grenze der Über-
kompensation eines Betreibers für seine Li-
nien(abschnitte) in deren Gebieten darstellt, so dass 
diese im endgültigen Bewilligungsbescheid die Höhe 
des Ausgleichs entsprechend festlegen können. Hier-
bei erfolgt die Aufteilung des Betrags (Grenze der 
Überkompensation) auf die Gebiete mehrerer zustän-
diger Behörden im Verhältnis der Wagenkilometer in 
den jeweiligen Gebieten.  

 Soweit Teilzahlungen/Abschläge aufgrund vorläufiger 
Bewilligungsakte zu einer Überschreitung dieser 
Grenze geführt haben, sind diese Überzahlungen rü-
ckabzuwickeln (Ziff. 10.3.3 lit. d) 

 
9. Anreizsystem gemäß Anhang VO (EG) Nr. 

1370/2007 
 Gemäß Ziffer 7 des Anhangs der VO (EG) Nr. 

1370/2007 muss das Verfahren zur Gewährung der 
Ausgleichsleistung in der allgemeinen Vorschrift einen 
Anreiz dafür geben, dass der Betreiber einer wirt-
schaftlichen Geschäftsführung aufrechterhält oder 
entwickelt, und dass die Personenverkehrsdienste in 
ausreichend hoher Qualität erbracht werden.  

 Mittel aus dieser allgemeinen Vorschrift können nur 
Betreiber für die Linienverkehre in Anspruch nehmen, 
in denen die Fahrgäste die Mobilitätsgarantie NRW 
nutzen können. Die Mobilitätsgarantie NRW setzt den 
erforderlichen Anreiz zur Einhaltung von Pünktlich-
keitsstandards als zentraler Qualitätsanforderung. 

 
10. Antrags- und Bewilligungsverfahren, Mitwir-

kungspflichten und Prüfrechte 
 
10.1 Antrag 
 Der Ausgleich (Ziff. 5) wird nur auf Antrag gewährt. 
10.1.1 Antrag – Form 
 Der Antrag kann nur schriftlich durch vollständige 

Ausfüllung des Antragsformblattes bei der zustän-
digen Behörde gestellt werden. Ein unvollständi-
ger Antrag wird abgelehnt, wenn der Betreiber 
nicht binnen einer von der zuständigen Behörde 
gesetzten Frist von maximal vier Wochen ab Ein-
gang einer entsprechenden Aufforderung die von 
der zuständigen Behörde geforderten Unterlagen 
einreicht (Versagung, Ziff. 10.3.4).  
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10.1.2 Antrag – Frist  
 Die Betreiber können ihre Anträge in einer Frist 

von drei Wochen nach Bekanntmachung dieser 
allgemeinen Vorschrift für das Kalenderjahr 2011 
stellen. Die Anträge für die Kalenderjahre ab 2012 
sind bis zum 31.12. des jeweiligen Vorjahres zu 
stellen.  

 Wenn ein Betreiber nach Ablauf der vorgenannten 
Frist erstmals im Laufe des Bewilligungsjahres im 
Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift tä-
tig wird (d.h. erstmals Linienverkehre im Gebiet 
der zuständigen Behörde aufnimmt), hat er seinen 
Antrag unverzüglich nach Erhalt der diesbezügli-
chen personenbeförderungsrechtlichen Genehmi-
gung bzw. Erlaubnis, spätestens aber am letzten 
Tag vor der Betriebsaufnahme zu stellen.   

 Maßgeblich ist der Eingang des Antrags bei der 
zuständigen Behörde. Verspätet eingegangene 
Anträge werden nicht berücksichtigt (Ausschluss-
frist) 

 
10.2 Bewilligung – Form 
 Die Gewährung bzw. Versagung des Ausgleichs er-

folgt durch Verwaltungsakt (Bewilligungs- bzw. Ver-
sagungsakt). 

 
10.3 Bewilligungsakt und -verfahren  
10.3.1 Grundsätzliche Inhalte und Nebenbestimmungen 
 Im Bewilligungsakt wird die Höhe des Ausgleichs 

festgelegt und die Gewährung der Ausgleichszah-
lung geregelt, sofern nicht der Ausgleich versagt 
wird (Ziff. 10.3.4). Hierzu ergeht zunächst ein nur 
vorläufiger Bewilligungsakt (Ziff. 10.3.2). Die end-
gültige Festsetzung erfolgt durch den endgültigen 
Bewilligungsakt (Ziff. 10.3.3). 

 Die Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflich-
tung gemäß Ziff. 3 sowie die Einhaltung der Vor-
aussetzungen nach Ziff. 4.2 werden im Bewilli-
gungsakt zur Bedingung für den Ausgleich ge-
macht.  

 Die Einhaltung der weiteren Anforderungen ge-
mäß Ziff. 4.3 wird im Bewilligungsakt zur Auflage 
gemacht.  

 In dem Bewilligungsakt werden ferner Regelun-
gen, z.B. in Form von Auflagen und/oder Wider-
rufsvorbehalten, zur Durchsetzung der weiteren 
Verpflichtungen der Betreiber nach dieser allge-
meinen Vorschrift, insbesondere zur Durchset-
zung der Nachweis- und Kooperationspflichten 
nach Ziff. 10.3 bis 10.6 getroffen.  

 Außerdem enthält der Bewilligungsakt Regelun-
gen für den Fall seiner vollständigen oder teilwei-
sen Aufhebung (Rücknahme oder Widerruf) sowie 
– insbesondere im Fall der Nichterfüllung von Be-
dingungen und für den Fall der Überkompensation 
– für die Rückabwicklung des Ausgleichs und von 
Überzahlungen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10.3.1 Vorläufiger Bewilligungsakt  
 Auf den Antrag des Betreibers ergeht innerhalb 

einer Frist von acht Wochen nach Eingang aller 
für den Geltungsbereich dieser allgemeinen Vor-
schrift vollständig und fristgerecht eingereichten 
Anträge gemäß Ziff. 10.1 ein vorläufiger Bewilli-
gungsakt für das Jahr, für das der Ausgleich be-
gehrt wird (Bewilligungsjahr).  

 Mit dem vorläufigen Bewilligungsakt wird der vor-
aussichtliche Bewilligungsbetrag als Ausgleich 
vorläufig festgesetzt und es werden auf dieser 
Grundlage Teilzahlungen/Abschläge geregelt (Ziff. 
11.1). Der vorläufige Bewilligungsakt steht unter 
dem Vorbehalt der endgültigen Bescheidung 
(10.3.3).  

 Der voraussichtliche Bewilligungsbetrag wird auf-
grund einer Prognose bezüglich des voraussichtli-
chen Anteils des jeweiligen Betreibers an den Mit-
teln nach § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW gemäß Ziff. 
6 für das Bewilligungsjahr bestimmt.  

a) Voraussichtliche Wagenkm 
 Die hierfür maßgeblichen, vom jeweiligen Betreiber im 

Bewilligungsjahr voraussichtlich zu erbringenden Wa-
genkm (vgl. Ziff. 6.5) sind aus den dem Betreiber für 
das Bewilligungsjahr erteilten personenbeförderungs-
rechtlichen Genehmigungen bzw. Erlaubnissen und gel-
tenden Fahrplänen für die Linienverkehre des Betrei-
bers abzuleiten. Maßgeblich sind – vorbehaltlich lit. c) – 
die im Zeitpunkt der Antragstellung geltenden Geneh-
migungen bzw. Erlaubnisse und Fahrpläne. 

b) Voraussichtliche Erträge im Ausbildungsverkehr 
 Die voraussichtlichen Erträge des Betreibers im Ausbil-

dungsverkehr (vgl. Ziff. 6.4) sind vom Betreiber vorab 
zu kalkulieren und mit dem Antrag anhand von Vergan-
genheitswerten, soweit vorhanden, plausibel dazule-
gen. Hierbei sind, soweit vorhanden, Einnahmenprog-
nosen der jeweiligen Verkehrsverbünde und 
-gemeinschaften zu berücksichtigen und mit Antragstel-
lung vorzulegen. 

c) Zu berücksichtigende Leistungs- und Ertragsänderun-
gen 

 Soweit der Betreiber während des Bewilligungsjahres 
Verkehre aufnehmen, erweitern, reduzieren oder ein-
stellen wird, ist dies bei der Ermittlung der Wagenkm 
sowie bei der Prognose der Erträge des Betreibers im 
Ausbildungsverkehr zu berücksichtigen, wenn im Zeit-
punkt der Antragstellung (Ziff. 10.1) die entsprechenden 
(Änderungs-)Genehmigungen bzw. Fahrplanzustim-
mungen bestandskräftig sind bzw. durch Fristablauf en-
den bzw. (Teil-)Entbindungen bestandskräftig vorliegen 
bzw. einstweilige Erlaubnisse erteilt wurden. Eine unter-
jährige Anpassung der vorläufigen Bewilligung bei an-
deren unterjährigen Leistungs- bzw. Einnahmenverän-
derungen findet nicht statt. 

d) Voraussichtlicher Anteil an den Mitteln nach § 11a Abs. 
2 ÖPNVG NRW 

 Der voraussichtliche Anteil des Betreibers an den Mit-
teln nach § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW wird auf dieser 
Grundlage von der zuständigen Behörde nach Ziff. 6.6 
ermittelt. 
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e) Voraussichtlicher Bewilligungsbetrag und Teilzahlun-

gen/Abschläge 
 Aus den vorstehenden Regelungen ergibt sich der vor-

aussichtliche Bewilligungsbetrag. Auf diesen werden 
nach Maßgabe des vorläufigen Bewilligungsaktes Teil-
zahlungen in Form von Abschlägen geleistet. Diese 
sind gemäß Ziff. 11.1 auf einen Bruchteil des voraus-
sichtlichen Bewilligungsbetrags begrenzt.  

f) Vorbehalte und nachträgliche abschließende Entschei-
dung 

 Die Festsetzungen und Regelungen des vorläufigen 
Bewilligungsaktes sind nur vorläufig und stehen unter 
dem Vorbehalt der abschließenden Entscheidung durch 
den endgültigen Bewilligungsakt nach Ziff. 10.3.3. Eine 
Korrektur (Erhöhung oder Reduzierung) des Bewilli-
gungsbetrags durch den endgültigen Bewilligungsakt 
sowie eine Rückabwicklung etwaiger Überzahlungen 
durch die mit dem endgültigen Bewilligungsakt vorzu-
nehmenden Schlussrechnung bleibt ausdrücklich vor-
behalten. Es wird darauf hingewiesen, dass sich nicht 
nur z.B. aus der Einnahmenaufteilung (vgl. Ziff. 6.4.5 
und Ziff. 10.3.3), sondern unter anderem auch bei un-
terjährigen Leistungsänderungen und z.B. auch durch 
Hinzukommen oder Ausscheiden von weiteren Betrei-
bern während des Bewilligungsjahres Veränderungen 
ergeben können.  

 Ferner bleibt eine Änderung des vorläufigen Bewilli-
gungsaktes für den Fall vorbehalten, dass der Betreiber 
Linienverkehre im Geltungsbereich dieser allgemeinen 
Vorschrift vor Ablauf des Bewilligungsjahres ganz oder 
teilweise endgültig oder vorübergehend einstellt, ohne 
dass dies bereits nach vorstehender lit. c) berücksich-
tigt worden ist. In diesem Fall kann der vorläufige Bewil-
ligungsakt durch einen weiteren vorläufigen oder durch 
den endgültigen Bewilligungsakt ersetzt werden, und es 
können der vorläufige Bewilligungsbetrag neu festge-
setzt und ggf. noch ausstehende Teilzahlun-
gen/Abschläge geändert werden.   

10.3.3 Endgültiger Bewilligungsakt / Schlussabrechnung 
 Mit dem endgültigen Bewilligungsakt wird die Hö-

he des Bewilligungsbetrags als Ausgleich (Ziff. 5) 
endgültig festgesetzt. Ferner werden unter Be-
rücksichtigung der Teilzahlungen / Abschläge ggf. 
noch zu leistende Nachzahlung bzw. die Rückab-
wicklung von Überzahlungen geregelt (Schlussab-
rechnung). 

a) Zeitlicher Ablauf 
Der endgültiger Bewilligungsakt erfolgt, nachdem die 
erforderlichen Daten zur 
- Ermittlung des Anteils an den Mitteln nach § 11a 

ÖPNVG NRW (vgl. Ziff.6) und 
- zur Durchführung der Überkompensationskontrolle 

nach VO (EG) Nr. 1370/2007 (vgl. Ziff. 8)  
 endgültig vorliegen, spätestens aber zum 15.05. des 

zweiten dem Bewilligungsjahr folgenden Jahres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b) Vorgehensweise/Datengrundlage 
 Die zuständige Behörde ermittelt den endgültigen Anteil 

des jeweiligen Betreibers an den Mitteln nach § 11a 
Abs. 2 ÖPNVG NRW nach Maßgabe dieser allgemei-
nen Vorschrift und setzt diesen Betrag als Ausgleich 
endgültig fest.  

 Hierbei legt sie die gemäß lit. c) vom Betreiber zu 
erbringenden Nachweise bzw. die gemäß lit. c) von ihr 
festgelegten Werte zugrunde. Soweit hiernach keine 
endgültigen Daten vorliegen, wird der endgültige Betrag 
auf der Basis der vorläufigen Daten ermittelt. Soweit 
keine vorläufigen Daten vorliegen oder diese mit erheb-
lichen Unsicherheiten belastet sind, kann die zuständi-
ge Behörde eine eigene Schätzung der betreffenden 
Werte vornehmen und auf dieser Basis den Betrag 
endgültig festlegen. Eine nachträgliche Korrektur dieses 
Betrags auf der Basis später verfügbarer Daten, insbe-
sondere wegen nachträglicher Ergebnisse der Einnah-
menaufteilung, findet nicht statt.  

 Die zuständige Behörde ermittelt den endgültigen Be-
willigungsbetrag wie folgt: Zunächst errechnet sie auf 
Basis der vorgenannten Datengrundlage für alle Betrei-
ber den jeweiligen rechnerischen Anteil an den Mitteln 
nach § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW gemäß Ziff. 6.6. So-
dann führt sie für alle Betreiber bzw. Verkehre, für die 
das nach Ziff. 7.2 erforderlich ist, gemäß Ziff. 8 die Ü-
berkompensationskontrolle unter Beachtung der Para-
meter nach Ziff. 7 sowie unter Berücksichtigung des An-
reizes nach Ziff. 9 durch. Wenn die Überkompensati-
onskontrolle gemäß Ziff. 7.2 auf der Grundlage eines 
öffentlichen Dienstleistungsauftrags erfolgt, legt die zu-
ständige Behörde das Ergebnis dieser Prüfung zugrun-
de (vgl. lit. c). Soweit hiernach bei einem Betreiber der 
rechnerische Anteil nach Ziff. 6.6 die Grenze der Über-
kompensation (Ziff. 8.2) überschreitet, wird der Aus-
gleich für diesen Betreiber auf den der Grenze der Ü-
berkompensation entsprechenden Betrag festgesetzt 
(Ziff. 8.3). Die verbleibende Differenz wird sodann ge-
mäß Ziff. 6.7 auf die übrigen Betreiber – jeweils bis zur 
Grenze der Überkompensation – verteilt.  

c) Mitwirkungspflicht des Betreibers 
 Eine erneute Antragstellung seitens des Betreibers ist 

für den endgültigen Bewilligungsakt nicht erforderlich.  
 Der Betreiber hat bis zum 15.04.  des zweiten dem Be-

willigungsjahr folgenden Jahres der zuständigen Be-
hörde die erforderlichen Nachweise (vgl. Ziff. 10.4) zu 
übergeben; im Fall des Ziff. 7.2 hat er das Ergebnis der 
jährlichen Überkompensationskontrolle aufgrund des öf-
fentlichen Dienstleistungsauftrags mitzuteilen. Hierfür 
sind die erforderlichen Daten mit Stichtag zum 31.03. 
des zweiten dem Bewilligungsjahr folgenden Jahres 
anzugeben.  

 Die zuständige Behörde kann weitere Unterlagen an-
fordern und die Angaben überprüfen. Soweit der 
Betreiber seinen diesbezüglichen Verpflichtungen nicht 
nachkommt, wird die zuständige Behörde die entspre-
chenden Daten aufgrund eigener Bewertungen festle-
gen und den Ausgleich auf dieser Grundlage festset-
zen. Alternativ kann die Behörde den Ausgleich ganz 
oder teilweise versagen (Ziff. 10.3.4). 
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d) Schlussabrechnung 
 Ausgehend von dem endgültig festgesetzten Bewilli-

gungsbetrag stellt die zuständige Behörde unter Be-
rücksichtigung der dem Betreiber gewährten und zuge-
flossenen Teilzahlungen/Abschläge fest, inwieweit eine 
Unter- oder Überzahlung erfolgt ist (Schlussabrech-
nung). Im endgültigen Bewilligungsakt wird dement-
sprechend eine ggf. erforderliche Nachzahlung gewährt 
oder die Rückabwicklung einer ggf. erfolgten Überzah-
lung geregelt (vgl. Ziff. 11.2). 

10.3.4 Versagung des Ausgleichs 
 Wenn nach Maßgabe dieser allgemeinen Vor-

schrift der beantragte Ausgleich versagt wird, etwa 
im Fall der Verfristung (Ziff. 10.1) oder der Verlet-
zung von Mitwirkungspflichten (z.B. Ziff. 10.3.3) 
oder weil die Voraussetzungen für eine Aus-
gleichsgewährung nicht vorliegen, ergeht eine 
Versagung durch Verwaltungsakt. Soweit bereits 
(Über-)Zahlungen aufgrund eines vorläufigen Be-
willigungsaktes erfolgt sind, werden diese rückab-
gewickelt (vgl. Ziff. 11.2). Dasselbe gilt im Fall der 
Nichterfüllung von im Bewilligungsakt geregelten 
Bedingungen sowie im Fall der Aufhebung (Rück-
nahme oder Widerruf) des Bewilligungsaktes.  

 
10.4 Darlegungs- und Nachweispflicht des Betreibers 
 Der Betreiber trägt die Darlegungs- und Nachweis-

pflicht für sämtliche in dieser allgemeinen Vorschrift 
geregelten Voraussetzungen und Anforderungen an 
die Gewährung des Ausgleichs. Er ist verpflichtet, 
sämtliche für die Durchführung dieser allgemeinen 
Vorschrift erforderlichen Angaben vollständig und 
wahrheitsgemäß zu machen. Er erfüllt diese Verpflich-
tungen insbesondere bei Antragstellung (Ziff. 10.1) 
und durch seine Mitwirkungspflichten gemäß Ziff. 
10.3.3. lit. c). Hierzu legt er der zuständigen Behörde 
insbesondere die nachstehend genannten Daten vor. 
Weitergehende Nachweispflichten können sich au-
ßerdem aus Ziff. 10.6 ergeben.  

10.4.1 Antragstellung 
 Mit Antragstellung weist der Betreiber der zustän-

digen Behörde in Bezug auf das jeweilige Bewilli-
gungsjahr nach 

• den ggf. für eine Linie / ein Linienbündel vorhan-
denen öffentlichen Dienstleistungsauftrag (Ziff. 
7.2), 

• das ggf. nach § 9 Abs. 2 PBefG genehmigte Li-
nienbündel (Ziff. 7.3.1 Buchstabe a), 

• ggf. die Zugehörigkeit der Linien des Betreibers zu 
einem Linienbündel, in dem bestimmte Linien von 
anderen Betreibern bedient werden (Ziff. 7.3.1 
Buchstabe c), bzw. 

• ggf. vorhandene wirtschaftliche und verkehrliche 
Verflechtungen der von ihm betriebenen Linien 
(Ziff. 7.3.1 Buchstabe b). 

 Betreiber, die Übergangs-, Anerkennungs- und/oder 
Haustarife gemäß Ziff. 3.5 anwenden, teilen der zu-
ständigen Behörde mit Antragstellung die bei ihnen 
geltenden Zeitfahrausweise des Ausbildungsverkehrs 
mit. Der Betreiber weist nach, dass die Tarife den An-
forderungen an die Mindest-Ermäßigung entsprechen 
(Ziff. 3.5). 
• Ferner teilt der Betreiber der zuständigen Behörde 

mit Antragstellung für das jeweilige Bewilligungs-
jahr mit  

• die Anzahl der voraussichtlich vom Betreiber in 
NRW zu fahrenden Wagenkilometer im Linienver-
kehr (Ziff. 10.3.2. lit. a), 

 
• die Anzahl der voraussichtlich vom Betreiber im 

Gebiet der zuständigen Behörde zu fahrenden 
Wagenkilometer im Linienverkehr (10.3.2. lit. a), 
differenziert nach Linien, 

• die Höhe der voraussichtlich von ihm erzielten 
Einnahmen im Ausbildungsverkehr in NRW 
(10.3.2. lit. b), 

• die Höhe der voraussichtlich von ihm erzielten 
Einnahmen im Ausbildungsverkehr im Gebiet der 
zuständigen Behörde (10.3.2. lit. b)  

• und zwar jeweils unter Berücksichtigung von Än-
derungen der Anzahl der Wagenkilometer und der 
Höhe der Einnahmen in NRW bzw. im Gebiet der 
zuständigen Behörde (10.3.2. lit. c). 

 Mit dem Antrag übermittelt der Betreiber der zustän-
digen Behörde bezogen auf Linien / Linienbündel 
(Ziff. 7.3) für das jeweilige Bewilligungsjahr außerdem 
• die Vorabkalkulation der Kosten und Erträge ge-

mäß Formblatt (Ziff. 7.5) sowie 
• ein Testat eines Wirtschaftsprüfers / Steuerbera-

ters, das die Einhaltung der für die Erstellung der 
Vorabkalkulation der Kosten geltenden Anforde-
rungen bestätigt (Ziff. 7.6); die zuständige Behör-
de leitet diese Angaben dem ggf. verantwortlichen 
Federführer (Ziff. 7.4) zu. 

 Abweichend von dieser Regelung übermittelt der 
Betreiber für das Kalenderjahr 2011 die Vorabkalkula-
tion und das Testat bis zwei Monate nach Veröffentli-
chung dieser allgemeinen Vorschrift, spätestens je-
doch bis zum 31.12.2011. 

10.4.2 Mitwirkungspflicht im Rahmen der endgültigen 
Bewilligung 

 Für die endgültige Bewilligung (Ziff. 10.3.3) gibt 
der Betreiber der zuständigen Behörde im Rah-
men seiner Mitwirkungspflicht nach Ziff. 10.3.3 lit. 
c) für das Bewilligungsjahr an: 

• die vom Betreiber tatsächlich erzielten Erträge im 
Ausbildungsverkehr (Ziff. 6.4); 

• die vom Betreiber tatsächlich im Antragsjahr in 
NRW insgesamt sowie im Gebiet der zuständigen 
Behörde erbrachten Wagenkilometer im Linien-
verkehr je Linie einschließlich der in NRW auf 
grenzüberschreitenden Linien erbrachten Wagen-
kilometer; gesondert ausgewiesen werden die 
hiervon ggf. auf Stadtbahnen in Doppeltraktion 
entfallenden Wagenkilometer (Ziff. 6.5); 

• Im Fall von Federführung (Ziff. 7.4) zusätzlich die 
Wagenkilometer des Betreibers auf Linienab-
schnitt(en) außerhalb des Gebietes der zuständi-
gen Behörde jeweils bezogen auf das Gebiet je-
des beteiligten Aufgabenträgers. 

 Soweit nicht aufgrund Ziff. 7.2 die Regelungen eines 
öffentlichen Dienstleistungsauftrages für die Über-
kompensationskontrolle maßgeblich sind, gibt der 
Betreiber der zuständigen Behörde bezogen auf Li-
nien/Linienbündel (Ziff. 7.3) für die Durchführung der 
Überkompensationskontrolle an: 
• die Höhe des Differenzbetrages zwischen den 

maßgeblichen Kosten (Ziff. 8.2.1) zuzüglich der 
angemessenen Kapitalverzinsung (Ziff. 8.2.3) und 
den maßgeblichen Einnahmen (Ziff. 8.2.2) gemäß 
Ziff. 8.2; die zuständige Behörde leitet diese An-
gaben dem ggf. verantwortlichen Federführer (Ziff. 
7.4) zu.  
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 Durch Testat eines Wirtschaftsprüfers/ Steuerberaters 

bestätigt der Betreiber hierbei die Einhaltung der für 
die Ermittlung der tatsächlichen Kosten geltenden An-
forderungen gemäß Ziff. 8.1.1 und die Einhaltung der 
für die Ermittlung der tatsächlichen Einnahmen gel-
tenden Anforderungen gemäß Ziff. 8.1.2, die Einhal-
tung der Anforderungen an die angemessene Kapital-
verzinsung gemäß Ziff. 8.2.3 sowie die Höhe des Dif-
ferenzbetrages gemäß Ziff. 8.2.  

 Der Betreiber weist der zuständigen Behörde zudem 
nach, dass  
• im Bewilligungsjahr die Verkehre vom Betreiber 

gemäß den erteilten Genehmigun-
gen/Erlaubnissen/Fahrplänen durchgeführt wor-
den sind (Ziff. 4.3.1). 

• die Fahrgäste im Antragsjahr die Mobilitätsgaran-
tie NRW in Anspruch nehmen konnten (Ziff. 9), 

 
10.5 Anforderung weiterer Unterlagen und Prüfungs-

recht der zuständigen Behörde   
 Die zuständige Behörde kann die vom Betreiber nach 

dieser allgemeinen Vorschrift beizubringenden Daten, 
Nachweise, Kalkulationen, Testate u.Ä. selbst oder 
durch einen von ihr bestimmten, zur Verschwiegen-
heit verpflichteten bzw. zu verpflichtenden Dritten prü-
fen lassen, wenn und soweit berechtigte Zweifel be-
stehen. Der Betreiber ist verpflichtet, auf Verlangen 
der zuständigen Behörde oder dem von ihr beauftrag-
ten Dritten Einblick in die hierfür notwendigen Unter-
lagen zu gewähren.  

 Gemäß § 16 Abs. 7 ÖPNVG NRW unterliegt die Ver-
wendung der Mittel nach § 11a ÖPNVG NRW durch 
die zuständigen Behörden der Prüfung durch den 
Landesrechnungshof. Der Landesrechnungshof kann 
die Verwendung der an die Betreiber weitergeleiteten 
Mittel unmittelbar bei den Betreibern prüfen. Der 
Betreiber ist verpflichtet, diese Prüfung zu unterstüt-
zen und dem Landesrechnungshof insbesondere den 
hierfür erforderlichen Einblick in die Unterlagen zu 
gewähren. 

 Es wird darauf hingewiesen, dass diese Verpflichtun-
gen des § 16 Abs. 7 ÖPNVG NRW auch für die Zeit 
nach Erlass des endgültigen Bewilligungsbescheids 
und im Fall eines Außerkrafttretens dieser allgemei-
nen Vorschrift fortgelten. 

 
10.5 Veröffentlichung nach Art. 7 Abs. 1 VO (EG) Nr. 

1370/2007 
 Es wird darauf hingewiesen, dass die zuständige Be-

hörde über die aufgrund dieser allgemeinen Vorschrift 
bewilligten Ausgleichszahlungen berichtspflichtig 
nach Art. 7 Abs. 1 VO (EG) Nr. 1370/2007 ist. Betrei-
ber, denen ein Ausgleich aufgrund dieser allgemeinen 
Vorschrift gewährt wird, können sich insoweit nicht 
auf eine Vertraulichkeit bzw. Geheimhaltung der von 
ihnen gemachten Angaben berufen. Es liegt im Er-
messen der zuständigen Behörde, den Bericht im 
Rahmen der Vorgaben des Art. 7 Abs. 1 VO (EG) Nr. 
1370/2007 zu gestalten und zu entscheiden, welche 
Informationen in welchem Detaillierungsgrad hierzu 
veröffentlicht werden. Sofern dies für die Gewährleis-
tung der Berichtspflicht nach Art. 7 Abs. 1 VO (EG) 
Nr. 1370/2007 erforderlich ist, kann die zuständige 
Behörde Daten, die im Zusammenhang mit dieser all-
gemeinen Vorschrift stehen, auch nachträglich von 
den Betreibern einfordern. 

 
 

 
11. Abwicklung der Zahlungen 
 
11.1 Abschläge/Teilzahlungen  
 Durch den vorläufigen Bewilligungsakt (Ziff. 10.3.2) 

werden Abschläge/Teilzahlungen wie folgt gewährt 
und durchgeführt: 
- Innerhalb von zwölf Werktagen nach Bestands-

kraft des vorläufigen Bewilligungsakts 60 % auf 
den voraussichtlichen Bewilligungsbetrag. 

- Zum 15.10. des Bewilligungsjahres 35 % auf den 
voraussichtlichen Bewilligungsbetrag. Die Ab-
schläge/Teilzahlungen im Sinne des vorstehenden 
Satzes, die sich auf das Kalenderjahr 2011 bezie-
hen, werden abweichend innerhalb von zwölf 
Werktagen nach Bestandskraft des vorläufigen 
Bewilligungsaktes geleistet, jedoch nicht vor dem 
15. 10. 2011. 

- Die übrigen 5 % werden analog zu dem im vorste-
henden Spiegelstrich aufgeführten Termin auf ein 
durch den Betreiber eingerichtetes und der zu-
ständigen Behörde mitgeteiltes Notar-Anderkonto 
geleistet. Eine Verrechnung des auf das Notar-
Anderkonto eingezahlten Anteils der dritten Teil-
zahlung findet mit der Schlussabrechnung nach 
Ziff. 11.2 statt.  

 Die Zahlung erfolgt mittels Überweisung auf ein vom 
Betreiber mit Antragstellung anzugebendes Konto. 

 
11.2 Schlusszahlung bzw. Rückabwicklung 
 Binnen zwölf Werktagen nach Bestandskraft des 

endgültigen Bewilligungsaktes (Ziff. 10.3.3) erfolgt die 
Schlusszahlung, soweit dem Betreiber nach der 
Schlussabrechnung noch Mittel zustehen.  

 Soweit der Betreiber nach der Schlussabrechnung 
eine Überzahlung erhalten hat, kann diese mit (Ab-
schlags-)Zahlungen aufgrund einer etwaigen weiteren 
(vorläufigen) Bewilligung von Mitteln verrechnet wer-
den. Andernfalls hat der Betreiber die Mittel binnen 
einer im endgültigen Bewilligungsakt zu bestimmen-
den Frist an die zuständige Behörde mittels Überwei-
sung auf das von der Behörde anzugebende Bank-
konto zurückzuzahlen; Überzahlungen sind mit einem 
Zinssatz von 5 % über dem Basiszinssatz ab Zugang 
des endgültigen Bewilligungsaktes bis zur Rückerstat-
tung der Überzahlung zu verzinsen.  

 Eine Verzinsung im Fall der Unterzahlung findet nicht 
statt. 

 
11.3 Rechtskraft, Inkrafttreten  
 Diese Satzung tritt gemäß § 7 Abs. 4 Satz 2 GO NRW 

mit dem Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
11.4 Anwendung der Ausgleichsregelungen für das 

gesamte Kalenderjahr 2011 
 Die Weiterleitung der Ausbildungsverkehr-Pauschale 

nach Maßgabe dieser Satzung erfolgt ungeachtet des 
Zeitpunkts des Inkrafttretens (Ziff. 11.3) gemäß § 11a 
Abs. 2 ÖPNVG NRW bezogen auf das gesamte Ka-
lenderjahr 2011. 

 
11.5 Außerkrafttreten  
 Diese Satzung tritt durch gesonderten Beschluss oder 

bei Außerkrafttreten des § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW 
außer Kraft.  
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Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder  

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Detmold, den 22.07.2011 
Der Bürgermeister 
 
Heller 
 
Anlage  
„Vermerk zum Referenzticket“ zur Allgemeinen Vorschrift 
der Stadt Detmold 
für die Ausbildungsverkehr-Pauschale nach § 11a Abs. 2 
ÖPNVG NRW vom 22.07.2011 
 
Begründung und Zuordnung des Referenztickets für 
den Ausbildungstarif im Rahmen des ÖPNV G NRW § 
11 a Ausbildungsverkehr-Pauschale für den Gemein-
schaftstarif „Der Sechser“ 
 
Grundlage 

• ÖPNV G NRW, gültig ab 01.01.2011 
• Hinweise zur Erstellung der Allgemeinen Vor-

schrift nach § 11a Absatz 2 Satz 6 ÖPNVG NRW 
des Landes NRW vom 11.05.11 

• EU-Verordnung 1370/2007 
• Tarifbestimmungen Gemeinschaftstarif „Der 

Sechser“ 
 
Einleitung 
Im Rahmen des ÖPNV G NRW § 11a ist es erforderlich, 
ein Referenzticket des allgemeinen Tarifs ("Jedermann"-
Tarif) im Rahmen der Allgemeinen Vorschrift zur Anwen-
dung von Höchsttarifen anzugeben. 
Der Referenznachweis ist Bestandteil der Allgemeinen 
Vorschrift, die von den Aufgabenträgern im Rahmen der 
Anwendung von Höchsttarifen im Ausbildungsverkehr gem. 
EU-Verordnung 1370/2007 aufzustellen ist. 
 
Angebote im Ausbildungstarif 
Im Gemeinschaftstarif „Der Sechser“ einschließlich der Ü-
bergangstarife (Kragenregelung in den Tarifraum Hochstift, 
Münsterland und Ruhr-Lippe) werden folgende Ausbil-
dungstarife angeboten, für die der Aufgabenträger in der 
Allgemeinen Vorschrift Höchsttarife festsetzt: 

• Monatstickets im Ausbildungsverkehr (SMK) gem. 
Tarifbestimmungen 6.8.2 

• Schulwegtickets (SWT) gem. Tarifbestimmungen 
6.8.3 (Bezug nur über 

• Schulträger) 

 
• Semestertickets gem. Tarifbestimmungen 7.4 

(Angebot gemäß vertraglicher Vereinbarung mit 
der Studierendenschaft) 

Der Personenkreis der Anspruchsberechtigten ergibt sich 
aus den aktuellen Tarifbestimmungen gemäß Ziffer 6.8.1. 
 
Monatstickets im Ausbildungsverkehr (SMK) 
Das Monatsticket im Ausbildungsverkehr zählt zum Kern-
bestandteil des Ausbildungsverkehrs. Es hat seine Marktre-
levanz bei den Schulträgern, Auszubildenden und Schü-
lern, die keinen Anspruch auf Übernahme der Fahrtkosten 
gemäß Schülerfahrkostenverordnung haben (Schüler-
selbstzahler). Das Monatsticket im Ausbildungsverkehr be-
zieht sich auf die Fahrten im Ausbildungsverkehr vom 
Wohnort zum Ort der Schule bzw. des Ausbildungsbetriebs 
und/oder der Berufsschule und zurück (tarifgebietsbezo-
gen). Es gilt einen Kalendermonat ohne zeitliche Ein-
schränkung. Aufgrund des Personenkreises der An-
spruchsberechtigten ist das Monatsticket im Ausbildungs-
verkehr nicht übertragbar und hat keine Mitnahmemöglich-
keit. 
 
Schulwegtickets (SWT) 
Beim SWT werden im Vergleich zur SMK zur Kostenredu-
zierung bei den Schulträgern und in Folge der Kürzungen 
der Ausgleichsleistungen des Landes Einschränkungen im 
Geltungs- und Gültigkeitsbereich, insbesondere im Bezug 
auf den Freizeitnutzen der Fahrausweise vorgenommen. 
Das Schulwegticket bezieht sich auf den Ausbildungsver-
kehr von der Wohnung bis zur Schule und zurück (halte-
stellenbezogen) und ist ein reines Ausbildungsticket, das 
sich auf die zeitlichen und räumlichen Kernfunktionen im 
Ausbildungsverkehr beschränkt. Es gilt deshalb für einen 
Kalendermonat und berechtigt nur zu Fahrten an Schulta-
gen und zwar montags bis freitags von Betriebsbeginn bis 
18:00 Uhr sowie samstags bis 14:00 Uhr. An Sonn- und 
gesetzlichen Feiertagen und während der Schulferien in 
NRW haben Schulwegtickets keine Gültigkeit, da in diesem 
Zeitraum keine Ausbildungsfahrten erforderlich sind. Da 
der Freizeitnutzen gegenüber dem Monatsticket Ausbil-
dungsverkehr geringer ist (Haltestellenbezug und zeitliche 
Grenze) aber auch weil Fahrten zu Ausbildungszwecken 
außerhalb der genannten zeitlichen und räumlichen Kern-
funktionen im Ausbildungsverkehr nicht möglich sind, wird 
beim Schulwegticket ein höherer Rabatt vom Referenzti-
cket gewährt.  
Ein Vertrieb des Schulwegtickets über den freien Verkauf 
erfolgt nicht. Wie beim Monatsticket im Ausbildungsverkehr 
besteht keine Übertragbarkeit und Mitnahmemöglichkeit. 
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Semestertickets 
Das Semesterticket ist ebenfalls Kernbestandteil des Aus-
bildungsverkehres. Es hat seine Marktrelevanz ausschließ-
lich bei den Studenten. Das Semesterticket ist eine Weiter-
entwicklung des Monatstickets im Ausbildungsverkehr. Es 
gilt für ein Semester ohne zeitliche Einschränkung. Das 
Semesterticket wird nur angeboten, wenn eine vertragliche 
Vereinbarung zwischen der Studierendenschaft und der 
OWL Verkehr GmbH für die Verkehrsunternehmen abge-
schlossen wurde. Grundlage der vertraglichen Vereinba-
rung sind die Tarife des Ausbildungsverkehrs (Monatsti-
ckets im Ausbildungsverkehr) auf Basis eines Solidarmo-
dells. Die Kalkulation des Semestertickets erfolgt auf Basis 
des Monatstickets im Ausbildungsverkehr über den Nut-
zungsgrad der Studierendenschaft nach dem Solidarprinzip 
aller Studierenden des jeweiligen Studienstandortes. Eine 
Übertragbarkeit und Mitnahmemöglichkeit beim Semester-
ticket besteht nicht. In der Referenzbewertung ist das Se-
mesterticket wie das Monatsticket im Ausbildungsverkehr 
zu behandeln.  
 
Referenzticket 
Als Referenzticket des Regeltarifs des Gemeinschaftstari-
fes „Der Sechser“ zu den oben genannten Ausbildungstari-
fen wird im weiteren Verfahren das Monatsticket angesetzt. 
In der Tabelle 1 sind die jeweiligen Referenzen zum Aus-
bildungstarif dargestellt. 
 

Ticketbezei-
chung 

Referenzti-
cket 

Geltungs - und Gültig-
keitsmerkmale 
 

Monatsticket  Preisstufenabhängig 
Gültig für einen Kalen-
dermonat 
Übertragbar 
Mitnahmemöglichkeit wei-
terer Personen 
 

Monatstickets 
im Ausbil-
dungsverkehr¹ 
 

Monatsticket Preisstufenabhängig 
Gültig für einen Kalen-
dermonat 
Nicht übertragbar (perso-
nenbezogen) 
Keine Mitnahmemöglich-
keit weiterer Personen 
 

Schulwegti-
cket 

Monatsticket Preisstufenabhängig 
Gültig für einen Kalen-
dermonat - Ausgabe als 
Schuljahresticket 
Nicht übertragbar (perso-
nenbezogen) 
Keine Mitnahmemöglich-
keit weiterer Personen 
 

Tabelle 1: Referenzen zum Ausbildungstarif 
 
¹ Die Referenz zum Semesterticket erfolgt über das Mo-
natsticket im Ausbildungsverkehr, vgl. Absatz Semesterti-
ckets 
 

Kr.Bl. Lippe 25.07.2011 
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